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I. 	 Kapitalvermögen (§ 20 EStG) 

1. 	 Laufende Erträge (§ 20 Absatz 1 EStG) 

a) 	 Dividenden (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG) 

Nachzahlungen 

1	 Werden einem Steuerpflichtigen Nachzahlungsbeträge im Zusammenhang mit Anteilen an 
Kapitalgesellschaften zugewiesen und ist die Rechtsnatur der Zahlungen nicht eindeutig er­
kennbar, hat die auszahlende Stelle im Zweifelsfall die Erträge als Kapitalertrag i. S. des § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG zu behandeln. 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung der Erträge aus einer Limited Liability Company 
(LLC) 

2	 Gesellschaften in der Rechtsform einer LLC können nach dem US-Steuerrecht zur 

Besteuerung als Personengesellschaft optieren. Erträge aus einer LLC sind für das 

Steuerabzugsverfahren auch dann als Dividendenerträge i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 1 

EStG zu behandeln, wenn nach US-Steuerrecht zur Besteuerung als Personengesellschaft 

optiert wurde. 


3	 Die Anrechnung der ausländischen Quellensteuer findet allein im Veranlagungsverfahren 
statt. Hinsichtlich der steuerlichen Einordnung der LLC als Personengesellschaft oder 
Kapitalgesellschaft gelten die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 19. März 2004 (BStBl I 
S. 411). 

b)	 Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter 
(§ 20 Absatz 1 Nummer 4 EStG) 

4	 Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen auf Grund einer Beteiligung an einem 
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter gehört der dem stillen Gesellschafter zugewiesene 
Gewinn oder der unter Berücksichtigung der §§ 15a, 15b EStG zuzurechnende Verlust. Wird 
dem stillen Gesellschafter im Rahmen der Auseinandersetzung sein Guthaben zugewiesen, 
werden bei der Ermittlung des Gewinns i. S. des § 20 Absatz 4 EStG die als laufende 
Einkünfte berücksichtigten Gewinn- oder Verlustanteile, die das 
Auseinandersetzungsguthaben erhöht oder gemindert haben, vom Gewinn abgerechnet oder 
dem Gewinn hinzugerechnet. 
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Beispiel: 

A beteiligt sich im Jahr 09 als typisch stiller Gesellschafter an dem Einzelunternehmen des B 
mit einer Einlage von 100.000 €. Auf den stillen Gesellschafter entfallen in den Jahren 10 und 
11 jeweils Verluste in Höhe von 10.000 €. Die Verluste werden jeweils von der Einlage des 
stillen Gesellschafters abgebucht. 

Im Jahr 12 erhält er sein Auseinandersetzungsguthaben in Höhe von 80.000 €. 

Lösung: 

Die laufenden Verlustanteile können unabhängig davon, ob der stille Gesellschafter eine 
nahestehende Person i. S. des § 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG ist, als Verlust i. S. des § 20 
Absatz 1 Nummer 4 EStG berücksichtigt werden. 

Durch die Vereinnahmung des Auseinandersetzungsguthabens erzielt A Einkünfte i. S. des 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 i. V. m. Absatz 2 Satz 2 EStG. A erzielt einen Gewinn i. S. des 
§ 20 Absatz 4 Satz 1 EStG in Höhe von 0 €. (Einlage 100.000 € abzüglich 
Auseinandersetzungsguthaben in Höhe von 80.000 € zuzüglich Verlust in Höhe von 20.000 €). 

c) Lebensversicherungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG) 

5	 Hinweis auf BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2005 (BStBl 2006 I S. 92), geändert durch 
BMF-Schreiben vom 1. Oktober 2009 (BStBl I S. 1172). 

d) Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG) 

Optionsanleihe 

6	 Bei einer Optionsanleihe besitzt der Inhaber neben dem Recht auf Rückzahlung des 
Nominalbetrags ein in einem Optionsschein verbrieftes Recht, innerhalb der Optionsfrist eine 
bestimmte Anzahl von Aktien des Emittenten oder einer anderen Gesellschaft, Anleihen, 
Fremdwährungen, Edelmetalle oder andere Basiswerte zu einem festgelegten Kaufpreis zu 
erwerben. Mit der Ausübung der Option erlischt der Anspruch auf Rückzahlung des 
Nominalbetrags der Anleihe nicht. Anleihe und Optionsschein können voneinander getrennt 
werden und sind sodann gesondert handelbar. 

7	 Dabei stellen Anleihe und Optionsschein jeweils selbständige Wirtschaftsgüter dar. Erträge 
aus der Anleihe sind nach § 20 Absatz 1 Nummer 7 und § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 
EStG als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu behandeln. Unabhängig davon, ob der 
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Optionsschein noch mit der Anleihe verbunden ist oder bereits von ihr getrennt wurde, gelten 
für seine einkommensteuerrechtliche Behandlung die Rzn. 9 bis 15, zu den 
Anschaffungskosten des Basiswerts im Falle der Ausübung der Option vgl. Rz. 86. 

In Optionsscheinen verbriefte Kapitalforderungen 

8	 Enthalten die Emissionsbedingungen eines als Optionsschein bezeichneten Wertpapiers 
Regelungen, die dem Käufer die volle oder teilweise Rückzahlung des hingegebenen Kapitals 
oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung zusagen oder leisten, sind die laufenden Erträge 
aus dem Optionsschein Einkünfte nach § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG, wenn die Wertpapiere 
vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden. Dasselbe gilt, wenn die Rückzahlung des 
hingegebenen Kapitals oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung durch eine Kombination 
von Optionsscheinen, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden, gesichert ist.  

Die Veräußerung solcher Optionsscheine führt zu Einkünften i. S. des § 20 Absatzes 2 Satz 1 
Nummer 7 EStG. Für Optionsscheine, die nach dem 31. Dezember 2008 angeschafft wurden, 
finden die Rzn. 9 bis 35 Anwendung. 

2.	 Gewinne aus Veräußerung, Einlösung, Termingeschäften (§ 20 Absatz 2 EStG) 

a)	 Termingeschäfte (§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG) und Stillhaltergeschäfte 
(§ 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG) 

Begriff des Termingeschäfts 

9	 Der Begriff des Termingeschäfts umfasst sämtliche als Options- oder Festgeschäft 
ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, 
deren Preis unmittelbar oder mittelbar abhängt von 

• dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren, 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten, 
• dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten, 
• Zinssätzen oder anderen Erträgen oder 
• dem Börsen- oder Marktpreis von Waren oder Edelmetallen. 

Dabei ist es ohne Bedeutung, ob das Termingeschäft in einem Wertpapier verbrieft ist, an 
einer amtlichen Börse oder außerbörslich abgeschlossen wird. Zu den Termingeschäften 
gehören insbesondere Optionsgeschäfte, Swaps, Devisentermingeschäfte und Forwards oder 
Futures, vgl. Rzn. 36 und 37. 
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10	 Beim Optionsgeschäft hat der Käufer der Option das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, 
zu einem späteren Zeitpunkt ein Geschäft, z. B. den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, zu 
vorab festgelegten Konditionen abzuschließen (bedingtes Termingeschäft). Im Gegensatz 
dazu gehen beim Festgeschäft beide Vertragsparteien bereits bei Abschluss des Geschäfts die 
feste Verpflichtung ein, zu einem späteren Zeitpunkt z. B. einen bestimmten Kaufgegenstand 
zum vereinbarten Preis zu erwerben oder zu liefern (unbedingtes Termingeschäft). 

Optionsgeschäfte 

Inhalt des Optionsgeschäfts 

11	 Beim Optionsgeschäft erwirbt der Käufer der Option (Optionsnehmer) vom Verkäufer der 
Option (Optionsgeber oder sog. Stillhalter) gegen Bezahlung einer Optionsprämie das Recht, 
eine bestimmte Anzahl Basiswerte (z. B. Aktien) am Ende der Laufzeit oder jederzeit 
innerhalb der Laufzeit der Option (so möglich bei EUREX-Optionen) zum vereinbarten 
Basispreis entweder vom Verkäufer der Option zu kaufen (Kaufoption oder "call") oder an 
ihn zu verkaufen (Verkaufsoption oder "put"). Diesem Recht des Optionskäufers steht die 
entsprechende Verpflichtung des Verkäufers der Option gegenüber, die Basiswerte zu liefern 
oder abzunehmen, wenn der Optionskäufer sein Optionsrecht ausübt.  

12	 Ist die effektive Abnahme oder Lieferung des Basiswertes auf Grund der Natur der Sache 
(z. B. bei Indices) oder auf Grund von Handelsbedingungen (z. B. bei EUREX-Optionen auf 
Futures) ausgeschlossen, besteht die Verpflichtung des Optionsgebers bei Ausübung der 
Option durch den Optionskäufer in der Zahlung der Differenz zwischen vereinbartem 
Basispreis und Tageskurs des Basiswerts (Barausgleich oder "cash-settlement"). Ein 
Barausgleich kann bei jeder Option vereinbart werden, auch wenn der Basiswert lieferbar ist.  

13	 Die Option erlischt 

• mit Ablauf der Optionsfrist durch Verfall, 
• durch Ausübung der Option oder 
• an der EUREX auch durch sog. Glattstellung. 

Bei Glattstellung tätigt der Anleger ein Gegengeschäft, d.h. z. B. der Inhaber einer Kauf- oder 
Verkaufsoption verkauft eine Option derselben Serie, aus der er zuvor gekauft hat. 
Kennzeichnet er das Geschäft als Glattstellungs- oder closing-Geschäft, bringt er damit 
Rechte und Pflichten aus beiden Geschäften zum Erlöschen. Umgekehrt kann sich auch der 
Optionsverkäufer (Stillhalter) vor Ablauf der Optionsfrist durch Kauf einer Option derselben 
Serie aus seiner Verpflichtung lösen. 
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14	 Anders als bei außerbörslichen Optionsgeschäften und bei Optionsscheinen ist es einem 
Anleger an der EUREX nicht möglich, die erworbene Option auf einen Dritten zu übertragen. 

15	 Anleger können grundsätzlich vier Grundpositionen eingehen:  

•	 Kauf einer Kaufoption ("long call") 
•	 Kauf einer Verkaufsoption ("long put") 
•	 Verkauf einer Kaufoption ("short call") 
•	 Verkauf einer Verkaufsoption ("short put"). 

16	 Darüber hinaus ist an der EUREX auch der standardisierte Abschluss eines sog. 
Kombinationsgeschäfts, d.h. einer Kombination von jeweils zwei Grundgeschäften in einem 
Abschluss möglich. Zu unterscheiden sind: 

•	 "spreads": Gleichzeitiger Kauf und Verkauf von Optionen der gleichen Serie, aber mit 
unterschiedlichem Basispreis und/oder Verfalldatum 

•	 "straddles": Gleichzeitiger Kauf einer Kauf- und einer Verkaufsoption mit gleichem 
Basiswert, Basispreis und Verfalldatum 

•	 "strangles": Gleichzeitiger Kauf einer Kauf- und einer Verkaufsoption mit gleichem 
Basiswert und Verfalldatum, aber unterschiedlichem Basispreis. 

Besonderheiten bei Optionsscheinen 

17	 Bei Optionsscheinen ist das Optionsrecht (vgl. Rz. 11) in einem Wertpapier verbrieft. Der 
Käufer eines Optionsscheins erwirbt entweder eine Kaufoption oder eine Verkaufsoption, der 
Emittent des Optionsscheins nimmt stets die Stillhalter-Position ein. Optionsscheine sehen 
überwiegend einen Barausgleich vor. Das Optionsrecht kann nicht durch ein glattstellendes 
Gegengeschäft zum Erlöschen gebracht werden. 

18	 Optionsscheine können mit Zusatzvereinbarungen ausgestattet sein, die neben dem


Optionsrecht z. B. 


•	 eine Zusatzprämie beim Eintritt bestimmter Bedingungen gewähren, 
•	 hinsichtlich des Barausgleichs mit einer Obergrenze ("cap") ausgestattet sind, 
•	 besondere Berechnungsmodalitäten für den Barausgleich vorsehen oder 
•	 Zusatzvereinbarungen über Ausübung oder Verfall des Optionsrechts beinhalten. 

19	 Optionsscheine können mit einer Schuldverschreibung (Anleihe) verbunden sein 

(Optionsanleihe), vgl. Rz. 6 letzter Satz. 
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20	 Die Emissionsbedingungen eines als Optionsschein bezeichneten Wertpapiers können 
Regelungen enthalten, die dem Inhaber des Optionsscheins eine Rückzahlung des 
eingesetzten Kapitals oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung zusagen oder gewähren 
(z. B. sog. airbag-warrants). Auch durch eine Kombination von Optionsscheinen kann sich 
der Käufer eine Kapitalrückzahlung oder ein Entgelt für die Kapitalüberlassung sichern (z. B. 
capped warrants). 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung eines Optionsgeschäfts 

Kauf einer Kaufoption 

21	 Die gezahlten Optionsprämien sind Anschaffungskosten des Käufers für das Wirtschaftsgut 
"Optionsrecht". Beim Erwerb der Option anfallende Bankspesen, Provisionen und andere 
Transaktionskosten sind Teil der Anschaffungskosten. 

Ausübung einer Kaufoption 

22	 Übt der Inhaber die Kaufoption aus und wird der Basiswert geliefert, gehören die 
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten des Optionsrechts zu den Anschaffungskosten 
des Basiswerts. 

23	 Erhält der Inhaber an Stelle des Basiswerts einen Barausgleich, liegen Kapitaleinkünfte i. S. 
des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG vor. Die Anschaffungs- und 
Anschaffungsnebenkosten des Optionsrechts sind bei der Ermittlung des Gewinns gemäß § 20 
Absatz 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen. 

Veräußerung und Glattstellung einer Kaufoption 

24	 Veräußert der Inhaber die Kaufoption (z. B. Call-Optionsschein), erzielt er Kapitaleinkünfte 
i. S. der § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG; entsprechendes gilt bei einer 
Veräußerung mit closing-Vermerk (vgl. Rz. 13). Gewinn oder Verlust gemäß § 20 Absatz 4 
Satz 1 EStG ist in diesem Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungs- und 
Anschaffungsnebenkosten der Kaufoption und der aus dem glattstellenden Abschluss des 
Stillhaltergeschäfts erzielten Optionsprämie. 

Beispiel: 

Privatkunde K erwirbt am 1. März über seine Bank an der EUREX zehn Kaufoptionen über je 
100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 320 €, weil er für die nächsten Monate mit einem 
Kursanstieg der Aktie rechnet (Kurs der S-Aktie am 1. März 309,60 €). Verfallmonat der 
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Kaufoption ist Juli. K entrichtet eine Optionsprämie von 1.000 x 20,40 € = 20.400 € zuzüglich 
250 € Spesen. Am 1. April ist der Kurs der S-Aktie auf 350 € gestiegen. Das Recht, die Aktien 
zu einem Basispreis von 320 € zu kaufen, ist jetzt 50 € wert (innerer Wert 30 €, 
angenommener Zeitwert 20 €). 

K beschließt daher, seine Position durch ein Gegengeschäft glattzustellen, d.h. er verkauft 
über seine Bank zehn EUREX-Kaufoptionen über je 100 Aktien der S-AG zum Basispreis von 
320 €, Verfallmonat Juli, mit closing-Vermerk. K erhält dafür am 2. April eine Optionsprämie 
von 1.000 x 50 € = 50.000 € abzüglich 500 € Spesen. 

Lösung: 

K hat einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von (50.000 - 500 - 20.400 - 250) 
= 28.850 € erzielt. 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung des Stillhalters bei einer Kaufoption 

25	 Der Stillhalter erhält die Optionsprämie für seine Bindung und die Risiken, die er durch die 
Einräumung des Optionsrechts während der Optionsfrist eingeht. Die Optionsprämie stellt bei 
ihm ein Entgelt i. S. des § 20 Absatzes 1 Nummer 11 EStG dar. 

Werden Stillhalterprämien vereinnahmt, unterliegen diese in diesem Zeitpunkt dem 
Kapitalertragsteuerabzug i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 EStG. Schließt der 
Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, sind die gezahlten Prämien und die damit im 
Zusammenhang angefallenen Nebenkosten zum Zeitpunkt der Zahlung als negativer 
Kapitalertrag in den sog. Verlustverrechnungstopf i. S. des § 43a Absatz 3 Satz 2 EStG 
einzustellen. Gleiches gilt, wenn die im Zusammenhang mit erhaltenen Prämien angefallenen 
Nebenkosten die vereinnahmten Stillhalterprämien mindern, da es insoweit unerheblich ist, ob 
die Nebenkosten im Zeitpunkt der Glattstellung oder der Vereinnahmung angefallen sind. 
Diese Regelung gilt auch, wenn die Stillhalterprämie bereits vor dem 31. Dezember 2008 
zugeflossen und daher noch nach § 22 Nummer 3 EStG a. F. zu versteuern ist. 

26	 Übt der Inhaber die Kaufoption aus und liefert der Stillhalter den Basiswert, liegt beim 
Stillhalter ein Veräußerungsgeschäft nach § 20 Absatz 2 EStG hinsichtlich des Basiswerts 
vor, wenn der Basiswert ein Wirtschaftsgut i. S. des § 20 Absatz 2 EStG (z. B. Aktie) ist. Die 
vereinnahmte Optionsprämie, die nach Absatz 1 Nummer 11 zu versteuern ist, wird bei der 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns nicht berücksichtigt. Hat der Stillhalter einen 
Barausgleich zu leisten, bleibt dieser einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 
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Verfall einer Kaufoption 

27	 Lässt der Inhaber der Kaufoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind deren 

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten einkommensteuerrechtlich ohne Bedeutung. 


Kauf einer Verkaufsoption 

28	 Die gezahlten Optionsprämien sind Anschaffungskosten des Käufers für das Wirtschaftsgut 
"Optionsrecht". Beim Erwerb der Option anfallende Bankspesen, Provisionen und andere 
Transaktionskosten gehören zu den Anschaffungskosten. 

Ausübung einer Verkaufsoption 

29	 Übt der Inhaber die Verkaufsoption aus und liefert er den Basiswert, liegt ein 
Veräußerungsgeschäft nach § 20 Absatz 2 EStG hinsichtlich des Basiswerts vor, wenn dieser 
ein Wirtschaftsgut i. S. des § 20 Absatz 2 EStG (z. B. Aktien oder Anleihe) ist. Die 
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten des Optionsrechts sind gemäß § 20 Absatz 4 
Satz 1 EStG zu berücksichtigen. 

30	 Erhält der Inhaber der Verkaufsoption einen Barausgleich, liegen Kapitaleinkünfte i. S. § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG vor. Die Anschaffungskosten des Optionsrechts 
sind gemäß Absatz 4 Satz 5 zu berücksichtigen. 

Veräußerung und Glattstellung einer Verkaufsoption 

31	 Veräußert der Inhaber die Verkaufsoption (z. B. Put-Optionsschein), liegt ein 
Veräußerungsgeschäft i. S. der Nummer 3 Buchstabe b vor. Verkauft der Inhaber einer 
Verkaufsoption eine Verkaufsoption derselben Serie mit closing-Vermerk, gilt 
entsprechendes. Gewinn oder Verlust ist in diesem Fall der Unterschiedsbetrag zwischen den 
Anschaffungskosten der Verkaufsoption und der aus dem glattstellenden Abschluss des 
Stillhaltergeschäfts erzielten Optionsprämie. 

Verfall einer Verkaufsoption 

32	 Lässt der Inhaber der Verkaufsoption diese am Ende der Laufzeit verfallen, sind deren 

Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten einkommensteuerrechtlich ohne Bedeutung. 
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Einkommensteuerrechtliche Behandlung des Stillhalters bei einer Verkaufsoption 

33	 Übt der Inhaber die Verkaufsoption aus und liefert er den Basiswert, liegt beim Stillhalter ein 
Anschaffungsgeschäft nach § 20 Absatz 2 EStG hinsichtlich des Basiswerts vor, wenn es sich 
dabei um ein Wirtschaftsgut i. S. von § 20 Absatz 2 EStG handelt. Bei einer späteren 
Veräußerung wird die vereinnahmte Optionsprämie, die nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG 
zu versteuern ist, bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns nicht berücksichtigt. 

34	 Hat der Stillhalter auf Grund des Optionsgeschäfts einen Barausgleich zu leisten, mindern die 
Zahlungen nicht die Einnahmen aus den Stillhalterprämien. Sie stellen einen 
einkommensteuerrechtlich unbeachtlichen Vermögensschaden dar. 

Kombinationsgeschäfte, vgl. Rz. 16 

35	 Da jedes sog. Kombinationsgeschäft aus mindestens zwei rechtlich selbständigen 
Grundgeschäften besteht, gelten für ihre einkommensteuerrechtliche Behandlung die 
Regelungen für Grundgeschäfte (vgl. Rzn. 21 bis 34) entsprechend. Die gezahlte oder 
erhaltene Optionsprämie ist im Verhältnis der am Kauftag für die Grundgeschäfte zu 
zahlenden Optionsprämien aufzuteilen. Entsprechendes gilt, wenn zwei oder mehr 
gleichgerichtete Grundgeschäfte kombiniert werden. 

Beispiel: 

Der Kurs der B-Aktie liegt im Februar bei 41 €. Anleger A erwartet für Ende März ein 
Kurspotential von bis zu 44 €. Wegen der Abhängigkeit der Aktie vom amerikanischen Markt 
lässt sich aber auch eine gegenläufige Entwicklung nicht ausschließen. A kauft im Februar 
eine EUREX-Kaufoption über 100 B-Aktien mit Fälligkeit März und einem Basispreis von 
42 €. Gleichzeitig verkauft A eine EUREX-Kaufoption über 100 B-Aktien mit Fälligkeit März 
und einem Basispreis von 44 €. Für diesen sog. "Spread" ("Bull Call Spread") muss A 
insgesamt eine Prämie von 100 € zahlen. Diese ergibt sich als Differenz aus 195 € zu 
zahlender Optionsprämie für den Kauf der Kaufoption und 95 € erhaltener Optionsprämie für 
den Verkauf der Kaufoption. 

Lösung: 

Die vereinnahmte Optionsprämie von 95 € führt zu Einnahmen nach § 20 Absatz 1 Nummer 
11 EStG. Im März beträgt der Kurs der B-Aktie 44 €. A stellt die gekaufte Kaufoption glatt 
und erhält eine Optionsprämie von 200 €. Er erzielt damit einen Veräußerungsgewinn nach 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b EStG von 200 - 195 = 5 €. Die verkaufte 
Kaufoption verfällt, weil sich der Ausübungspreis mit dem Kurs der Aktie deckt. 
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Als Festgeschäft ausgestaltete Termingeschäfte (Futures und Forwards) 

36	 Futures und Forwards stellen im Gegensatz zu Optionen für Käufer und Verkäufer die feste 
Verpflichtung dar, nach Ablauf einer Frist einen bestimmten Basiswert (z. B. Anleihen) zum 
vereinbarten Preis abzunehmen oder zu liefern. Mit dem Begriff Futures werden die an einer 
amtlichen Terminbörse (z. B. EUREX) gehandelten, standardisierten Festgeschäfte, mit dem 
Begriff Forwards die außerbörslich gehandelten, individuell gestalteten Festgeschäfte 
bezeichnet. Bei physisch nicht  lieferbaren Basiswerten (z. B. Aktienindex) wandelt sich die 
Verpflichtung auf Lieferung oder Abnahme in einen Barausgleich in Höhe der Differenz 
zwischen Kaufpreis des Kontrakts und dem Wert des Basisobjekts bei Fälligkeit des 
Kontrakts. 

Wird bei Fälligkeit eines Future-Kontrakts ein Differenzausgleich gezahlt, erzielt der 
Empfänger einen Gewinn und der Zahlende einen Verlust aus einem Veräußerungsgeschäft 
i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG. 

Bei an der EUREX gehandelten Futures ist als Differenzausgleich die Summe oder die 
Differenz der während der Laufzeit eines Kontrakts geleisteten Zahlungen im Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Kontrakts zu erfassen. 

Bei der Glattstellung eines Future-Kontrakts liegt ein Termingeschäft i. S. des § 20 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG vor. Der Gewinn oder Verlust ergibt sich aus der Summe 
oder Differenz aller während der Laufzeit des Kontrakts geleisteten Zahlungen. 

Wird der Basiswert geliefert, sind die auf den Future-Kontrakt geleisteten Zahlungen sowie 
die Nebenkosten des Future-Kontrakts beim Käufer Anschaffungskosten des Basiswerts. 
Veräußert der Käufer den Basiswert, liegt bei ihm ein Veräußerungsgeschäft i. S. des § 20 
Absatz 2 EStG vor, wenn dieser ein Wirtschaftsgut i. S. des § 20 Absatz 2 EStG darstellt. 

Auch bei den Kapitalmarkt-Futures kann es zur Lieferung kommen. Bei den an der EUREX 
z. B. auch gehandelten Kapitalmarkt-Futures kauft oder verkauft der Anleger z. B. fiktive 
Schuldverschreibungen mit verschiedener Laufzeit, die jeweils mit einer Verzinsung 
ausgestattet sind. Dabei sind die tatsächlich gelieferten mit den fiktiven 
Schuldverschreibungen des Future-Kontrakts als wirtschaftlich identisch anzusehen. 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Forwards 

37	 Für die einkommensteuerrechtliche Behandlung von Forwards gilt die Rz. 36 entsprechend. 
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Besonderheiten bei Devisentermingeschäften 

38	 Devisentermingeschäfte können die Verpflichtung der Vertragsparteien zum Gegenstand 
haben, zwei vereinbarte Währungsbeträge zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorher 
festgelegten Terminkurs auszutauschen. Devisentermingeschäfte können nach dem Willen der 
Vertragsparteien aber auch ausschließlich auf die Erzielung eines Differenzausgleichs nach 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG gerichtet sein, selbst wenn sie äußerlich in 
die Form eines Kaufvertrags gekleidet sind. 

Ein auf Differenzausgleich gerichtetes Devisentermingeschäft kann auch bei Abschluss eines 
Eröffnungsgeschäfts mit nachfolgendem Gegengeschäft gegeben sein. Dabei stimmen 
Devisenbetrag und Fälligkeit beider Geschäfte regelmäßig überein. Aber auch bei 
unterschiedlicher Fälligkeit oder unterschiedlichem Devisenbetrag kann ein zum 
Differenzausgleich führendes Devisentermingeschäft vorliegen, soweit mit dem Abschluss 
des Gegengeschäfts der Gewinn oder Verlust aus beiden Geschäften feststeht. 

Beispiel: 

A erwirbt am 10. Juni 100.000 US-$ zum 30. September. Der Terminkurs beträgt 120.000 €. 
Am 15. Juli veräußert er 50.000 US-$ zum 10. Oktober. Der Terminkurs beträgt 62.000 €. 

Lösung: 

Hinsichtlich 50.000 US-$ steht mit dem Terminverkauf am 15. Juli fest, dass A einen Gewinn 
von 2.000 € erzielt. Der Verkauf ist deshalb insoweit als Gegengeschäft zum Terminkauf am 
10. Juni anzusehen. 

39	 Kommt es zur effektiven Lieferung des Fremdwährungsbetrags und tauscht der Käufer diesen 
innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Devisentermingeschäfts in € oder eine andere 
Währung um, führt dies zu einem privaten Veräußerungsgeschäft i. S. des § 23 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 EStG. Dasselbe gilt, wenn am Fälligkeitstag ein auf € lautendes Konto des 
Käufers mit dem Kaufpreis belastet und ihm gleichzeitig der €-Betrag gutgeschrieben wird, 
welcher der auf Termin gekauften Fremdwährung entspricht. In diesem Fall wird die mit dem 
Devisentermingeschäft erworbene Fremdwährung am Fälligkeitstag geliefert und unmittelbar 
danach in € zurückgetauscht. 

Zinsbegrenzungsvereinbarungen 

Bei Zinsbegrenzungsvereinbarungen sind der Optionsinhaber und der Stillhalter wie folgt zu 
behandeln: 



Seite 17 

Kauf einer Zinsbegrenzungsvereinbarung (Rechtsstellung des Optionsinhabers) 

40	 Zinsbegrenzungsvereinbarungen sind Verträge, in denen sich einer der Vertragspartner (der 
Verkäufer) verpflichtet, an einen anderen Vertragspartner (den Käufer) Ausgleichszahlungen 
zu leisten, wenn ein bestimmter Zinssatz eine gewisse Höhe über- oder unterschreitet. Ihre 
Grundformen sind Caps (Zinsoberbegrenzungen), Floors (Zinsunterbegrenzungen) und 
Collars (eine Kombination aus Caps und Floors). 

Da die Ausgleichszahlungen in Abhängigkeit von der Entwicklung einer bestimmten Bezugs­
größe, dem Referenzzinssatz, gezahlt werden, sind Zinsbegrenzungsvereinbarungen als Ter­
mingeschäfte i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG zu klassifizieren. 
Ihrem wirtschaftlichen Gehalt nach werden Zinsbegrenzungsvereinbarungen als eine Reihe 
von Zinsoptionen beurteilt. 

41	 Caps, Floors und Collars können dabei nach analogen Grundsätzen behandelt werden. Die 
Zahlung der Prämie zum Zeitpunkt des Erwerbs der Zinsbegrenzungsvereinbarung stellt die 
Anschaffung eines Optionsrechts bzw. mehrerer hintereinander gestaffelter Optionsrechte dar. 
Zinsbegrenzungsvereinbarungen stellen Dauerschuldverhältnisse dar, deren Leistungen sich 
zu bestimmten vertraglich vereinbarten Terminen konkretisieren. 

42	 I. S. einer cash-flow-Besteuerung ist an die während der Laufzeit des Kontrakts zu leistenden 
Ausgleichszahlungen anzuknüpfen. Die für den Erwerb der Zinsbegrenzungsvereinbarung 
getätigten Aufwendungen werden zum Zeitpunkt der ersten Ausgleichszahlung berücksichtigt 
(§ 20 Absatz 4 Satz 5 EStG). 

43	 Kommt es zu keiner Ausgleichszahlung über die gesamte Vertragslaufzeit, weil der Referenz­
zinssatz die Zinsobergrenze zu keinem Zeitpunkt überschreitet bzw. die Zinsuntergrenze zu 
keinem Zeitpunkt unterschreitet, sind die für einen Verfall von Rechtspositionen geltenden 
Rechtsgrundsätze anzuwenden. 

Verkauf einer Zinsbegrenzungsvereinbarung (Stillhalterposition) 

44	 Die zu Vertragsbeginn vereinnahmte Prämie zählt zu den nach § 20 Absatz 1 Nummer 11 
EStG abgeltungsteuerpflichtigen Kapitalerträgen. Die vom Stillhalter einer derartigen 
Vereinbarung zu leistenden Ausgleichszahlungen entsprechen der Entrichtung eines 
Differenzausgleiches und sind bei Stillhaltergeschäften im Privatvermögen 
einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 
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Aktienswaps 

45	 Aktienswaps werden in der Regel dazu eingesetzt, aus einer Aktienposition resultierende 
Chancen und Risiken auf einen Vertragspartner (Sicherungsgeber, in der Regel die Hausbank) 
zu übertragen. Der Sicherungsgeber übernimmt dabei für die Laufzeit des Geschäfts das Kurs- 
und Dividendenrisiko aus den Aktien. Er erhält Dividendenausgleichszahlungen und bei 
Fälligkeit einen Ausgleich von etwaigen Wertsteigerungen der Aktien. Im Gegenzug ersetzt 
der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer dessen Finanzierungskosten 
(Berechnungsgrundlage der vertraglich vereinbarten „Zinszahlungen“ ist der Marktwert der 
Aktienposition bei Vertragsabschluss) und leistet einen Ausgleich für etwaige Kursverluste. 

Ein Kapitaltransfer in Höhe des Marktwertes der dem Swap-Geschäft zu Grunde liegenden 
Aktienpositionen findet regelmäßig nicht statt. 

46	 Die Anwendung der sachlich gebotenen Nettobetrachtung hat folgende steuerliche 

Konsequenzen: 


(1)	 Vereinnahmung der Dividende: 
Kapitalertrag i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. 

(2)	 Leistung einer Dividendenausgleichszahlung an die Hausbank 
(Sicherungsgeber): 
Aufwendungen i. S. des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 

(3)	 Vergütung etwaiger Wertsteigerungen an die Hausbank (Sicherungsgeber): 
Aufwendungen i. S. des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 

(4)	 „Zinszahlungen“ der Hausbank (Sicherungsgeber) an den Anleger: 
Geldbetrag i. S. des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 

(5)	 Ausgleich der Hausbank (Sicherungsgeber) für etwaige Kursverluste: 
Geldbetrag i. S. des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG. 

Die einzelnen Leistungen sind beim Steuerabzug zum Zeitpunkt des Zuflusses oder Abflusses 
zu berücksichtigen. 

Zinsswaps 

47	 Bei einem Zinsswap vereinbaren die Parteien für eine vertraglich bestimmte Laufzeit den 

Austausch von Geldbeträgen, welche sich in Bezug auf die Zinsberechnungsbasis 




Seite 19 

unterscheiden. Kapitalbeträge werden nicht ausgetauscht, sondern dienen lediglich als 
Berechnungsbasis für die Ermittlung der auszutauschenden Geldbeträge. Im einfachsten Fall 
werden jährlich (halbjährlich, quartalsweise, monatlich) zu zahlende Festzinsbeträge gegen 
jährlich (halbjährlich, quartalsweise, monatlich) zu zahlende variable Zinsbeträge getauscht, 
die sich nach einem Referenzzins wie beispielsweise dem EURIBOR richten. 

Häufig werden laufende Zinszahlungen gegen einmalig am Anfang oder am Ende der 
Laufzeit zu zahlende Beträge getauscht („Up-Front-Zinsswap“ oder „Balloon-Zinsswap“). 

Zu beachten ist, dass Swapgeschäfte, ähnlich wie Zinsbegrenzungsvereinbarungen, 
Dauerschuldverhältnisse sind und als Termingeschäfte i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 Buchstabe a EStG einzustufen sind. 

Entsprechend den Regelungen zu Zinsbegrenzungsvereinbarungen ist an die während der 
Laufzeit jeweils erhaltenen und geleisteten Zinsbeträge anzuknüpfen. Up-Front- oder 
Balloon-Payments sind zum jeweiligen Zahlungszeitpunkt zu berücksichtigen bzw. in den 
Verlusttopf gemäß § 43a Absatz 3 EStG einzustellen. Transaktionskosten sind als 
Aufwendungen i. S. des § 20 Absatz 4 Satz 5 EStG zum Zeitpunkt ihrer Leistung zu 
berücksichtigen. 

b)	 Veräußerung sonstiger Kapitalforderungen (§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 
EStG) 

Allgemeines 

48	 Unter den Wortlaut des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG fallen auch sonstige 
Kapitalforderungen, bei denen sowohl die Höhe des Entgelts als auch die Höhe der 
Rückzahlung von einem ungewissen Ereignis abhängen. Erfasst werden Kapitalforderungen, 
deren volle oder teilweise Rückzahlung weder rechtlich noch faktisch garantiert wird. Erträge, 
die bei Rückzahlung, Einlösung oder Veräußerung realisiert werden, unterliegen der 
Besteuerung nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. 

Stückzinsen 

49	 Werden Wertpapiere im Laufe eines Zinszahlungszeitraums mit dem laufenden Zinsschein 
veräußert, hat der Erwerber dem Veräußerer in der Regel den Zinsbetrag zu vergüten, der auf 
die Zeit seit dem Beginn des laufenden Zinszahlungszeitraums bis zur Veräußerung entfällt. 
Diese Zinsen heißen Stückzinsen. Sie werden i. d. R. besonders berechnet und vergütet. 
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50	 Der Veräußerer hat die besonders in Rechnung gestellten und vereinnahmten Stückzinsen als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG zu versteuern. 
Dies gilt auch bei Wertpapieren, die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden. Soweit in 
diesen Fällen im Jahr 2009 im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs § 20 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 7 EStG nicht angewandt wurde, ist dies nicht zu beanstanden. In diesen Fällen 
besteht jedoch eine Veranlagungspflicht nach § 32d Absatz 3 EStG. 

Beispiel 1: 

A erwirbt zum 1. Dezember 2007 eine Anleihe mit Stückzinsausweis zu einem Kurs von 99,00 
Euro (100 % Kapitalgarantie, 5 % laufender Kupon, keine Finanzinnovation). Nächster 
Zinszahlungstermin ist der 31. Dezember 2009. Er veräußert die Anleihe am 15. Dezember 
2009 unter Stückzinsausweis zu einem Kurs von 101,00 Euro. 

Lösung: 

Die Stückzinsen sind gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG steuerpflichtig. Die Zinsen 
waren bereits nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 EStG a. F. steuerverhaftet. Der 
Kursgewinn von 2 Euro ist nicht zu versteuern, vgl. § 52a Absatz 10 Satz 7 EStG. 

Beispiel 2: 

A erwirbt zum 1. Dezember 2008 eine finanzinnovative Anleihe mit Stückzinsausweis (100 % 
Kapitalgarantie; z. B. Bundesschatzbrief Typ B). Er veräußert diese am 15. Dezember 2009 
unter Stückzinsausweis. 

Lösung: 

Der Veräußerungsgewinn ist ohne Einschränkung steuerpflichtig (§ 52a Absatz 10 Satz 6 i. V. 
mit § 52a Absatz 1 EStG). 

51	 Beim Erwerber der Wertpapiere sind die von ihm entrichteten Stückzinsen im 
Veranlagungszeitraum des Abflusses negative Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. des § 20 
Absatz 1 Nummer 7 EStG und beim Privatanleger in den Verlustverrechnungstopf 
einzustellen. 

Bundesschatzbrief Typ B / Wertpapiere des Bundes und der Länder 

52	 Werden bei Bundesschatzbriefen Typ B Stückzinsen gesondert in Rechnung gestellt, gelten 

die Ausführungen zu Rzn. 49 bis 51 entsprechend. 
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53	 Die Auszahlung der Geldbeträge bei Endfälligkeit, die entgeltliche Übertragung sowie die 
vorzeitige Rückgabe führen jeweils zu Einnahmen aus einer Veräußerung i. S. des § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. Gehören die Erträge aus Bundesschatzbriefen zu den 
Betriebseinnahmen, unterbleibt der Kapitalertragsteuereinbehalt bei entsprechender 
Freistellungserklärung gemäß § 43 Absatz 2 Satz 3 EStG durch den Anleger; vgl. Muster 
Anlage 1. Die Erträge sind bei der Einkommensteuerveranlagung (im Rahmen der 
betrieblichen Gewinnermittlung) zu berücksichtigen. 

54	 Die Zuordnung zu den Veräußerungsgewinnen bei einer entgeltlichen Übertragung und bei 
vorzeitiger Rückgabe ist nicht zu beanstanden, da sowohl der Veräußerungserlös als auch die 
Stückzinsen zu Einnahmen aus Veräußerung i. S. des § 20 Absatz 4 EStG führen, die im 
Rahmen der Ermittlung des Veräußerungsgewinns den Veräußerungsaufwendungen und 
Anschaffungskosten gegenüberzustellen sind. 

Einnahmen aus der Einlösung von Zero-Bonds durch den Ersterwerber 

55	 Die Einlösung von Zero-Bonds und anderen in § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
EStG a. F. genannten Auf- und Abzinsungspapieren fällt auch beim (durchhaltenden) 
Ersterwerber unter § 20 Absatz 2 EStG, da auch die Einlösung und Rückzahlung als 
Veräußerung gilt, ohne zwischen Ersterwerber und Zweiterwerber zu unterscheiden. 

Nichtbeanstandungsregelung für Alt-Finanzinnovationen 

56	 § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG findet auch bei sog. Finanzinnovationen Anwendung, 
die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden (§ 52a Absatz 10 Satz 6 und 7 EStG). Bei 
diesen Kapitalanlagen ist es nicht zu beanstanden, wenn bei der Gewinnermittlung i. S. des 
§ 20 Absatz 4 EStG Anschaffungsnebenkosten nicht berücksichtigt werden, wenn dem 
inländischen Kreditinstitut hierfür keine Daten vorliegen. Erfolgte die Anschaffung dieser 
Wertpapiere in einer Fremdwährung, ist es nicht zu beanstanden, wenn bei der Veräußerung 
oder Einlösung der Unterschiedsbetrag weiterhin in der Fremdwährung ermittelt wird und 
sich der ergebene Gewinn mit dem Umrechnungskurs zum Zeitpunkt der Veräußerung oder 
Einlösung umgerechnet wird, sofern diese Erträge dem inländischen Steuerabzug unterliegen.  

Zertifikate 

57	 Werden Inhaberschuldverschreibungen veräußert oder eingelöst, die einen Lieferanspruch auf 
Gold oder einen anderen Rohstoff verbriefen und durch Gold oder einen anderen Rohstoff in 
physischer Form nicht gedeckt sind, sind die Einnahmen Einkünfte i. S. des § 20 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 7 EStG. Entsprechendes gilt bei verbrieften Ansprüchen, die börsenfähige 
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Wertpapiere darstellen, auch wenn der Lieferanspruch in physischer Form gedeckt ist. § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG findet außerdem bei der Veräußerung oder der Einlösung 
Anwendung, wenn die jeweiligen Vertrags-/ Emissionsbedingungen vorsehen, dass der 
Anspruch des Forderungsinhabers / Zeichners nicht nur durch die Lieferung des Basiswertes 
erfüllt werden kann, sondern entweder der Forderungsschuldner / Emittent den 
Lieferanspruch des Forderungsinhabers / Zeichners auch durch eine Geldzahlung befriedigen 
oder der Forderungsinhaber / Zeichner von dem Forderungsschuldner / Emittenten statt der 
Lieferung des Rohstoffs auch die Erfüllung durch Geld verlangen kann. Für vor dem 1. Januar 
2009 angeschaffte Inhaberschuldverschreibungen findet § 52a Absatz 10 Satz 8 EStG 
Anwendung. 

Private Kapitalforderungen; Besserungsscheine 

58	 Eine Forderung, die keine am Finanzmarkt angebotenes Produkt darstellt (z. B. eine private 
Darlehensforderung, Gesellschafterforderung), ist eine Kapitalforderung i. S. des § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG findet auf diese 
Forderung erstmals Anwendung, wenn die Forderung nach dem 31. Dezember 2008 
angeschafft oder begründet wurde. 

c)	 Veräußerungsbegriff (§ 20 Absatz 2 Satz 2 EStG) 

Allgemeines 

59	 § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG stellt klar, dass als Veräußerung neben der entgeltlichen 
Übertragung des - zumindest wirtschaftlichen - Eigentums auch die Abtretung einer 
Forderung, die vorzeitige oder vertragsmäßige Rückzahlung einer Kapitalforderung oder die 
Endeinlösung einer Forderung oder eines Wertpapiers anzusehen ist. Entsprechendes gilt für 
die verdeckte Einlage von Wirtschaftsgütern i. S. des § 20 Absatz 2 EStG in eine 
Kapitalgesellschaft. Die Sicherungsabtretung ist keine Veräußerung i. S. dieser Vorschrift. 

Forderungsausfall 

60	 Der Forderungsausfall ist keine Veräußerung i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG. Die 
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der Forderung sind einkommensteuerrechtlich 
insoweit ohne Bedeutung. 

Forderungsverzicht 

61	 Entsprechendes gilt für einen Forderungsverzicht, soweit keine verdeckte Einlage in eine 

Kapitalgesellschaft vorliegt. 
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Beispiel: 

Gesellschafter A verzichtet am 1. Juli 10 auf eine am 2. Januar 09 begründete Forderung 
gegen seine GmbH. Der Nominalwert der Forderung beträgt im Zeitpunkt des Verzichts 
100.000 €, der Teilwert dagegen nur 10.000 €. 

Lösung: 

Der Forderungsverzicht des Gesellschafters führt zu einer verdeckten Einlage und zum 
Zufluss der Darlehensvaluta. Dies gilt aber nur für den im Zeitpunkt des Verzichts noch 
werthaltigen Teil der Forderung (BFH-Beschluss vom 9. Juni 1997 - BStBl II 1998 S. 307). 
Nur der werthaltige Teil i. H. von 10.000 € wird also zurückgezahlt und gilt damit gem. § 20 
Absatz 2 Satz 2 i. V. m. Satz 1 Nummer 7 EStG als Veräußerung (verdeckte Einlage 10.000 € 
abzüglich Anschaffungskosten der Forderung 10.000 € = Gewinn i. S. des § 20 Absatz 4 EStG 
in Höhe von 0 €). In Höhe des nicht werthaltigen Teils von 90.000 € hat ein vorangegangener 
schlichter Forderungsausfall stattgefunden. Die Beteiligungsanschaffungskosten des 
Gesellschafters erhöhen sich nur um 10.000 €. Der Forderungsausfall findet außerhalb des 
Anwendungsbereichs von § 17 EStG keine steuerliche Berücksichtigung. 

Forderungsverzicht gegen Besserungsschein 

62	 Bei einem Forderungsverzicht gegen Besserungsschein verzichtet der Gesellschafter unter der 
Bedingung, dass die Forderung (ggf. rückwirkend auch Zinsen) wieder auflebt, wenn bei der 
Kapitalgesellschaft die Besserung eintritt. Im Zeitpunkt des Verzichts finden die für den 
Forderungsverzicht geltenden Grundsätze Anwendung. 

Beispiel: 

GmbH-Gesellschafter A verzichtet am 1. Juli 10 auf eine am 2. Januar 09 begründete 
Gesellschafterforderung gegen Besserungsschein. Der Nominalwert der Forderung beträgt 
im Zeitpunkt des Verzichts 100.000 €, der Teilwert dagegen nur 10.000 €. Im Jahr 11 tritt der 
Besserungsfall ein und A erhält eine Darlehensrückzahlung von 100.000 €. 

Lösung: 

Wie in dem Beispiel unter Rz. 61 erzielt A durch den Forderungsverzicht zunächst Einnahmen 
i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG i. H. v. 10.000 €. Insoweit liegt eine verdeckte 
Einlage vor, die auch zu Anschaffungskosten der GmbH-Anteile führt. Da die Forderung zum 
Nominalwert angeschafft (hingegeben) wurde, die Anschaffungskosten dieses Teils der 
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Forderung also 10.000 € betragen, beläuft sich der anteilige Gewinn i. S. d. § 20 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 7 EStG auf 0 €. 

Das Wiederaufleben der Forderung und damit des schuldrechtlichen 
Veranlassungszusammenhangs nach Eintritt der Besserung mindert die 
Beteiligungsanschaffungskosten um 10.000 €. Die Tilgung der Kapitalforderung führt beim 
Gesellschafter A zu Einnahmen i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG i. H. v. 
100.000 €. Da diesen Einnahmen nach Wiederaufleben des Veranlassungszusammenhangs 
die ursprünglichen Anschaffungskosten von 100.000 € gegenüberstehen, betragen die 
Einkünfte des A i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG 0 €. Sofern für das Jahr 10 die 
verdeckte Einlage bei der Einkommensteuerfestsetzung bereits berücksichtigt wurde, ist diese 
gemäß § 175 Absatz 1 Nummer 2 AO zu ändern. 

Abwandlung: 

GmbH-Gesellschafter A verzichtet am 1. Juli 2010 auf eine am 2. Januar 2009 begründete 
Gesellschafterforderung gegen Besserungsschein. Der Nominalwert der Forderung beträgt 
im Zeitpunkt des Verzichts 100.000 €, der Teilwert dagegen nur 10.000 €. Sodann veräußert A 
seine Beteiligung und seinen Besserungsanspruch für jeweils 1 € an B. Im Jahr 2011 tritt der 
Besserungsfall ein und B erhält eine Darlehensrückzahlung von 100.000 €. 

Lösung: 

Wie in dem Beispiel unter Rz. 61 erzielt zunächst A durch den Forderungsverzicht Einnahmen 
i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG i .H. v. 10.000 €. Da die Forderung zum 
Nominalwert hingegeben (angeschafft) wurde, beläuft sich der anteilige Gewinn i. S. des § 20 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG auf 0 €. Die Tilgung der wieder entstandenen 
Kapitalforderung nach Eintritt der Besserung führt allerdings beim Gesellschafter B i .H. v. 
100.000 € zu Einnahmen i. S. des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. Da diesen Einnahmen 
Anschaffungskosten von nur 1 € gegenüber stehen, betragen die Einkünfte des B 99.999 €. Auf 
diese Einkünfte findet § 32d Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b EStG Anwendung. 

Liquidation einer Kapitalgesellschaft 

63	 Die Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist keine Veräußerung der Anteile an dieser 

Kapitalgesellschaft (zur Steuerpflicht der Erträge, soweit es sich nicht um die Rückzahlung 

von Nennkapital handelt vgl. § 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG). § 17 Absatz 4 EStG bleibt 

unberührt. 
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Tausch von Wertpapieren 

64	 Beim Tausch von Aktien eines Unternehmens gegen Aktien eines anderen Unternehmens 
werden die bisher gehaltenen Aktien veräußert und die erlangten Aktien erworben, soweit 
nicht die Voraussetzungen des § 20 Absatz 4a Satz 1 EStG (vgl. Rz. 100) vorliegen. 
Entsprechendes gilt für den Tausch von anderen Wertpapieren.  

Veräußerungserlös der hingegebenen Aktien 

65	 Als Veräußerungserlös für die hingegebenen Aktien ist der Börsenkurs der erlangten Aktien 
am Tag der Depoteinbuchung anzusetzen. Der Wert ist unter sinngemäßer Anwendung des 
§ 43a Absatz 2 Satz 9 EStG zu ermitteln. 

Anschaffungskosten der erlangten Aktien 

66	 Als Anschaffungskosten der erlangten Aktien ist der Börsenkurs der hingegebenen Aktien im 
Zeitpunkt der Depotausbuchung anzusetzen. 

67	 Beschließt eine Aktiengesellschaft die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien, hat dies 
lediglich eine Modifikation der bestehenden Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre zur Folge. 
Die Umwandlung ist für Zwecke des § 20 Absatz 2 EStG nicht als Tausch der Vorzugs- in 
Stammaktien anzusehen. Barzuzahlungen des Aktionärs führen hierbei zu nachträglichen 
Anschaffungskosten. Diese Regelungen gelten entsprechend für den Fall der Umwandlung 
von Inhaber- in Namensaktien und umgekehrt. Auch rein wertpapiertechnisch bedingte 
Umtauschvorgänge wie z. B. Umtausch wegen ISIN-Änderung oder Urkundentausch sind 
nicht als Tausch im steuerrechtlichen Sinne anzusehen. 

Steuerliche Behandlung des Umtauschs von ADRs, GDRs bzw. IDRs in Aktien 

68	 ADRs und GDRs (American, Global bzw. International Depositary Receipts) ermöglichen 
Anlegern, denen z. B. aus rechtlichen Gründen der unmittelbare Aktienbesitz verwehrt ist, 
eine Teilhabe an der Wertentwicklung einschließlich Dividendenausschüttung eines 
Unternehmens. Die Umbuchung von Depositary Receipts in die dahinter stehenden Aktien ist 
keine Veräußerung des Receipts bzw. Neuanschaffung der bezogenen Aktien. Soweit der 
Umtausch in 2009 als Veräußerung behandelt wurde, ist dies nicht zu beanstanden. 

Abfindung von Minderheits-Aktionären bei Übernahmevorgängen 

69	 Es ist es ohne Bedeutung, ob die Veräußerung freiwillig oder unter wirtschaftlichem Zwang 

erfolgt. Werden oder sind bei einer Gesellschaftsübernahme die verbliebenen 
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Minderheitsgesellschafter rechtlich oder wirtschaftlich gezwungen, ihre Anteile an den 
Übernehmenden zu übertragen, liegt vorbehaltlich des § 20 Absatz 4a Satz 1 EStG eine 
Veräußerung der Anteile an den Übernehmenden vor. Wird die Gegenleistung nicht in Geld 
geleistet (z. B. Lieferung eigener Aktien des Übernehmenden), ist als Veräußerungspreis der 
gemeine Wert der erhaltenen Wirtschaftsgüter anzusetzen.  

70	 Rz. 69 gilt auch bei der Übernahme oder Einziehung von Beteiligungen i. S. der §§ 327a ff. 
AktG (sog. squeeze-out). 

Einlagewert für Kapitalanlagen 

71	 Die Einlage in eine Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich keine Veräußerung i. S. des § 20 

Absatz 2 Satz 2 EStG, es sei denn, es handelt sich um eine verdeckte Einlage. 
Bei Einlagen 
bis zum 31. Dezember 2008 gelten die bisherigen Regelungen des § 6 Absatz 1 Nummer 5 
EStG, d. h., Ansatz mit dem Teilwert oder mit den Anschaffungskosten bei Erwerb innerhalb 
der letzten 3 Jahre. Wirtschaftsgüter, die ab dem 1. Januar 2009 eingelegt werden, sind mit 
dem Teilwert, höchstens mit den (ursprünglichen) Anschaffungskosten, zu bewerten. Bei 
verdeckten Einlagen gilt § 20 Absatz 2 Satz 2 EStG (Veräußerungsfiktion). Er geht § 6 
Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c EStG vor. 

d)	 Abgeltungsteuer und Personengesellschaften, insbesondere Beteiligungen an 
vermögensverwaltenden Personengesellschaften (§ 20 Absatz 2 Satz 3 EStG) 

72	 Erzielt eine Personengesellschaft Kapitalerträge i. S. des § 20 EStG, sind diese Einkünfte 
gemäß § 179 Absatz 2, § 180 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO gesondert und einheitlich 
festzustellen (vgl. auch Rz. 285 bis 289). Der Feststellungsbescheid entfaltet sowohl 
hinsichtlich der Frage der Inanspruchnahme der Veranlagungsoption als auch der Frage der 
Qualifizierung der Einkunftsart keine Bindungswirkung für den Steuerbescheid. Ob eine 
Veranlagung i. S. des Einkommensteuergesetzes durchzuführen ist, ist hierfür nicht von 
Bedeutung. 

73	 Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG gilt die Anschaffung oder Veräußerung einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen Wirtschaftsgüter. 

Eintritt eines Gesellschafters 

74	 Tritt ein Gesellschafter in die Personengesellschaft ein, erwirbt er durch seine Einlage eine 
Beteiligung an der Personengesellschaft. Der Erwerb der Beteiligung gilt zugleich als 
Anschaffung der von der Gesellschaft gehaltenen Wirtschaftsgüter anteilig nach der 
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Beteiligungsquote. Als Anschaffungskosten der erworbenen Wirtschaftsgüter gilt der Anteil 
der Einlage, der nach dem Verhältnis des Verkehrswerts auf das entsprechende Wirtschaftsgut 
entfällt. 

75	 Durch den Neueintritt eines Gesellschafters veräußern zugleich die Altgesellschafter einen 
Anteil der Wirtschaftsgüter an den neuen Gesellschafter. Als Gewinn ist der dem 
Altgesellschafter zufließende Betrag aus der Einlage abzüglich des Anteils der 
Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter, die nunmehr dem Neugesellschafter zugewiesen 
werden, anzusetzen. 

Beispiel: 

An der X GbR sind A und B beteiligt. Mit ihrer Einlage von jeweils 5.000 € hatten sie im Jahr 
01 1.200 Aktien der Y AG zu 5 € und 800 Aktien der Z AG zu 5 € erworben. 

Im Jahr 03 beteiligt sich C mit einer Einlage von 5.000 € und erhält 1/3 der Anteile. Die 

Aktien der Y AG haben zu diesem Zeitpunkt einen Verkehrswert von 8 €, die der Z AG von 

6,75 €. 


Lösung: 

Anschaffungskosten C: 

C erhält jeweils 1/3 der Anteile der Y AG und der Z AG. Da sich die Anschaffungskosten nach 

dem Verhältnis des Verkehrswerts der Anteile bemessen, betragen die Anschaffungskosten 

hinsichtlich des Anteils an den Aktien der Y AG 3.200 € sowie bezüglich des Anteils an den 

Aktien der Z AG 1.800 €. 


Veräußerungsgewinn A und B: 

A und B haben jeweils 1/3 ihres Anteils an den Aktien der Y AG und der Z AG veräußert. 

Veräußerungsgewinn Y AG (jeweils A und B): 

erhaltene Einlage      1.600 € 


abz. Anschaffungskosten 

(½ x 1/3 von 1.200 Aktien zu 5 €) 1.000 €


Summe 600 € 


Veräußerungsgewinn Z AG (jeweils A und B): 

erhaltene Einlage 900 € 


abz. Anschaffungskosten 

(½ x 1/3 von 800 Aktien zu 5 €) 666 €


Summe 234 € 


Insgesamt 834 €
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Der Gewinn aus der Veräußerung ist nicht kapitalertragsteuerpflichtig. Er ist im Rahmen der 
gesonderten und einheitlichen Feststellung zu erklären und in der Einkommensteuererklärung 
des Gesellschafters anzugeben (vgl. Rzn. 287 bis 290). 

76	 Gehören zum Bestand einer Personengesellschaft Wertpapiere, die vor dem 1. Januar 2009 
erworben wurden, findet § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG bei der Veräußerung keine Anwendung, 
sofern ein Fall des Bestandsschutzes i. S. des § 52a Absatz 10 Satz 1 EStG vorliegt. 

Im Beispielsfall haben A und B die Aktien der Y AG im Jahr 2007 und die Aktien der Z AG im 
Jahr 2009 erworben. Im Jahr 2010 tritt C der GbR bei. Der auf die Anteile der Y AG 
entfallende Gewinn ist nicht steuerbar. 

77	 Werden durch die Gesellschaft Wertpapiere veräußert, sind die auf den jeweiligen 
Gesellschafter entfallenden spezifischen Anschaffungskosten und –zeitpunkte zu 
berücksichtigen. 

Im Beispielsfall veräußert die Gesellschaft im Jahr 2011 100 Aktien der Y AG und 100 Aktien 
der Z AG zu jeweils 9 € das Stück. 

Lösung: 

Veräußerungsgewinn A und B (jeweils):

Aus den Aktien der Y AG: 

Die Anteile wurden vor dem 1. Januar 2009 erworben. Die Veräußerung ist nicht steuerbar. 


Aus den Aktien der Z AG: 

Veräußerungserlös      300,-- € 


Anschaffungskosten 

(100 x 5 € x 1/3) 166,67 €


Gewinn       133,33 €


Veräußerungsgewinn C 

Aus den Aktien der Y AG: 

Veräußerungserlös      300,-- € 


Anschaffungskosten 

(100 x 8 € x 1/3) 266,67 €


Gewinn 33,33 €
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Aus den Aktien der Z AG: 

Veräußerungserlös      300,-- € 


Anschaffungskosten 

(100 x 6,75 € x 1/3) 225,-- €


Gewinn 75,-- €


Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile an der Z AG ist kapitalertragsteuerpflichtig, 
sofern die Anteile ab dem 1. Januar 2009 erworben wurden. 

Außerdem hat die GbR eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung 
abzugeben. 

Da die Anteile der Y AG durch die GbR vor diesem Stichtag erworben wurden, behält die 
Bank bei der Veräußerung der Anteile im Jahr 2011 keine Kapitalertragsteuer ein. C hat 
seinen Veräußerungsgewinn im Rahmen der Veranlagung gemäß § 32d Absatz 3 EStG als 
Ertrag aus einer Beteiligung zu erklären. Gleichfalls hat die GbR den Gewinn im Rahmen der 
Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung anzuführen. 

Für die Anteile der Z AG hat die Bank Kapitalertragsteuer einzubehalten. Als Gewinn hat die 
Bank 400 € (Anschaffungskosten der Aktien durch die GbR 5 €, Veräußerungsgewinn 9 €) 
anzusetzen und 100 € Kapitalertragsteuer einzubehalten. Mit dem auf A und B entfallenden 
Steuerabzug in Höhe von je 33,33 € ist deren Einkommensteuer abgegolten. Da bei C auf 
seinen Gewinn von 75,-- € tatsächlich nur 18,75 € Abgeltungsteuer entfallen und die Bank – 
bezogen auf seinen Anteil – 33,33 € Kapitalertragsteuer einbehalten hat, kann er gemäß 
§ 32d Absatz 4 EStG eine Veranlagung beantragen und sich die zuviel gezahlte 
Kapitalertragsteuer erstatten lassen. 

Austritt eines Gesellschafters 

78	 Verlässt ein Gesellschafter die Personengesellschaft und lässt er sich den gegenwärtigen Wert 
der ihm anteilig zustehenden Wertpapiere auszahlen, liegt eine Veräußerung der Beteiligung 
an der Personengesellschaft vor. Die Veräußerung wird nach § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG als 
Veräußerung der anteiligen Wertpapiere eingestuft. Gehören hierzu Wertpapiere i. S. des 
§ 23 EStG a. F., die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden und war der Gesellschafter zu 
diesem Zeitpunkt bereits an der Gesellschaft beteiligt, findet § 20 Absatz 2 Satz 3 EStG keine 
Anwendung. 

79	 Ein Kapitalertragsteuerabzug ist hinsichtlich dieses Veräußerungsvorganges nicht 
durchzuführen. Der austretende Gesellschafter hat die Veräußerung in seiner 
Einkommensteuererklärung gemäß § 32d Absatz 3 EStG anzugeben. Ferner ist die 



Seite 30 

Veräußerung im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung zu erklären. Das 
Feststellungsfinanzamt teilt dem Wohnsitzfinanzamt des austretenden Gesellschafters die 
Besteuerungsgrundlagen insoweit nachrichtlich mit. 

80	 Als Gewinn ist der dem austretenden Gesellschafter zufließende Auszahlungsbetrag aus der 

Einlage abzüglich der ihm zugewiesenen Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter 

anzusetzen. 


81	 Als Anschaffungskosten der an die verbleibenden Gesellschafter übertragenen Anteile der 
Wirtschaftsgüter gilt der Anteil des Auszahlungsbetrags, der nach dem Verhältnis des 
Verkehrswerts auf das entsprechende Wirtschaftsgut entfällt. 

Beispiel (Fortführung zu Rzn. 75 und 76) 

Im Jahre 2012 tritt A aus der GbR aus. Zu diesem Zeitpunkt haben die 1.200 Aktien der Y AG 
und die 800 Aktien der Z AG jeweils einen Wert von 10 €. A erhält somit einen 
Auszahlungsbetrag von 6.667 €. Der auf die Anteile der Y AG entfallende Veräußerungserlös 
in Höhe von 4.000 € ist steuerfrei, da die Anteile vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden. 

Lösung: 

Veräußerungsgewinn aus den Aktien der Z AG: 

Veräußerungserlös     2.667 € 


Anschaffungskosten (1/3 x 800 x 5 €) 1.333 €


Gewinn      1.334 €


B hält nunmehr jeweils einen Anteil von 1/3 der Aktien der Y AG und Z AG mit einem Wert 
von 5 € und jeweils einen Anteil von 1/6 der Aktien der Y AG und Z AG mit einem Wert von 
10 €. C hält einen Anteil von 1/3 der Aktien der Y AG mit einem Wert von 8 € und einen Anteil 
von 1/6 der Aktien mit einem Wert von 10 €. Außerdem hält er einen Anteil von 1/3 der Aktien 
der Z AG mit einem Wert von 6,75 € und einen Anteil von 1/6 der Aktien mit einem Wert von 
10 €. 

Die Rzn. 78 bis 81 gelten sinngemäß für den Fall der Veräußerung des Anteils an der 
Personengesellschaft an einen Dritten. 

82	 Die Übertragung von Wertpapieren auf eine Personengesellschaft ohne Betriebsvermögen 
gegen Entgelt oder gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten ist nicht als Veräußerung 
anzusehen, soweit der bisherige Eigentümer auch nach der Übertragung am Vermögen der 
Gesellschaft beteiligt ist. 
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Beispiel: 

A und B gründen im Jahr 2010 mit einer Beteiligung zu ½ eine Personengesellschaft zum 
Zwecke der gemeinsamen Kapitalanlage. A zahlt eine Einlage in Höhe von 5.000 €. B 
überträgt als Einlage 1000 Aktien, die er im Jahr 2009 für 2.500 € erworben hatte, und die 
nunmehr einen Verkehrswert von 5.000 € haben. 

Lösung: 

Die Übertragung der Aktien ist zur Hälfte nicht als Veräußerung anzusehen, weil B in diesem 
Umfang an der GbR beteiligt ist. 

Berechnung des Veräußerungsgewinns 

½ des Veräußerungserlöses von 5.000 € 2.500 € 

½ der Anschaffungskosten von 2.500 € 1.250 €


Gewinn      1.250 €


B hat einen Gewinn in Höhe von 1.250 € erzielt. Ein Kapitalertragsteuerabzug ist hinsichtlich 
dieses Veräußerungsvorganges nicht durchzuführen. Die Veräußerung ist im Rahmen der 
gesonderten und einheitlichen Feststellung zu erklären. Weiterhin hat B die Veräußerung in 
seiner Einkommensteuererklärung gemäß § 32d Absatz 3 EStG anzugeben. Das 
Feststellungsfinanzamt teilt dem Wohnsitzfinanzamt des B die Besteuerungsgrundlagen 
insoweit nachrichtlich mit. 

Entsprechendes gilt, wenn die Wertpapiere von der Personengesellschaft auf einen 
Gesellschafter übertragen werden. 

3.	 Besondere Entgelte und Vorteile (§ 20 Absatz 3 EStG) 

Schadenersatz oder Kulanzerstattungen 

83	 Erhalten Anleger Entschädigungszahlungen für Verluste, die auf Grund von Beratungsfehlern 
im Zusammenhang mit einer Wertpapier-Kapitalanlage geleistet werden, sind diese 
Zahlungen besondere Entgelte und Vorteile i. S. des § 20 Absatz 3 i. V. m. § 20 Absatz 1 oder 
2 EStG, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang zu einer konkreten einzelnen Transaktion 
besteht, bei der ein konkreter Verlust entstanden ist oder ein steuerpflichtiger Gewinn 
vermindert wird. Dies gilt auch dann, wenn die Zahlung ohne eine rechtliche Verpflichtung 
erfolgt. 
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Behandlung von weitergegebenen Bestandsprovisionen 

84	 Investmentgesellschaften zahlen Vermittlungsentgelte an Kreditinstitute für den Vertrieb von 
Fondsanteilen in Form von sog. Kontinuitätsprovisionen (Bestandsprovisionen). Die Pro­
visionen werden regelmäßig gezahlt und bemessen sich nach dem beim Kreditinstitut 
verwahrten Bestand an Fondsanteilen. 

Erstatten Kreditinstitute ihren Kunden diese Bestandsprovisionen ganz oder teilweise, stellt 
die Rückvergütung der Bestandsprovision wirtschaftlich betrachtet einen teilweisen Rückfluss 
früherer Aufwendungen dar. Es handelt sich daher um Kapitalerträge i. S. des § 20 Absatz 1 
Nummer 1 EStG, bei denen die Kapitalertragsteuer gemäß § 7 Absatz 1 InvStG einbehalten 
wird. 

4.	 Gewinn (§ 20 Absatz 4 EStG) 

a)	 Grundregelung (§ 20 Absatz 4 Satz 1 EStG) 

Regelung des maßgeblichen Zeitpunkts bei Veräußerungstatbeständen 

85	 Der Zeitpunkt, in dem das der Veräußerung / Einlösung zugrunde liegende obligatorische 
Rechtsgeschäft abgeschlossen wird, ist der maßgebliche Zeitpunkt für die 
Währungsumrechnung und die Berechnung des steuerlichen Veräußerungs- bzw. 
Einlösungsgewinns oder –verlustes sowie für die Freistellungsauftragsverwaltung und die 
Verlustverrechnung. 

Anschaffungskosten bei Optionsanleihen 

86	 Übt der Inhaber des Optionsscheins das Optionsrecht aus, schafft er im Zeitpunkt der 
Ausübung den Basiswert an. Der Kaufpreis und die Anschaffungsnebenkosten des 
Optionsscheins gehören zu den Anschaffungskosten des Basiswerts. Wurde der Optionsschein 
zusammen mit der Anleihe erworben, sind die Anschaffungskosten der Optionsanleihe 
aufzuteilen in Anschaffungskosten der Anleihe und Anschaffungskosten des Optionsrechts. 
Die Aufteilung der Anschaffungskosten der Optionsanleihe richtet sich beim Ersterwerb nach 
den Angaben im Emissionsprospekt, soweit dort ein gesondertes Aufgeld für das Optionsrecht 
ausgewiesen und die Anleihe mit einer marktgerechten Verzinsung ausgestattet ist. In anderen 
Fällen kann der Steuerpflichtige die Anschaffungskosten der Anleihe zurechnen, wenn die 
Aufteilung der Anschaffungskosten der Optionsanleihe nicht nach den Angaben im 
Emissionsprospekt erfolgen kann. Dies gilt auch für vor dem 1. Januar 2009 erworbene 
Optionsanleihen. 
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Anschaffung von Aktien durch Ausübung von Arbeitnehmer-Optionen („stock-options“) 

87	 Übt ein Arbeitnehmer eine ihm vom Arbeitgeber eingeräumte Option zum Bezug von Aktien 
des Arbeitgebers oder einer anderen Gesellschaft (stock option) aus, ist als 
Anschaffungskosten der Aktien bei späterem Verkauf neben der zu leistenden Zuzahlung der 
Wert anzusetzen, der als geldwerter Vorteil bei den Einkünften des Arbeitnehmers aus 
nichtselbständiger Arbeit angesetzt wird. Auch in den Fällen, in denen der geldwerte Vorteil - 
beispielsweise durch die Anwendung des Freibetrags i. S. von § 8 Absatz 3 Satz 2 EStG - 
nicht der Besteuerung unterworfen wurde oder in denen eine Steuerbegünstigung gewährt 
wird, liegen Anschaffungskosten in Höhe dieses (unversteuerten oder besonders versteuerten) 
geldwerten Vorteils vor. 

Aktiensplit 

88	 Aktiensplit ist die Aufteilung einer Aktie in zwei oder mehr Aktien. Der Gesellschaftsanteil, 
den der einzelne Aktionär an dem Unternehmen hält, sowie das Grundkapital der Gesellschaft 
sind vor und nach dem Aktiensplit gleich. 

89	 Die im Rahmen eines Aktiensplits zugeteilten Aktien werden durch diesen Vorgang nicht 
angeschafft und die gesplittete Aktie nicht veräußert. Als Tag der Anschaffung des 
Aktienbestands gilt weiterhin der Tag, an dem die jetzt gesplitteten Aktien angeschafft 
wurden. Die Anschaffungskosten der Aktien sind nach dem Split-Verhältnis auf die neue 
Anzahl an Aktien aufzuteilen. 

Veräußerung und Ausübung von Teilrechten bei einer Kapitalerhöhung 

90	 Erhöht eine Aktiengesellschaft ihr Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 207 ff. 
AktG und werden damit neue Anteilsrechte (Gratis- oder Berichtigungsaktien und Teilrechte) 
zugeteilt, werden die Gratisaktien oder Teilrechte vom Aktionär nicht im Zeitpunkt ihrer 
Gewährung oder Ausgabe angeschafft. Als Zeitpunkt der Anschaffung der Gratisaktien oder 
Teilrechte gilt der Zeitpunkt der Anschaffung der Altaktien. 

Die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln führt zu einer Abspaltung der in den Altaktien 
verkörperten Substanz und dementsprechend zu einer Abspaltung eines Teils der 
ursprünglichen Anschaffungskosten. Die bisherigen Anschaffungskosten der Altaktien 
vermindern sich um den Teil, der durch die Abspaltung auf die Gratisaktien oder Teilrechte 
entfällt. Die Aufteilung der Anschaffungskosten erfolgt nach dem rechnerischen 
Bezugsverhältnis. 
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Die Geltendmachung der Teilrechte ist keine Veräußerung der Teilrechte und keine 
Anschaffung der bezogenen Aktien. Der Gewinn aus der Veräußerung von Teilrechten oder 
Gratisaktien ist unter Beachtung der Anwendungsregelung des § 52a Absatz 10 EStG ein 
steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn i. S. des § 20 Absatz 4 EStG. § 20 Absatz 4a Satz 4 
EStG findet keine Anwendung. 

Beispiel: 

Der Steuerpflichtige A hat am 10. Januar 30 Aktien der B-AG zum Kurs von 150 € 
angeschafft. Die B-AG beschließt am 30. April eine Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln. Für je zwei Altaktien wird am 1. Juni eine neue Aktie ausgegeben. Am 
30. April beträgt der Kurs 120 €. Durch die Abspaltung sinkt der Kurs der Altaktien am 
2. Mai auf 80 €. A erwirbt zu den ihm zugeteilten 30 Teilrechten am 3. Mai 30 weitere 
Teilrechte zum Kurs von 40 € hinzu und erhält am 1. Juni eine Zuteilung von 30 Aktien (für je 
zwei Teilrechte eine neue Aktie). A veräußert am 10. August sämtliche Aktien der B-AG zum 
Kurs von 100 €. 

Lösung: 

Der erzielte Veräußerungsgewinn ist steuerpflichtig. Die durch die zugeteilten Teilrechte 
erlangten Aktien gelten am 10. Januar, die durch die erworbenen Teilrechte erlangten Aktien 
gelten mit der Anschaffung der Teilrechte am 3. Mai als angeschafft. Die Anschaffungskosten 
der ursprünglich angeschafften 30 Aktien entfallen nach Ausübung der Teilrechte auf 
45 Aktien. 

Der Veräußerungsgewinn beträgt: 

Veräußerungserlös   60 x 100 €   6.000 € 


Anschaffungskosten für 45 Aktien 30 x 150 € 4.500 € 

Anschaffungskosten für 15 Aktien 30 x 40 € 1.200 € 5.700 €


Veräußerungsgewinn 300 €


Abwandlung des Beispiels: 

A veräußert am 3. Mai die ihm zugeteilten 30 Teilrechte zum Kurs von 40 €. 

Die Anschaffungskosten einer Altaktie von 150 € entfallen zu ⅓ auf das zugeteilte Teilrecht. 

Dessen Anschaffungskosten betragen somit 50 €. 
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Lösung: 

Der Veräußerungserlös beträgt: 

Veräußerungserlös 30 x 40 € 1.200 € 

Anschaffungskosten 30 x 50 € – 1.500 €


Veräußerungsverlust 300 €.


91	 Entspricht die Kapitalerhöhung bei inländischen Gesellschaften nicht den Vorschriften der 
§§ 207 ff. AktG, stellt die Zuteilung der Teilrechte oder Gratisaktien Einkünfte i. S. des § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG dar. Die Höhe der Kapitalerträge bemisst sich nach dem 
niedrigsten am ersten Handelstag an einer Börse notierten Kurs der Teilrechte oder 
Gratisaktien. Dieser Wert gilt zugleich als Anschaffungskosten der Teilrechte oder der 
Gratisaktien. Bei ausländischen Gesellschaften findet in diesen Fällen § 20 Absatz 4a Satz 5 
EStG Anwendung. 

Kapitalherabsetzung / Ausschüttung aus dem Einlagekonto 

92	 Die Herabsetzung des Nennkapitals einer Kapitalgesellschaft ist keine anteilige Veräußerung 
der Anteile an der Kapitalgesellschaft i. S. des § 20 Absatz 2 EStG. Erfolgt keine Auskehrung 
des Herabsetzungsbetrages an die Anteilseigner, ergibt sich auch keine Auswirkung auf die 
Anschaffungskosten der Anteile. Wird der Kapitalherabsetzungsbetrag an den Anteilseigner 
ausgekehrt, mindert der Auskehrungsbetrag die Anschaffungskosten der Anteile, soweit er 
nicht auf einen Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG entfällt. Zahlungen aus einer 
Kapitalherabsetzung oder Zahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto können je nach 
Einstandskurs auch zu negativen Anschaffungskosten führen (BFH vom 20. April 1999, 
BStBl II S. 698). Soweit der Auskehrungsbetrag auf einen Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 
Satz 3 KStG entfällt, ist der Herabsetzungsbetrag als Einkünfte aus Kapitalvermögen nach 
§ 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG zu behandeln; eine Minderung der Anschaffungskosten für die 
Anteile an der Kapitalgesellschaft tritt insoweit nicht ein. 

Transaktionskostenanteil des Vermögensverwaltungsentgelts / all-in-fee bei Kreditinstituten 

93	 Im Rahmen der Abgeltungsteuer sind Depot- und Vermögensverwaltungsgebühren nicht 
mehr als Werbungskosten abziehbar. Hingegen wirken sich Anschaffungsnebenkosten und 
Veräußerungskosten (Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Veräußerungsgeschäft stehen) steuermindernd aus. Auch der Transaktionskostenanteil der all-
in-fee (= pauschales Entgelt bei den Kreditinstituten, das auch die Transaktionskosten mit 
abdeckt) ist abzugsfähig. Dies gilt jedenfalls dann, wenn im Vermögensverwaltungsvertrag 
festgehalten ist, wie hoch der Transaktionskostenanteil der all-in-fee ist.  
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Da die pauschale Jahresgebühr keinem Geschäft konkret zugeordnet werden kann, ist die in 
der all-in-fee enthaltene Transaktionskostenpauschale im Zeitpunkt der Verausgabung als 
abziehbarer Aufwand anzuerkennen. Sofern die Pauschale einen Betrag von 50 % der 
gesamten Gebühr nicht überschreitet, ist sie im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs in den 
Verlustverrechnungstopf einzustellen. Bei Anwendung dieser Pauschale dürfen 
Einzelveräußerungskosten nicht zusätzlich berücksichtigt werden, es sei denn, es handelt sich 
um weiterberechnete Spesen von dritter Seite. 

94	 Dies gilt auch für ein Veranlagungsverfahren nach § 32d EStG. 

95	 Die Regelung ist auch bei Beratungsverträgen anwendbar. Beratungsverträge unterscheiden 
sich von Vermögensverwaltungsverträgen lediglich dadurch, dass die von Seiten des Kreditin­
stituts empfohlenen Wertpapiertransaktionen jeweils unter dem Vorbehalt der Zustimmung 
des Kunden stehen. 

96	 Die Regelung ist auch anwendbar, wenn ein Ausweis des Transaktionskostenanteils alternativ 
in der jeweiligen Abrechnung der all-in-fee erfolgt. 

Beispiel 1: 

Der Vermögensverwaltungsvertrag sieht eine pauschale Vergütung in Höhe von 2 Prozent 
(inkl. Umsatzsteuer) des verwalteten Depotbestands, bewertet jeweils zum Stichtag 
31. Dezember, vor. Die Pauschale deckt auch die Transaktionskosten (Veräußerungskosten) 
des Kunden ab. Der Kunde erhält von seinem Vermögensverwalter (Depotbank) folgende 
Abrechnung nach Ablauf eines Jahres: 

Verwaltetes Vermögen: 	   250.000 € 
all-in-fee (insgesamt): 2 % v. 250.000 € = 5.000 €. 

Nachrichtlich erfolgt die Information, dass sich die all-in-fee in folgende Positionen gliedert: 

Vermögensverwaltung: 2.600 € 

Depotführung 500 € 


Wertpapierumsatz: 1.900 €


Summe: 5.000 € 


Lösung: 

Da der ausgewiesene Transaktionskostenanteil (Wertpapierumsatz) auf Grund des 
vorgegebenen festgelegten Kostenschlüssels die 50 Prozent-Grenze bezogen auf die all-in-fee 
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nicht übersteigt, kann der Gesamtbetrag von 1.900 € in den Verlustverrechnungstopf 
eingestellt werden. 

Beispiel 2: 

Der Vermögensverwaltungsvertrag sieht eine pauschale Vergütung in Höhe von 1,5 Prozent 
(inkl. Umsatzsteuer) des verwalteten Depotbestandes, bewertet jeweils zum Stichtag 
31. Dezember, vor. Die Pauschale deckt auch die Transaktionskosten (Veräußerungskosten) 
des Kunden ab. Der Kunde erhält von seinem Vermögensverwalter (Depotbank) folgende 
Abrechnung nach Ablauf eines Jahres: 

Verwaltetes Vermögen: 100.000 € x 1,5 % = 1.500 €. 

Nachrichtlich erfolgt die Information, dass der darin enthaltene Transaktionskostenanteil auf 

Grund des vorgegebenen festgelegten Kostenschlüssels 70 Prozent der all-in-fee beträgt. 


Lösung:


Der Transaktionskostenanteil kann begrenzt auf 50 Prozent der all-in-fee, d. h., in Höhe von 
750 €, in den Verlustverrechnungstopf eingestellt werden. 

b)	 Fifo-Methode (§ 20 Absatz 4 Satz 7 EStG) 

97	 Gemäß § 20 Absatz 4 Satz 7 EStG ist bei Wertpapieren bei der Veräußerung aus der 
Girosammelverwahrung (§§ 5 ff. DepotG) zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften 
Wertpapiere zuerst veräußert werden (Fifo-Methode). Die Anwendung der Fifo-Methode i. S. 
des § 20 Absatz 4 Satz 7 EStG ist auf das einzelne Depot bezogen anzuwenden. Konkrete 
Einzelweisungen des Kunden, welches Wertpapier veräußert werden soll, sind insoweit 
einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 

98	 Als Depot i. S. dieser Regelung ist auch ein Unterdepot anzusehen. Bei einem Unterdepot 
handelt es sich um eine eigenständige Untergliederung eines Depots mit einer laufenden 
Unterdepot-Nummer. Der Kunde kann hierbei die Zuordnung der einzelnen Wertpapiere zum 
jeweiligen Depot bestimmen. 

99	 Die Fifo-Methode gilt auch bei der Streifbandverwahrung.  
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5. 	 Kapitalmaßnahmen (§ 20 Absatz 4a EStG) 

a)	 Anteilstausch (§ 20 Absatz 4a Satz 1 EStG) 

Anwendungsbereiche des Anteilstauschs 

100	 § 20 Absatz 4a Satz 1 EStG umfasst Verschmelzungen, Aufspaltungen und qualifizierte 
Anteilstauschvorgänge, die im Ausland stattfinden. In diesen Fällen, in denen der 
Anteilseigner eines Unternehmens für die Hingabe der Anteile einer Gesellschaft neue Anteile 
einer anderen Gesellschaft erhält, treten die erhaltenen Anteile an die Stelle der hingegebenen 
Anteile. Die Anschaffungskosten der hingegebenen Anteile werden in den neuen Anteilen 
fortgeführt. Der Anteilstausch stellt hierbei keine Veräußerung nach § 20 Absatz 2 EStG dar. 
Im Zusammenhang mit dem Anteilstausch anfallende Transaktionskosten bleiben 
steuerrechtlich unberücksichtigt und führen nicht zu einem Veräußerungsverlust. § 20 Absatz 
4a Satz 1 EStG findet auch Anwendung für Anteile, die vor dem 1. Januar 2009 erworben 
wurden. § 20 Absatz 4a Satz 1 EStG findet keine Anwendung bei der Verschmelzung von 
Investmentvermögen; hier gelten die Regelungen des InvStG. 

Umtauschverhältnis 

101	 Ergibt sich bei einer Spaltung die Notwendigkeit, die Anschaffungskosten der alten Anteile 
auf mehrere neue Anteile aufzuteilen ist grundsätzlich auf das Umtauschverhältnis lt. 
Spaltungs- oder Übernahmevertrag oder Spaltungsplan abzustellen. Wenn dieses Verhältnis, 
insbesondere bei ausländischen Maßnahmen, nicht bekannt ist, ist das rechnerische 
Umtauschverhältnis bzw. das Splittingverhältnis maßgebend. 

Prüfung der Voraussetzungen für die Steuerverstrickung (§ 20 Absatz 4a Satz 1 EStG) 

102	 Gemäß § 20 Absatz 4a Satz 1 EStG ist Voraussetzung für die steuerneutrale Behandlung 
ausländischer Anteilstauschvorgänge, dass das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erlangten Anteile nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt ist. Für die Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs ist davon 
auszugehen, dass das Besteuerungsrecht Deutschlands hinsichtlich der erlangten Anteile nicht 
beschränkt oder ausgeschlossen ist. 
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b) 	 Sonstige Kapitalforderungen (§ 20 Absatz 4a Satz 3 EStG) 

Abgrenzung 

103	 Zu den Kapitalforderungen i. S. des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG gehören insbesondere sog. 
Wandelanleihen, Umtauschanleihen oder Hochzinsanleihen, nicht jedoch Optionsanleihen 
(vgl. Rz. 6). 

Bei einer Wandelanleihe (Wandelschuldverschreibung i. S. des § 221 AktG) besitzt der 
Inhaber das Recht, innerhalb einer bestimmten Frist die Anleihe in eine bestimmte Anzahl 
von Aktien des Emittenten umzutauschen. Mit dem Umtausch erlischt der Anspruch auf 
Rückzahlung des Nominalbetrags der Anleihe. 

Bei einer Umtauschanleihe besitzt der Inhaber das Recht, bei Fälligkeit an Stelle der 
Rückzahlung des Nominalbetrags der Anleihe vom Emittenten die Lieferung einer vorher 
festgelegten Anzahl von Aktien zu verlangen. Mit der Ausübung der Option erlischt der 
Anspruch auf Rückzahlung des Nominalbetrags der Anleihe. 

Bei einer Hochzins- oder Aktienanleihe besitzt der Emittent das Recht, bei Fälligkeit dem 
Inhaber an Stelle der Rückzahlung des Nominalbetrags der Anleihe eine vorher festgelegte 
Anzahl von Aktien anzudienen. Mit der Ausübung der Option erlischt die Verpflichtung zur 
Rückzahlung des Nominalbetrags der Anleihe. 

Anwendbarkeit auf Vollrisikozertifikate mit Andienungsrecht 

104	 Wird bei Fälligkeit einer sonstigen Kapitalforderung i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG 
anstelle der Rückzahlung des Nominalbetrags eine vorher festgelegte Anzahl von 
Wertpapieren geliefert, fingiert § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG das Entgelt für den Erwerb der 
Kapitalforderung als Veräußerungspreis der Kapitalforderung. Zugleich ist das Entgelt für den 
Forderungserwerb als Anschaffungskosten der erhaltenen Wertpapiere anzusetzen. 

105	 Die Regelung findet im Vorgriff auf eine gesetzliche Änderung auch Anwendung auf 
Vollrisikozertifikate mit Andienungsrecht, sofern die Andienung nach dem 31. Dezember 
2009 erfolgt und diese Zertifikate nach dem 14. März 2007 angeschafft wurden. 

Sie findet keine Anwendung auf Vollrisikozertifikate mit Andienungsrecht, wenn die 
Andienung vor dem 1. Januar 2010 erfolgt. Sofern im Rahmen des 
Kapitalertragsteuerverfahrens die auszahlende Stelle hiervon abweichend von einer 
Anwendung des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG ausgegangen ist, sind die Anschaffungskosten 
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der Aktien, soweit sie sich am 31. Dezember 2009 im Depot des Kunden befanden, zu 
korrigieren. 

Zur Anwendung des § 23 EStG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung vgl. 
Rz. 320. 

Vollrisikozertifikate sind Schuldverschreibungen, bei denen die Wertentwicklung von der 
Entwicklung eines Basiswerts, z. B. eines Indexes oder eines Aktienkorbs, abhängig ist und 
bei denen sowohl die Rückzahlung des Kapitals als auch die Erzielung von Erträgen unsicher 
sind. 

Behandlung eines Barausgleichs von Bruchteilen 

106	 Werden bei der Tilgung von sonstigen Kapitalforderungen mittels Andienung von 
Wertpapieren (z. B. Aktien) Bruchteile nicht geliefert, sondern in Geld ausgeglichen, handelt 
es sich bei den Zahlungen um einen Kapitalertrag i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG, 
sofern die Voraussetzungen von Rz. 107 nicht vorliegen. 

Beispiel: 

Anleger K erwirbt 10.000 € Nominal einer Aktienanleihe mit einem Basispreis von 22 €. Da 
der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag unter der maßgeblichen Schwelle liegt 
(z. B. 21 €), bekommt er pro 1.000 € Nominal Aktienanleihe rechnerisch 45,4545 Aktien 
(1.000 € / 22 €) geliefert. Weil die Lieferung von Bruchstücken nicht möglich ist, bekommt der 
Anleger im Ergebnis 450 Aktien. Bruchstücke in Höhe von 4,545 „Aktien“ werden dem 
Anleger stattdessen zum Kurs - in Abhängigkeit der Emissionsbedingungen - am Tag der 
Fälligkeit der Anleihe ausgezahlt.  

Lösung: 

Die Anschaffungskosten der 450 Aktien betragen 10.000 €. Bei einem am Fälligkeitstag 
unterstellten Kurs von 20 € fließen dem Anleger 90,90 € (4,545 * 20 €) als Kapitalertrag i. S. 
des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG zu. 

Teilweise Tilgung der Kapitalforderung in bar 

107	 Sehen die Emissionsbedingungen von vornherein eine eindeutige Angabe zur Tilgung in bar 
oder in Stücken vor und wird entsprechend am Ende der Laufzeit verfahren, werden die An­
schaffungskosten der Anleihe entsprechend den erhaltenen Stücken zugewiesen. 
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Beispiel: 

Die Emissionsbedingungen einer verzinslichen Wandelanleihe mit einem Nennwert von 1.000 
€ sehen bei einem Verfall eine Rückzahlung in bar in Höhe von 501,25 € sowie zusätzlich eine 
Andienung von 7,1454 Aktien vor. Die Bruchteile der Aktie werden basierend auf dem 
Wandelpreis in bar ausgezahlt. 

Lösung: 

Auf Grund des vom Emittenten vorgegebenen Aufteilungsverhältnisses zwischen Barrück­
zahlung und Andienung von Stücken besteht ein konkreter Aufteilungsmaßstab für die An­
schaffungskosten. Da der Rückzahlungsbetrag in Höhe von 501,25 € einem Betrag von 
50,125 % der Anschaffungskosten der Anleihe entspricht, können den erhaltenen Stücken 
somit 49,875 % der Aufwendungen für die Anleihe als Anschaffungskosten zugewiesen wer­
den. 

Der Barausgleich für die Abfindung der Bruchteile stellt Einnahmen aus Kapitalvermögen i. 
S. des § 20 Absatz 4 Satz 1 EStG dar. 

c) 	 Kapitalerhöhung gegen Einlage (§ 20 Absatz 4a Satz 4 EStG) 

108	 Erhält der Anteilsinhaber Bezugsrechte zugeteilt, werden diese gemäß § 20 Absatz 4a Satz 4 
EStG mit Anschaffungskosten in Höhe von 0 € eingebucht. Diese Regelung gilt unabhängig 
davon, ob die Altanteile vom Anteilseigner vor dem 1. Januar 2009 oder nach dem 
31. Dezember 2008 angeschafft wurden. 

109	 Das Anschaffungsdatum der Altanteile geht im Falle der Veräußerung auf die Bezugsrechte 
über. Veräußert der Anleger später die Bezugsrechte, entsteht ein steuerpflichtiger 
Veräußerungsgewinn somit nur in den Fällen, in denen auch die zugrunde liegenden 
Altanteile steuerlich verstrickt sind. Wurden die Anteile vor dem 1. Januar 2009 erworben, 
unterliegt die Veräußerung der zugeteilten Bezugsrechte nicht der Abgeltungsteuer; sofern die 
Jahresfrist des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG noch nicht abgelaufen ist, muss der 
Anleger ein privates Veräußerungsgeschäft in seiner Steuererklärung deklarieren. 

110	 Die Ausübung des Bezugsrechts ist nicht als Veräußerung des Bezugsrechts anzusehen. Übt 
der Steuerpflichtige das Bezugsrecht aus, wird die junge Aktie zu diesem Zeitpunkt 
angeschafft. Der Wert des Bezugsrechts ist als Anschaffungskosten der jungen Aktien mit 0 € 
anzusetzen und daher nicht von Bedeutung. 
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d) 	 Zuteilung von Anteilen ohne Gegenleistung (§ 20 Absatz 4a Satz 5 EStG) 

Bezug von Bonus-Aktien 

111	 Werden Aktien von einer Aktiengesellschaft oder einem Dritten ohne zusätzliches Entgelt an 
die Aktionäre ausgegeben und stammen sie nicht aus einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln (Bonusaktien oder Freianteile), sind gemäß § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG 
die Einkünfte aus ihrem Bezug und die Anschaffungskosten mit 0 € anzusetzen, wenn die 
Ermittlung der Höhe des Kapitalertrags nicht möglich ist. Von dieser Vermutung ist bei 
ausländischen Sachverhalten in der Regel auszugehen. Dies gilt nicht, wenn dem Anleger 
nach ausländischem Recht (z. B. Niederlande) ein Wahlrecht zwischen Dividende und 
Freianteilen zusteht. 

112	 Bei inländischen Sachverhalten ist davon auszugehen, dass die Erträge durch entsprechende 
Angaben des Emittenten zu ermitteln sein werden. § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG findet insoweit 
keine Anwendung. Als Anschaffungskosten der Bonusaktien oder Freianteile zur Ermittlung 
eines Veräußerungsgewinns bei späterem Verkauf ist der Wert anzusetzen, der bei ihrem 
Bezug als Einkünfte (einschließlich ggf. steuerfrei bleibender Teile) angesetzt wurde. 

Folgen einer Anteilsübertragung auf Aktionäre („spin-off“, Abspaltung) 

113	 Überträgt eine Körperschaft in ihrem Besitz befindliche Anteile an einer weiteren 
Körperschaft ohne Kapitalherabsetzung ohne zusätzliches Entgelt auf ihre Anteilseigner, ist 
diese Übertragung als Sachausschüttung an die Anteilseigner der übertragenden Körperschaft 
zu beurteilen. Die Sachausschüttung führt zu Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 
Absatz 1 Nummer 1 EStG. Entsprechendes gilt bei einer Abspaltung, wenn die übertragende 
und die übernehmende Körperschaft weder Sitz noch Ort der Geschäftsleitung im Inland 
haben. 

114	 Ist die Ermittlung des Kapitalertrags nicht möglich, findet § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG 
Anwendung. Von dieser Vermutung ist bei ausländischen Sachverhalten in der Regel 
auszugehen. Bei inländischen Sachverhalten ist davon auszugehen, dass die Erträge durch 
entsprechende Angaben des Emittenten zu ermitteln sein werden. Die übertragenen Anteile 
gelten im Zeitpunkt der Depoteinbuchung über die Übertragung zum gemeinen Wert gemäß 
§ 43a Absatz 2 Satz 9 EStG als angeschafft. 

115	 Liegen bei Inlandsfällen erkennbar die Voraussetzungen einer Abspaltung i. S. des § 15 
UmwStG vor, findet § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG keine Anwendung. Rz. 101 gilt 
entsprechend. 
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Anwendung der Auffangregelung bei unklaren Sachverhalten 

116	 Ist die einkommensteuerrechtliche Beurteilung der Einbuchung neuer Stücke auf Grund von 
Schwierigkeiten bei der Sachverhaltsbeurteilung zweifelhaft (z. B. Einbuchung als Bonus- 
oder Gratisaktie), findet § 20 Absatz 4a Satz 5 EStG Anwendung. 

117	 Reorganisation einer ausländischen Kapitalgesellschaft (B-Shares) 

Werden dem Anleger im Zuge einer Reorganisation sog. B-Aktien (B-Shares, 
redemptionshares) angedient, die ihm Wahlrechte zur sofortigen Bareinlösung oder einer 
späteren Einlösung einräumen, ist danach zu differenzieren, welches Wahlrecht der Anleger 
ausübt. 

Beispiel: 

Im Jahr 2006 führte eine Gesellschaft eine Reorganisation im Verhältnis 8:7 + 1 B-Share 
durch. Die zugeteilten B-Shares konnten entweder sofort oder innerhalb einer vom Emittenten 
gesetzten Frist in einen festgelegten Geldbetrag umgetauscht werden. Nach Ablauf der Frist 
erfolgte ein Umtausch durch die Gesellschaft aufgrund eines vorbehaltenen Kündigungsrech­
tes. 

Lösung: 

Erhält der Anleger sogleich das Geld, handelt es sich im Anwendungsbereich der 
Abgeltungsteuer um eine Bardividende. Bezieht der Anleger B-Shares, gelten die Grundsätze 
zur Sachausschüttung. 

5.	 Verluste (§ 20 Absatz 6 EStG) 

118	 Verlustverrechnung 

Nach § 20 Absatz 6 Satz 1 EStG sind verbleibende positive Einkünfte aus Kapitalvermögen 
i. S. des § 20 Absatz 2 EStG nach der Verrechnung gemäß § 43a Absatz 3 EStG zunächst mit 
Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften nach Maßgabe des § 23 Absatz 3 Satz 9 und 
10 EStG zu verrechnen. Außerdem sind verbleibende Einkünfte i. S. des § 20 Absatz 1 
Nummer 11 EStG nach der Verrechnung gemäß § 43a Absatz 3 EStG mit Verlusten i. S. des 
§ 22 Nummer 3 Satz 5 und 6 EStG zu verrechnen. Die Verlustverrechnung im Rahmen des 
Steuerabzugsverfahrens durch die Kreditinstitute ist somit vorrangig, vgl. auch Rz. 212. Sie 
kann im Rahmen der Veranlagung nicht mehr rückgängig gemacht werden.  
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Es wird unter Berücksichtigung der Reihenfolge in folgenden Verlustverrechnungskreisen 
verrechnet; die Verlustverrechnung kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden: 

1. 	Stillhaltergeschäfte; 
Verluste i. S. des § 22 Nummer 3 EStG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung werden bis zum Jahr 2013 vor Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags mit 
Einkünften aus § 20 Absatz 1 Nummer 11 EStG verrechnet. Die Verrechnung von 
Altverlusten kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 

2. 	private Veräußerungsgeschäfte; 
Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften i. S. des § 23 EStG in der am 
31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung (Altverluste) dürfen bis zum 
Veranlagungszeitraum 2013 vor Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags mit 
Gewinnen i. S. des § 20 Absatz 2 EStG verrechnet werden. Hat der Steuerpflichtige im 
gleichen Veranlagungszeitraum Gewinne aus Kapitalvermögen und private 
Veräußerungsgewinne, sind die Altverluste aus privaten Veräußerungsgeschäften 
zunächst innerhalb der Einkunftsart mit den Gewinnen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften zu verrechnen. Bei Veräußerungsverlusten i. S. des § 23 EStG, 
die in 2009 anfallen, kann gemäß § 10d Absatz 1 Satz 5 EStG wahlweise ein 
Verlustrücktrag nach 2008 vorgenommen werden. Die Verrechnung von Altverlusten 
kann nicht auf Teilbeträge beschränkt werden. 

3. 	 Aktienveräußerungsgewinne / -verluste; 
Aktienveräußerungsverluste dürfen nur mit Aktienveräußerungsgewinnen verrechnet 
werden. 

4. 	 sonstige Kapitalerträge / Verluste; 
sonstige negative Einkünfte aus § 20 EStG dürfen mit positiven Einkünften aus 
§ 20 EStG verrechnet werden. 

119	 Um im Rahmen der Veranlagung eine Verrechnung mit sog. Altverlusten i. S. des § 23 EStG 
durchzuführen, hat der Steuerpflichtige eine Steuerbescheinigung i. S. des § 45a Absatz 2 
EStG einzureichen, in der die insgesamt erzielten Gewinne i. S. des § 20 Absatz 2 EStG und 
die darin enthaltenen Gewinne aus Aktienveräußerungen angeführt werden. Liegt eine 
Steuerbescheinigung mit diesen Angaben vor, ist davon auszugehen, dass die bescheinigte 
Kapitalertragsteuer auf diese Positionen entfällt.  

Beispiel: 

Zum 31. Dezember 2009 werden folgende Verluste festgestellt: 

Altverluste § 23 EStG 15.000 € 

Aktienveräußerungsverluste 3.000 € 
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Folgende Einkünfte liegen im Jahr 2010 vor: 

Bank A: 
Aktiengewinne      6.000 € 
Aktienverluste      2.000 € 

Bank B: 
Zinsen       4.000 € 
Verluste Risikozertifikat    5.000 € 
Gewinn Termingeschäfte    8.000 € 

Verlustverrechnung durch die Bank A: 
Aktienveräußerungsgewinne    6.000 € 
./. Aktienveräußerungsverluste   2.000 € 
= Summe (§ 20 Absatz 6 Satz 5 EStG)  4.000 € 

Ausweis Steuerbescheinigung (Bank A) 
Kapitalerträge     4.000 € 

davon Kapitalerträge nach § 20 Absatz 2 EStG 4.000 € 
davon Aktienveräußerungsgewinne 4.000 € 

Verlustverrechnung durch die Bank B: 
Vorrangige Verrechnung der Verluste nach § 20 Absatz 2 EStG mit Erträgen nach § 20 

Absatz 1 EStG, damit Altverluste aus § 23 EStG in maximaler Höhe verrechnet werden 

können. 

Zinsen (§ 20 Absatz 1 EStG)    4.000 € 


./. Verlust Risikozertifikat    5.000 €


Differenz      ./.1.000 € 


+ Gewinn Termingeschäft    8.000 € 
= Summe (§ 20 Absatz 2 EStG)   7.000 € 

Ausweis Steuerbescheinigung (Bank B) 
Kapitalerträge     7.000 € 

davon Kapitalerträge nach § 20 Absatz 2  EStG 7.000 € 
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Verlustverrechnung im Veranlagungsverfahren gemäß § 32d Absatz 4 EStG 
Einkünfte § 20 Absatz 2 EStG 

(lt. Steuerbescheinigung Bank A) 4.000 € 

(lt. Steuerbescheinigung Bank B) 7.000 €


Summe § 20 Absatz 2 EStG     11.000 € 


./. Verlustvortrag § 23 EStG (max.) 11.000 €


 0 € 
Verlustvortrag § 23 EStG (31.12.10) 	     4.000 € 
Verlustvortrag Aktienverluste (31.12.10) 	    3.000 € 

Verlustverrechnung und Anrechnung ausländischer Quellensteuer sowie Anwendung des 
Freistellungsauftrags 

120	 Die Grundsätze zur Verlustverrechnung und Anrechnung ausländischer Quellensteuer sowie 
Anwendung des Freistellungsauftrags (vgl. Rzn. 201ff. zu § 43a EStG) gelten im Rahmen der 
Veranlagung entsprechend. 

121	 Die noch nicht angerechnete ausländische Quellensteuer kann dem neuen Kreditinstitut nach 
einem vollständigen Depotwechsel mitgeteilt werden. 

122	 Verluste mindern die abgeltungsteuerpflichtigen Erträge unabhängig davon, ob diese aus in- 
oder ausländischen Quellen stammen. Die Summe der anrechenbaren ausländischen 
Quellensteuer ist auf die nach Verlustverrechnung verbleibende Abgeltungsteuerschuld 
anzurechnen. Die Anwendung des Freistellungsauftrags hat die gleiche Wirkung wie die 
Verlustverrechnung. 

Beispiel: 

A erzielt in Februar aus der Veräußerung von festverzinslichen Wertpapieren einen Verlust in 
Höhe von 300 €. Im März erhält er ausländische Dividenden in Höhe von 100 €. Die 
anrechenbare ausländische Steuer beträgt 15 €. A hält die Wertpapiere im Depot der Bank X. 
Wegen der Verluste aus dem Februar behält die Bank keine Kapitalertragsteuer ein. 

Weiterhin erhält A im Juni ausländische Dividenden in Höhe von 700 €. Die anrechenbare 
ausländische Steuer beträgt 70 €. A hält die Wertpapiere im Depot der Bank Y. Da er der 
Bank einen Freistellungsauftrag über 801 € erteilt hat, erfolgt kein Kapitalertragsteuerabzug. 

Im Dezember erhält A Zinseinkünfte bei der Bank Z in Höhe von 621 €. Die Bank behält 
155 € Kapitalertragsteuer ein. 
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A erklärt im Rahmen der Veranlagung seine Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 32d 
Absatz 4 EStG. Die Verlust-Bescheinigung gemäß § 43a Absatz 3 Satz 4 EStG sowie die 
entsprechenden Steuerbescheinigungen nach § 45a Absatz 2 EStG legt er bei. 

Lösung: 

Im Rahmen der Veranlagung werden die Kapitaleinkünfte wie folgt berücksichtigt. 

Erträge Anrechenbare Steuer 
Veräußerung Wertpapiere ./. 300 € 
Erträge ausländische 800 € 85 € 
Dividenden 
Zinseinkünfte 621 € 

A erzielt insgesamt Einnahmen in Höhe von 1.121 €. Unter Berücksichtigung des Sparer ­
Pauschbetrages verbleiben 320 €. Hierauf entfällt eine Abgeltungsteuer in Höhe von 80 €. 
Angerechnet werden somit ausländische Steuern i. H. v. maximal 80 €. Die bisher 
einbehaltene Kapitalertragsteuer in Höhe von 155 € wird erstattet.  

Behandlung von Verlusten aus der Veräußerung von ADRs (American Depositary 
Receipts) 

123	 Erzielt der Steuerpflichtige Verluste aus der Veräußerung oder Einlösung von ADRs und 
GDRs (vgl. Rz. 68), fallen diese unter die eingeschränkte Verlustverrechnung i. S. des § 20 
Absatz 6 Satz 5 EStG. Sofern im Jahr 2009 eine Anwendung des § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG 
beim Kreditinstitut nicht erfolgte, ist dies nicht zu beanstanden. 

7. 	 Subsidiarität (§ 20 Absatz 8 EStG) 

124	 Termingeschäfte (z. B. Zinsbegrenzungsvereinbarungen oder Swaps), die zu den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung gehören, fallen nicht unter die Einkünfte des § 20 EStG. 
Derartige Geschäfte werden von den Steuerpflichtigen - wie bei den betrieblichen Einkünften 
- meist zu Absicherungszwecken (Absicherung von Darlehen, die der Finanzierung 
vermieteter Immobilien dienen) abgeschlossen. 
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8. 	 Einkunftserzielungsabsicht (§ 20 Absatz 9 EStG) 

Grundsatz 

125	 Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ist infolge des beschränkten und pauschalierten 

Werbungskostenabzugs regelmäßig von einer Einkunftserzielungsabsicht auszugehen. 


Bausparverträge 

126	 Werden Guthabenzinsen aus Bausparverträgen, die mit sog. Auffüllkrediten bzw. 
Vorfinanzierungsdarlehen aus Bausparverträgen gekoppelt sind, zur Finanzierung einer selbst 
genutzten Immobilie eingesetzt, sind die Guthabenzinsen aus Billigkeitsgründen 
einkommensteuerrechtlich unbeachtlich, sofern die Finanzierungsverträge bis zum 30. Juni 
2010 abgeschlossen worden sind. 

127	 In diesen Fällen ist dennoch ein Kapitalertragsteuerabzug vorzunehmen, da bei dem 
Abschluss der entsprechenden Verträge nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, 
dass eine Immobilie zur Fremdnutzung eingesetzt wird. 

128	 Die Steuerpflichtigen können sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer auf Guthabenzinsen 

aus Bausparverträgen, die zur Finanzierung einer selbst genutzten Immobilie eingesetzt 

werden, nach § 32d Absatz 4 EStG durch das Veranlagungsfinanzamt auf die festgesetzte 

Einkommensteuer anrechnen lassen. 


Sparer-Pauschbetrag 

129	 Hat der Steuerpflichtige sowohl Kapitalerträge, für die § 32d Absatz 1 EStG gilt, als auch 
solche i. S. des § 32d Absatz 2 Nummer 2 EStG erzielt, ist der Sparer-Pauschbetrag vorrangig 
von den Kapitalerträgen i. S. des § 32d Absatz 2 Nummer 2 EStG abzuziehen. Die im 
Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs freigestellten Kapitalerträge sind im Rahmen der 
Einkommensteuer-Veranlagung dem gesonderten Steuertarif nach § 32d Absatz 1 EStG zu 
unterwerfen. 

II.	 Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) 

130	 Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften i. S. des § 23 EStG in der bis zum 31. 
Dezember 2008 anzuwendenden Fassung können auch mit Einkünften i. S. des § 20 Absatz 2 
EStG ausgeglichen werden und mindern nach Maßgabe des § 10d EStG die Einkünfte des 
Steuerpflichtigen, die er in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus § 20 Absatz 2 EStG 
erzielt (§ 23 Absatz 3 Satz 9 und 10 EStG). Veräußerungsverluste aus Grundstücken und 
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grundstücksgleichen Rechten, die nach dem 31. Dezember 2008 erzielt werden, sind keine 
Verluste aus § 23 EStG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung i. S. dieser 
Vorschrift, vgl. Rz. 118. 

131	 Bei der Anschaffung und Veräußerung von Fremdwährungsbeträgen kann es sich um ein 
privates Veräußerungsgeschäft i. S. des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG handeln; vgl. 
Rz. 42ff. des BMF-Schreibens vom 25. Oktober 2004 (BStBl I S. 1034). 

III.	 Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 32d EStG) 

1.	 Tarif (§ 32d Absatz 1 EStG) 

Abgeltungsteuer nach § 32d und § 35b EStG 

132	 Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. des § 32d Absatz 1 EStG ist 
keine tarifliche Steuer i. S. des § 32a Absatz 1 EStG. § 35b Absatz 1 Satz 1 EStG findet 
infolgedessen auf Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Besteuerung nach § 32d Absatz 1 
EStG unterliegen, keine Anwendung. 

Höhe der Ermäßigung der Kapitalertragsteuer bei Zwölftelung der Kirchensteuer 
(§ 32d Absatz 1 Satz 3 bis 5 EStG) 

133	 Stimmen der Zeitraum der Einkommensteuerpflicht und der Kirchensteuerpflicht nicht 
überein, wird die Kirchensteuer im Fall der Erhebung der Kirchensteuer auf die 
Kapitalertragsteuer durch das Finanzamt gezwölftelt. Bei der Ermäßigung der 
Kapitalertragsteuer ist der gezwölftelte Kirchensteuersatz anzuwenden. 

Beispiel: 

Endet die Kirchensteuerpflicht im Januar, ist in der Formel des § 32d Absatz 1 Satz 4 EStG 
für k bei einem angenommenen Kirchensteuersatz von 9 % nicht 9, sondern nur 9 x 1/12 = 
0,75 anzusetzen. 
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2. 	 Ausnahmen vom Abgeltungsteuersatz (§ 32d Absatz 2 EStG) 

a)	 Zwingende Ausnahme bei Kapitalüberlassung an nahestehende Personen oder von 
Anteilseignern (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 EStG) 

134	 Die Regelung findet bei Einkünften i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 7 und § 20 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 7 EStG nur Anwendung, wenn der Darlehensnehmer eine natürliche Person ist, die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit und 
Vermietung und Verpachtung oder Einkünfte i. S. des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb EStG (fremdfinanzierte Rentenversicherungen) und § 22 Nummer 3 
EStG (z. B. Containerleasing) erzielt und sie die Darlehenszinsen als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten geltend machen kann oder der Darlehensnehmer eine Personengesellschaft 
ist, bei der hinsichtlich der Erträge aus der Darlehensgewährung § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 Satz 1 EStG keine Anwendung findet. Entsprechendes gilt in den Fällen, in denen 
eine Stiftung Darlehensnehmer ist. 

135	 Werden Erträge von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft gezahlt, findet § 32d 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG Anwendung. § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a 
EStG ist nicht anzuwenden, auch wenn die Beteiligung unter 10 % liegt. 

Definition der nahestehenden Person (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a EStG) 

136	 Das Verhältnis von nahestehenden Personen liegt vor, wenn die Person auf den 
Steuerpflichtigen einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder umgekehrt der 
Steuerpflichtige auf diese Person einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder eine dritte 
Person auf beide einen beherrschenden Einfluss ausüben kann oder die Person oder der 
Steuerpflichtige imstande ist, bei der Vereinbarung der Bedingungen einer 
Geschäftsbeziehung auf den Steuerpflichtigen oder die nahestehende Person einen außerhalb 
dieser Geschäftsbeziehung begründeten Einfluss auszuüben oder wenn einer von ihnen ein 
eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen hat. Sind 
Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge Angehörige i. S. des § 15 AO oder ist an einem 
Personenunternehmen der Steuerpflichtige und/ oder ein Angehöriger beteiligt, liegt ein 
derartiges Verhältnis vor. Liegt kein Angehörigenverhältnis i. S. dieser Vorschrift vor, ist von 
einem nahestehenden Verhältnis auszugehen, wenn die Vertragsbeziehungen einem 
Fremdvergleich entsprechend der Grundsätze der Rzn. 4 bis 6 des BMF-Schreibens vom 
1. Dezember 1992 (BStBl I S. 729) nicht entsprechen. Für das Vorliegen der 
Tatbestandsmerkmale ist regelmäßig auf den Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalerträge in 
dem jeweiligen Veranlagungszeitraum abzustellen. 
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Beteiligungsgrenze (§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG) 

137	 Bei der Berechnung der 10 %-igen Beteiligungsgrenze sind sowohl unmittelbare als auch 

mittelbare Beteiligungen einzubeziehen. 


b)	 Ausnahme auf Antrag bei bestimmter Beteiligungshöhe (§ 32d Absatz 2 Nummer 
3 EStG) 

Berufliche Tätigkeit 

138	 Unter den Begriff der beruflichen Tätigkeit fallen sowohl selbständig als auch 
nichtselbständig ausgeübte Tätigkeiten. Ob es sich bei der beruflichen Tätigkeit um eine 
gewerbliche, freiberufliche oder um eine andere unter die Gewinneinkünfte fallende Tätigkeit 
handelt, ist unerheblich. Nicht ausreichend ist eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung. 

Zeitraum der Beteiligung 

139	 Es ist ausreichend, dass eine mindestens 25 %ige (unmittelbare oder mittelbare) Beteiligung 
zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt 
wird, vorliegt. 

Hinzuerwerb von Anteilen 

140	 Erwirbt der Steuerpflichtige Anteile hinzu, findet die Regelung auf die gesamte Beteiligung 
Anwendung. Eine teilweise Anwendung der Vorschrift auf die hinzuerworbenen Anteile ist 
nicht möglich.  

Antragsfrist 

141	 Der Antrag ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung für den jeweiligen 
Veranlagungszeitraum zu stellen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschlussfrist, wobei es 
auf die erstmalige Abgabe der Steuererklärung für das jeweilige Jahr ankommt. Eine 
Nachholung ist nur unter den Voraussetzungen des § 110 AO möglich. 

Verfahrensfragen 

142	 Ist der Steuerpflichtige mittelbar über eine vermögensverwaltende Personengesellschaft an 
einer Kapitalgesellschaft beteiligt, ist der Antrag im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung des Steuerpflichtigen zu stellen. Insoweit liegen die 
Voraussetzungen des § 32d Absatz 2 Nummer 3 Satz 3 EStG zur Anwendung des 
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Teileinkünfteverfahrens sowie zur Verlustverrechnung und Abziehbarkeit von 
Werbungskosten vor. 

Vorliegen von Kapitalerträgen 

143	 Das abstrakte Vorliegen von Kapitalerträgen i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 EStG 
ermöglicht dem Steuerpflichtigen die Ausübung der Option also auch dann, wenn in dem 
jeweiligen Veranlagungszeitraum Erträge tatsächlich nicht vorhanden sind und die Option nur 
dazu dient, die tatsächlich entstandenen Werbungskosten zu 60 % im Rahmen der 
Veranlagung zu berücksichtigen. 

3. 	 Erträge, die nicht dem Kapitalertragsteuerabzug bei einem inländischen 
Kreditinstitut unterlegen haben (§ 32d Absatz 3 EStG) 

144	 Steuerpflichtige Kapitalerträge, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht dem 
Kapitalertragsteuerabzug unterlegen haben (z. B. Veräußerungsgewinne aus GmbH-Anteilen, 
verdeckte Gewinnausschüttungen sowie Erträge aus ausländischen thesaurierenden 
Investmentvermögen) hat der Steuerpflichtige nach § 32d Absatz 3 Satz 1 EStG in seiner 
Einkommensteuererklärung anzugeben (vgl. auch Rz. 180). 

4. 	 Veranlagungs-Wahlrecht (§ 32d Absatz 4 EStG) 

Allgemeines 

145	 Dem Steuerpflichtigen steht für Kapitaleinkünfte, die der Kapitalertragsteuer unterlegen 
haben, ein Wahlrecht zu, diese im Rahmen seiner Veranlagung geltend zu machen, um die 
gesetzlich geregelten Tatbestände, die beim Kapitalertragsteuerabzug nicht berücksichtigt 
werden können, wie z. B. ein Verlustvortrag nach § 20 Absatz 6 EStG, steuermindernd 
geltend zu machen. Ebenso besteht für den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, den 
Steuereinbehalt des Kreditinstituts dem Grund und der Höhe nach überprüfen zu lassen.  

So kann der Steuerpflichtige z. B. bei Veräußerungsfällen Anschaffungskosten, die sein 
depotführendes Institut nicht berücksichtigt hat, im Rahmen der Veranlagung anführen. 
Außerdem kann der Steuerpflichtige unter anderem in den Fällen, in denen beim 
Kapitalertragsteuerabzug der steuermindernde Effekt der Kirchensteuerzahlung noch nicht 
berücksichtigt wurde (z. B. bei Dividendenausschüttungen), diesen im Rahmen der 
Veranlagung nachholen, wenn er den Kirchensteuerabzug durch sein depotführendes Institut 
nicht beantragt hat und die Festsetzung der Kirchensteuer in der Veranlagung zu erfolgen hat. 

Macht er diese Einkünfte in der Veranlagung geltend, erfolgt entsprechend der Regelung in 
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§ 32d Absatz 3 Satz 2 EStG eine Erhöhung der tariflichen Einkommensteuer um 25 % der - 
durch die entsprechenden Tatbestände geminderten - Einkünfte. Die vom Kreditinstitut bereits 
einbehaltene und bescheinigte Kapitalertragsteuer wird nach § 36 Absatz 2 Nummer 2 EStG 
im Rahmen der Veranlagung auf die für die Einkünfte aus Kapitalvermögen festgesetzte 
Einkommensteuer angerechnet. Dies kann zu einer Einkommensteuerstattung führen. 

146	 § 32d Absatz 4 EStG findet zur Verrechnung von positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 
mit negativen Einkünften aus anderen Einkunftsarten keine Anwendung. In diesen Fällen ist 
§ 32d Absatz 6 EStG anzuwenden. 

Ausweis der abgeführten Kapitalertragsteuer in der Steuerbescheinigung und Zurechnung zu 
den verschiedenen Ertragsarten 

147	 Die Erhebung und der Ausweis der abgeführten Kapitalertragsteuer in der 
Steuerbescheinigung auf Summenbasis erfordern für die Veranlagung verschiedene 
vereinfachende Annahmen. So wird angenommen, dass die in der Steuerbescheinigung 
ausgewiesene Kapitalertragsteuer auf 

• 	ausländische Erträge, 
• 	 eine Ersatzbemessungsgrundlage oder 
• 	 Gewinne nach § 20 Absatz 2 EStG 

entfällt. 

Nach § 32d Absatz 5 Satz 1 EStG ist der Umfang der anrechenbaren ausländischen Steuer auf 
25 % beschränkt. Hierauf beschränkt sich auch der Ausweis in der Steuerbescheinigung. 
Daraus ergibt sich, dass ein Ausweis der noch nicht angerechneten ausländischen 
Quellensteuer grundsätzlich nur in Betracht kommt, wenn keine einbehaltene 
Kapitalertragsteuer auf Kapitalerträge in der Steuerbescheinigung bescheinigt wird.  

Verfügt der Steuerpflichtige lediglich über eine Bankverbindung und weist die 
Steuerbescheinigung eine Ersatzbemessungsgrundlage sowie Erträge nach § 20 Absatz 2 
EStG aus, hat er im Rahmen der Veranlagung ein Wahlrecht, ob zuerst die 
Ersatzbemessungsgrundlage reduziert wird oder ob er lediglich die Anrechnung der 
abgeführten Kapitalertragsteuer auf Veräußerungsgewinne nach § 20 Absatz 2 EStG zur 
Verrechnung mit Altverlusten begehrt.  

• 	 Entscheidet sich der Steuerpflichtige im Rahmen der Veranlagung dazu, die mit der 
Ersatzbemessungsgrundlage besteuerten Erträge zu mindern, ergibt sich daraus eine 
veränderte Größe der anzusetzenden Kapitalerträge. Auch die Veräußerungsgewinne 
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nach § 20 Absatz 2 EStG ändern sich entsprechend, wodurch nur noch der verminderte 
Betrag zur Verrechnung mit Altverlusten genutzt werden kann. Die bescheinigte 
Kapitalertragsteuer entfällt vorrangig auf den Differenzbetrag zwischen 
Ersatzbemessungsgrundlage und tatsächlichem Veräußerungsgewinn. 

• 	 Sollen die mit der Ersatzbemessungsgrundlage besteuerten Kapitalerträge nicht korrigiert 
werden, werden die Altverluste aus § 23 EStG mit den (nicht korrigierten) 
Veräußerungsgewinnen nach § 20 Absatz 2 EStG verrechnet. In diesem Falle wird die 
bescheinigte Kapitalertragsteuer vorrangig den Veräußerungsgewinnen nach § 20 
Absatz 2 EStG zugeordnet. 

Verfügt der Steuerpflichtige über verschiedene Bankverbindungen, werden für Zwecke der 
Veranlagung die in den Steuerbescheinigungen der verschiedenen Banken ausgewiesenen 
Beträge aus den Einzelbescheinigungen addiert und das Ergebnis der Veranlagung zu Grunde 
gelegt. 

5. 	 Anrechnung ausländischer Steuern (§ 32d Absatz 5 EStG) 

Vorrang der Anrechnung der Quellensteuer gemäß der EU-Zinsrichtlinie / 
Zinsinformationsverordnung - ZIV 

148	 Wird durch einen Staat im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie auf die Kapitalerträge Quellensteuer 
einbehalten, so wird dem wirtschaftlichen Eigentümer eine Steuergutschrift in Höhe der 
einbehaltenen Steuer gewährt und auf die Einkommensteuer angerechnet (vgl. § 14 Absatz 2 
ZIV). 

Kapitalerträge, die unter die ZIV fallen, unterliegen gemäß § 32d Absatz 3 EStG im Inland 
der Besteuerung. Gemäß § 14 Absatz 2 ZIV wird dem wirtschaftlichen Eigentümer der 
Zinserträge jedoch eine Steuergutschrift in Höhe der einbehaltenen Steuer gewährt. Dabei ist 
die Anwendung von DBA-Anrechnungsregeln, § 32d Absatz 5 und § 34c EStG 
ausgeschlossen. Die Anrechnung erfolgt im Festsetzungsverfahren gesondert in der 
Anrechnungsverfügung. § 14 Absatz 2 ZIV ist vorrangig. Damit bleibt es bei der 
Berücksichtigung der EU-Quellensteuer außerhalb der Steuerfestsetzung - ohne Auswirkung 
auf die Berechnung der Kirchensteuer. 
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6. 	 Günstigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG) 

Allgemeines 

149	 § 32d Absatz 6 EStG regelt die Wahlmöglichkeit des Steuerpflichtigen, seine Einkünfte aus 
Kapitalvermögen abweichend von § 32d Absatz 1 EStG den allgemeinen 
einkommensteuerrechtlichen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer zu 
unterwerfen. Damit wird für Steuerpflichtige, deren Belastung mit der tariflichen 
Einkommensteuer auf Kapitaleinkünfte niedriger ist als der Abgeltungsteuersatz i. H. von 
25 %, die Möglichkeit geschaffen, dass ihre Einkünfte aus Kapitalvermögen diesem 
niedrigeren Steuersatz unterworfen werden. Der Steuerpflichtige hat diese Wahlmöglichkeit 
im Rahmen seiner Veranlagung geltend zu machen. Zusammenveranlagte Ehegatten können 
das Wahlrecht nur gemeinsam ausüben. 

150	 Das Finanzamt prüft im Rahmen der Steuerfestsetzung von Amts wegen, ob die Anwendung 
der allgemeinen Regelungen (insbesondere unter Berücksichtigung des Grundfreibetrags, des 
Altersentlastungsbetrags sowie des Härteausgleichs nach § 46 Absatz 3 EStG) zu einer 
niedrigeren Steuerfestsetzung führt (Günstigerprüfung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt der 
Antrag als nicht gestellt. 

Wird das Veranlagungswahlrecht nach § 32d Absatz 6 EStG ausgeübt, müssen alle 
Kapitalerträge erklärt werden. Hierzu sind sämtliche Steuerbescheinigungen einzureichen. 
Nicht ausgeglichene Verluste i. S. des § 43a Absatz 3 EStG sind nur zu berücksichtigen, wenn 
die Bescheinigung nach § 43a Absatz 3 Satz 4 EStG vorliegt. Der Abzug der tatsächlichen 
Werbungskosten ist auch im Rahmen der Günstigerprüfung ausgeschlossen (§ 20 Absatz 9 
EStG). 

Bei Ansatz der tariflichen Einkommensteuer ist die Kirchensteuer auf Kapitalerträge als 
Sonderausgabe abzugsfähig (§ 10 Absatz 1 Nummer 4 EStG). 

Beispiel: 

A (ledig) erzielt in 2009 folgende Einkünfte: 

Verluste aus Gewerbebetrieb       20.000 € 


Einkünfte aus Kapitalvermögen bei seinem inländischen Kreditinstitut  25.000 € 
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Lösung: 

Beantragt der Steuerpflichtige die Günstigerprüfung, beträgt die festzusetzende tarifliche 
Einkommensteuer 0 €. Die einbehaltene Kapitalertragsteuer (zzgl. Zuschlagsteuern) wird im 
Rahmen der Veranlagung erstattet. 
Alternativ kann der Steuerpflichtige die Kapitaleinkünfte mit dem in § 32d EStG geregelten 
Steuersatz versteuern. In diesem Fall beträgt der negative Gesamtbetrag der Einkünfte 
20.000 €, welcher nach den Regelungen des § 10d EStG zu berücksichtigen ist. 

151	 Die nach § 32d Absatz 5 EStG ermittelte ausländische Steuer wird auch im Falle der 
Günstigerprüfung angerechnet. Dabei ist die Anrechnung auf die tarifliche Einkommensteuer 
beschränkt, die auf die hinzugerechneten Kapitaleinkünfte entfällt (§ 32d Absatz 6 Satz 2 
EStG). 

Der Anrechnungshöchstbetrag ist wie folgt zu berechnen: 

tarifliche Einkommensteuer bei Hinzurechnung der Kapitaleinkünfte 
 abzüglich tarifliche Einkommensteuer ohne Kapitaleinkünfte
 = Anrechnungshöchstbetrag 

IV.	 Kapitalerträge mit Steuerabzug (§ 43 EStG) 

1.	 Treuhanddepots 

152	 Treuhandkonten und -depots sind im Rahmen der Abgeltungsteuer nach den für die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen geltenden Regeln, d. h. grundsätzlich wie Privatkonten und -depots zu 
behandeln. Die Verlustverrechnung und die Anrechnung ausländischer Quellensteuer hat nach 
§ 43a Absatz 3 EStG zu erfolgen. Für jedes Treuhandkonto ist ein gesonderter 
Verlustverrechnungstopf zu führen. Als Steuerbescheinigung ist das Muster I der Anlage 1 
des BMF-Schreibens vom 24. November 2008 (BStBl I S. 973) zu verwenden. Eine 
Steuerbescheinigung nach Muster III der Anlage 3 des o. g. BMF-Schreibens darf nicht 
ausgestellt werden. 

153	 Bei Treuhandkonten und -depots scheidet eine Abstandnahme vom Steuerabzug aufgrund 
eines Freistellungsauftrags oder einer NV-Bescheinigung aus, da nach § 44a Absatz 6 EStG 
Voraussetzung für die Abstandnahme ist, dass Kontoinhaber und Gläubiger der Kapitalerträge 
identisch sind, vgl. Rzn. 296, 303. 

154	 Eine Freistellung des Betriebsvermögens gemäß § 43 Absatz 2 Satz 3 EStG von den neuen 

Kapitalertragsteuertatbeständen ist bei Treuhandkonten und -depots nicht möglich. 
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Verwaltung durch einen Insolvenzverwalter 

155	 Betriebliche Konten und Depots, die durch einen Insolvenzverwalter verwaltet werden, fallen 
nicht unter die Regelungen der Rzn. 152 und 154. Zum Nachweis, dass es sich um ein 
betriebliches Konto handelt, reicht eine Bestätigung des Insolvenzverwalters gegenüber dem 
Kreditinstitut aus. 

Treuhänderische Vermögensauslagerung auf sog. Contractual Trust Arrangements (CTA) 

156	 Die Rz. 152 und 154 gelten nicht bei bei Contractual Trust Arrangements (CTAs). Dem 
konto- bzw. depotführenden Kreditinstitut sind sowohl bei seinen eigenen (konzerninternen) 
CTAs als auch bei den von dem Kreditinstitut verwalteten für Kunden zur Verfügung 
gestellten CTAs und Gruppen-CTAs sämtliche Details der Strukturen vollinhaltlich bekannt. 
Insbesondere ist das Treugeberunternehmen, dem die Kapitalerträge zuzurechnen sind, dem 
Kreditinstitut bekannt. In diesem Fall sind die Erträge dem Betriebsvermögen des Treuge­
berunternehmens zuzurechnen. Das Kreditinstitut hat infolge dessen von betrieblichen 
Einnahmen auszugehen, so dass  keine Verlustverrechnung und keine 
Quellensteueranrechnung erfolgt (§ 43a Absatz 3 Satz 7 EStG). Für die Freistellung vom 
Steuerabzug nach § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 oder 2 EStG ist auf das 
Treugeberunternehmen (als Gläubigerin der Kapitalerträge) abzustellen. Ist das 
Treugeberunternehmen ein Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, findet § 43 Absatz 2 
Satz 2 EStG Anwendung. 

157	 Für andere Treuhandkonten und -depots, die dem konto- bzw. depotführenden Kreditinstitut 
gegenüber als CTA-Konstruktion offen angezeigt sind, gilt Folgendes: 

Der Treuhänder legt dem Kreditinstitut ein Schreiben des Treugeberunternehmers vor, wo­
nach die folgenden Voraussetzungen für die wirtschaftliche Zurechnung zum 
Treugeberunternehmen für das betreffende Treuhandvermögen erfüllt sind: 

•	 der Treuhänder hat die überlassenen Barmittel oder anderen Vermögenswerte 
nach vom Treugeber aufgestellten Richtlinien anzulegen oder zu verwalten; 

•	 das eigene Vermögen des Treuhänders und das Treuhandvermögen werden 
getrennt verwaltet, so dass eine Identifizierung der vom Treuhänder 
übertragenen Vermögenswerte jederzeit gewährleistet ist; 

•	 Geschäfte mit dem Treugut werden im Namen des Treuhänders aber nur für 
Rechnung des Treugebers getätigt; 

•	 der Treugeber kann die Herausgabe des endgültig nicht mehr benötigten 
Treuhandvermögens verlangen; 
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•	 den Treugeber treffen die wirtschaftlichen Entwicklungen der 
Vermögensanlage einschließlich des Risikos einer Wertminderung sowie der 
nicht zweckgerichteten Verwendung endgültig. 

Wird ein solches Schreiben vorgelegt, hat das konto- bzw. depotführende Kreditinstitut dann 
von Betriebsvermögen auszugehen und für die Freistellung vom Steuerabzug nach § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 und 2 EStG auf die Merkmale des Treugeberunternehmens 
abzustellen. 

158	 In Fällen der Rzn. 156 und 157 sind im Zusammenhang mit einer Freistellung nach § 43 
Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 i. V. m. § 43 Absatz 2 Satz 7 EStG die Kontendaten des 
Treuhänders zu übermitteln und dabei dem Treugeber zuzuordnen. 

2.	 Kapitalerträge mit Steuerabzug (§ 43 Absatz 1 EStG) 

a) 	 Nachzahlungen (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 EStG) 

159	 Erhält ein Anleger verzinsliche Nachzahlungen auf einen squeeze-out (vgl. Rz. 70), ist der 
Zinsertrag gemäß § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG zu erfassen. Kapitalertragsteuer ist nicht 
einzubehalten, es sei denn, das auszahlende Kreditinstitut ist Schuldner der Kapitalerträge. 

b) 	 Weltbank-Papiere im Rahmen der Abgeltungsteuer (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
7 Buchstabe a EStG) 

160	 Auf Zinsscheine zu DM- und Fremdwährungsanleihen der Afrikanischen Entwicklungsbank 
(African Development Bank - AfDB), der Asiatischen Entwicklungsbank (Asian 
Development Bank - AFB), der International Finance Corporation (IFC), der Weltbank 
(International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) und zu 
Fremdwährungsanleihen der Interamerikanischen Entwicklungsbank (Inter-American 
Development Bank - IADB), die vor dem 24. September 1992 begeben worden sind, sowie 
auf Zinsscheine zu DM-Anleihen der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB), die vor 
dem 4. November 1992 begeben worden sind, wird kein Steuerabzug vorgenommen, wenn 
die Zinsscheine im Tafelgeschäft bei Kreditinstituten eingelöst werden, die in den jeweiligen 
Emissionsbedingungen als Zahlstellen genannt sind. Die Festsetzung der Einkommensteuer 
ist gemäß § 32d Absatz 3 EStG im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung durchzuführen. 

c) 	 Namensschuldverschreibungen (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 EStG) 

161	 Eine Namensschuldverschreibung fällt grundsätzlich unter § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 
Buchstabe b EStG, ist jedoch ausnahmsweise als Teilschuldverschreibung im Sinne des § 43 
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Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a EStG einzuordnen, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

•	 die Anleihe / Emission muss in einem einheitlichen Akt begeben worden sein, 
•	 die über die einheitliche Anleihe ausgestellten, auf Teile des Gesamtnennbetrags 

lautenden Schuldverschreibungen müssen hinsichtlich der Konditionen 
(Ausstellungsdatum, Laufzeit, Tilgungsmodalitäten, Verzinsung) einheitlich ausgestaltet, 
also untereinander austauschbar und übertragbar (fungibel) sein und 

•	 aus der Teilschuldverschreibung muss ersichtlich sein, dass sie einen Teil einer 
Gesamtemission verbrieft. 

Findet die Verwahrung als Streifbandverwahrung oder als eingeschränkte 
Girosammelverwahrung statt und schafft der Emittent hierdurch die Möglichkeit, 
Namensschuldverschreibungen auf einfachem Weg auszutauschen und zu übertragen, reicht 
dies für die Annahme einer hinreichenden Fungibilität als Merkmal einer 
Teilschuldverschreibung aus. 

d) 	 Depotübertrag mit Gläubigerwechsel (§ 43 Absatz 1 Satz 4 bis 6 EStG) 

Veräußerungsfiktion bei Depotübertrag mit Gläubigerwechsel (§ 43 Absatz 1 Satz 4 EStG) 

162	 Für Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs gilt die Übertragung eines von einer auszahlenden 
Stelle verwahrten oder verwalteten Wirtschaftsguts i. S. von § 20 Absatz 2 EStG auf einen 
anderen Gläubiger grundsätzlich als Veräußerung des Wirtschaftsguts. 

163	 Eine nach § 43 Absatz 1 Satz 4 EStG fingierte Veräußerung ist nur dann 
kapitalertragsteuerpflichtig, wenn sich nach der Übergangsregelung in § 52a Absatz 10 EStG 
eine materielle Steuerpflicht des Veräußerungsgewinns nach § 20 Absatz 2 EStG ergeben 
würde. 

Beispiel: 

A überträgt an B Aktien, die er im Jahr 2006 erworben hat.  

Lösung: 

Die Übertragung stellt keine steuerpflichtige Veräußerung i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 4 EStG 
dar. 
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164	 Die auszahlende Stelle muss die anfallende Kapitalertragsteuer vom Kunden einfordern bzw. 
das Betriebsstätten-Finanzamt informieren, soweit der Betrag nicht zur Verfügung gestellt 
wird (entsprechende Anwendung von § 44 Absatz 1 Satz 7 bis 9 EStG). 

Übertragung von Depots aus Anlass von Erbfällen (§ 43 Absatz 1 Satz 5 EStG) 

165	 Kommt es im Rahmen von Erbfällen zur Depotübertragung auf den oder die Erben, ist bei 
Vorlage eines Erbscheins oder einer Erblegitimation von einem unentgeltlichen 
Depotübertrag i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 5 EStG auszugehen. Da bei dem Tod des Kunden 
gemäß § 33 ErbStG bereits eine Mitteilungspflicht der Kreditinstitute an das 
Erbschaftsteuerfinanzamt besteht, ist in diesen Fällen eine zusätzliche Meldung nach § 43 
Absatz 1 Satz 6 EStG nicht erforderlich. 

Unentgeltliche Depotüberträge (§ 43 Absatz 1 Satz 5 und 6 EStG) 

166	 Von einer Veräußerung ist nicht auszugehen, wenn der Steuerpflichtige der auszahlenden 

Stelle mitteilt, dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung handelt.


167	 Die auszahlende Stelle kann zur Verfahrensvereinfachung die Übertragungen je Empfänger 

zusammenfassen. Die Übertragungen sind bis zum 31. Mai des Folgejahres dem


Betriebsstättenfinanzamt zu übermitteln. 


168	 Wird ein Wirtschaftsgut vom Einzeldepot eines Ehegatten auf ein Gemeinschaftsdepot der 
Ehegatten (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten übertragen, gilt 
dies für Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs als unentgeltliche Übertragung im Sinne des 
§ 43 Absatz 1 Satz 5 und 6 EStG. 

169	 Bei einem unentgeltlichen Depotübertrag muss keine Meldung an das Finanzamt erfolgen, 
soweit es sich um einen Übertrag von Altbeständen i. S. d. § 52a Absatz 10 EStG handelt, die 
nicht der Abgeltungsteuer unterliegen. 

Behandlung von Wertpapierleihe, Wertpapierpensions- und Repogeschäften 

170	 Werden Wertpapierleihe, Wertpapierpensions- oder Repogeschäfte durchgeführt, liegt 
unabhängig von der zivilrechtlichen Abwicklung einkommensteuerrechtlich in allen 
Varianten ein Depotübertrag auf einen anderen Gläubiger (Depot des Verleihers auf Depot 
des Entleihers) vor, der nach § 43 Absatz 1 Satz 4 EStG als Veräußerung fingiert wird. Beim 
Entleiher erfolgt eine Einbuchung mit dem Ersatzwert für die Anschaffungskosten, § 43a 
Absatz 2 Satz 11 EStG. Bei entsprechender Mitteilung kann der Vorgang auch als 
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unentgeltlicher Depotübertrag mit Meldung an das Finanzamt abgewickelt werden (§ 43 
Absatz 1 Satz 5 und 6 EStG). 

171	 Ist das depotführende Kreditinstitut in den Leihevorgang als Entleiher eingeschaltet, sind der 
Entleihvorgang und die Rückgabe steuerlich neutral zu behandeln. § 43 Absatz 1 Satz 4 bis 6 
EStG finden keine Anwendung. 

172	 Rz. 171 gilt entsprechend, wenn das Kreditinstitut der Verleiher der Wertpapiere ist. Werden 
die auf Grund der Wertpapierleihe eingebuchten Wertpapiere im Zeitraum des Leihgeschäfts 
zwischenzeitlich veräußert, ist hinsichtlich der Ermittlung des Veräußerungsgewinns die Er­
satzbemessungsgrundlage nach § 43a Absatz 2 Satz 7 EStG anzuwenden. Deckt sich der 
Steuerpflichtige mit den Wertpapieren für Zwecke der Rückübertragung ein, hat das 
Kreditinstitut die hierfür angefallenen Anschaffungskosten nachträglich dem 
Veräußerungsgeschäft zuzuordnen. Im Rahmen der Kapitalertragsteueranmeldung ist die 
Erhebung der Kapitalertragsteuer insoweit zu korrigieren, als anstelle des Ansatzes der 
Ersatzbemessungsgrundlage der tatsächliche Veräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Anschaffungskosten anzusetzen ist. 

Kann die Zuordnung des späteren Eindeckungsgeschäfts zu dem vorangehenden 
Veräußerungsgeschäft ausnahmsweise nicht durch das Kreditinstitut vorgenommen werden 
oder unterbleibt die Zuordnung, weil das Eindeckungsgeschäft in einem späteren 
Kalenderjahr als der Verkauf erfolgt, wird das Erfüllungsgeschäft als entgeltlicher 
Depotübertrag (§ 43 Absatz 1 Satz 4 EStG) behandelt. Dabei wird als Ersatzwert für den 
Veräußerungserlös der Börsenkurs angesetzt. Die Zuordnung des Eindeckungsgeschäfts zu 
dem vorangehenden Veräußerungsgeschäft kann in diesem Fall vom Kunden in der 
Veranlagung vorgenommen werden (§ 32d Absatz 4 EStG). 

173	 Für den im Rahmen eines Wertpapierpensionsgeschäfts geleisteten Repozins findet § 22 

Nummer 3 EStG Anwendung.  


3.	 Ausnahmen vom Steuerabzug (§ 43 Absatz 2 EStG) 

a)	 Interbankenprivileg (§ 43 Absatz 2 Satz 2 EStG) 

Kapitalertragsteuerpflicht für Zahlungen an die Deutsche Bundesbank und ausländische 
Zweigstellen inländischer Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute 

174	 § 43 Absatz 2 Satz 2 EStG ist auch anzuwenden, wenn Gläubiger der Kapitalerträge die 
Deutsche Bundesbank oder eine ausländische Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts 
oder inländischen Finanzdienstleistungsinstituts ist. 
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b)	 Ausnahmen für Unternehmen (§ 43 Absatz 2 Satz 3 bis 8 EStG) 

Nach ausländischem Recht gegründete, unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften 

175	 Unter die Freistellung vom Steuerabzug gemäß § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EStG fallen 
auch unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften, die nach ausländischem Recht gegründet 
wurden. Körperschaften in diesem Sinne sind insbesondere die in Anlage 2 zum EStG (zu 
§ 43b EStG) angeführten Gesellschaften. 

Erklärung zur Freistellung vom Steuerabzug nach § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EStG 

176	 Bei Kapitalerträgen i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 8 bis 12 sowie Satz 2 EStG 
ist kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen oder Erträge 
aus Options- und Termingeschäften im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung sind und der Gläubiger der Kapitalerträge dies gegenüber der auszahlenden 
Stelle nach amtlich vorgeschriebenen Muster erklärt.  

177	 Zum Muster vgl. Anlage 1. 

178	 Es ist nicht zu beanstanden, wenn Sachverhalte, die bei einer auszahlenden Stelle nicht vor­
kommen, im Freistellungserklärungsformular weggelassen werden, (z. B. depotführende 
Kapitalanlagegesellschaften führen keine Termin- und Optionsgeschäfte für ihre Kunden aus, 
so dass die entsprechenden Ankreuzkästchen mit dazugehörigem Text in der Freistellungser­
klärung entfallen können). 

179	 Weiterhin wird nicht beanstandet, wenn - je nach Fallgestaltung - in der 
Freistellungserklärung nur die Depots benannt und die Konten weggelassen werden. 
Außerdem kann statt der Formulierung „ aus den Konten und Depots mit der 
Stammnummer …“ auch die Formulierung „ aus den Konten und Depots mit der 
Kundennummer…“ verwendet werden.  

4.	 Einbehalt und Abführung der Kapitalertragsteuer durch inländische 

Niederlassungen von ausländischen Versicherungsunternehmen


(§ 43 Absatz 3 EStG) 


180	 Bei inländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG ist Kapital­
ertragteuer zu erheben (§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG). Inländische Kapitalerträge 
liegen auch dann vor, wenn der Schuldner eine Niederlassung im Sinne der §§ 106, 110a oder 
110d des Versicherungsaufsichtsgesetzes im Inland hat (§ 43 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 
EStG). Ein Steuerabzug hat gegenüber allen unbeschränkt steuerpflichtigen Personen 
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unabhängig davon zu erfolgen, ob der Versicherungsvertrag über die inländische 
Niederlassung oder über eine ausländische Geschäftsstelle abgeschlossen oder verwaltet 
wurde. Handelt es sich bei dem Gläubiger der Kapitalerträge um eine nicht unbeschränkt 
steuerpflichtige Person, ist in den Fällen des § 43 Absatz 3 Satz 1 2. Halbsatz EStG kein 
Steuerabzug vorzunehmen. 

181	 Die inländische Niederlassung gilt für Zwecke der Kapitalertragsteuer als Schuldner der 
Kapitalerträge. Bei mehreren inländischen Niederlassungen hat das 
Versicherungsunternehmen eine Niederlassung zu bestimmen, die die Rechte und Pflichten 
aus dem Steuerabzugsverfahren wahrnimmt; hierüber ist das örtlich zuständige Finanzamt der 
Niederlassung zu informieren. Die inländische Niederlassung hat insbesondere die 
einbehaltene Kapitalertragsteuer gegenüber ihrem örtlich zuständigen Finanzamt anzumelden 
und abzuführen, auf Verlangen des Steuerpflichtigen eine Steuerbescheinigung zu erstellen 
und Freistellungsaufträge oder Nichtveranlagungs-Bescheinigungen sowie Anträge auf 
Einbehalt der Kirchensteuer anzunehmen. 

5.	 Abgeltungswirkung bei von den Erträgen abweichender Bemessungsgrundlage 
(§ 43 Absatz 5 EStG) 

182	 Ist die beim Kapitalertragsteuerabzug angesetzte Bemessungsgrundlage größer als die 
tatsächlich erzielten Erträge, kann der Steuerpflichtige im Rahmen des 
Veranlagungswahlrechts nach § 32d Absatz 4 EStG den zutreffenden Ansatz geltend machen. 

183	 Ist die beim Kapitalertragsteuerabzug angesetzte Bemessungsgrundlage kleiner als die 
tatsächlich erzielten Erträge, tritt die Abgeltungswirkung nach § 43 Absatz 5 EStG nur 
insoweit ein, als die Erträge der Höhe nach dem Steuerabzug unterliegen. Für den darüber 
hinausgehenden Betrag besteht eine Veranlagungspflicht nach § 32d Absatz 3 EStG. Aus 
Billigkeitsgründen kann hiervon abgesehen werden, wenn die Differenz je 
Veranlagungszeitraum nicht mehr als 500 € beträgt und keine weiteren Gründe für eine 
Veranlagung nach § 32d Absatz 3 EStG vorliegen. 
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V. 	 Bemessung der Kapitalertragsteuer (§ 43a EStG) 

1.	 Depotüberträge ohne und mit Gläubigerwechsel (§ 43a Absatz 2 EStG) 

a)	 Einzelfragen (§ 43a Absatz 2 Satz 3 ff. EStG) 

Wertansatz bei nicht börsennotierten Inhaber-Schuldverschreibungen 

184	 Kommt es bei einer nicht börsennotierten Inhaber-Schuldverschreibung zu einem Depot­
wechsel, kann mangels Börsenkurs der von der emittierenden Stelle festgestellte Wert 
angesetzt werden. Da in der Praxis der Emittent bei diesen Papieren regelmäßig den Kurs 
feststellt, sind diese Daten anzusetzen. 

Wertansatz bei Anteilen an Investmentfonds 

185	 Soweit der Börsenkurs bei börsennotierten Wertpapieren zu Grunde zu legen ist, tritt an diese 
Stelle bei Anteilen an Investmentfonds der Rücknahmepreis. Wird bei Investmentanteilen ein 
Rücknahmepreis nicht festgesetzt, tritt an seine Stelle der Börsen- oder Marktpreis.  

Depotübertrag aufgrund einer Versicherungsleistung in Form von Investmentfondsanteilen 

186	 Bei fondsgebundenen Versicherungsverträgen i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG wird 
dem Versicherungsnehmer mitunter das Wahlrecht eingeräumt, anstatt einer Auszahlung der 
Versicherungsleistung in Geld eine Übertragung von Fondsanteilen zu verlangen. § 43a 
Absatz 2 Satz 3 EStG ist in diesen Fällen entsprechend anzuwenden. Die vom 
Versicherungsunternehmen mitgeteilten Anschaffungsdaten sind von dem übernehmenden 
inländischen Kreditinstitut zu verwenden. Als Anschaffungskosten gilt dabei der 
Rücknahmepreis, mit dem die Versicherungsleistung bei einer Geldzahlung berechnet worden 
wäre; vgl. Rz. 34 des BMF-Schreibens vom 1. Oktober 2009 (BStBl I S.1172). Als 
Anschaffungsdatum ist der Zeitpunkt der Fälligkeit der Versicherungsleistung vom 
Versicherungsunternehmen mitzuteilen. 

Behandlung von Depotüberträgen ohne Gläubigerwechsel, die vor 2009 vollzogen werden 

187	 Für die Anwendung des § 43a Absatz 2 Satz 3 EStG (Überträge innerhalb Deutschlands) 
sowie des § 43a Absatz 2 Satz 5 EStG (EU/EWR-Auslandsfälle) ist keine besondere 
Übergangsregelung in § 52a EStG vorgesehen. Es gilt daher die allgemeine Anwendungsregel 
des § 52a Absatz 1 EStG, wonach die Vorschriften zur Abgeltungsteuer erstmals für nach 
dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitalerträge gelten. § 43a Absatz 2 Satz 3 und 5 EStG 
gelten somit erst für Depotüberträge ab 2009. 
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188	 Hat die inländische abgebende Stelle bei einem Depotübertrag, der vor 2009 vollzogen wurde, 
der übernehmenden auszahlenden Stelle die Daten übertragen oder überträgt sie diese Daten 
nach dem 31. Dezember 2008, obwohl sie hierzu nicht verpflichtet ist, sind diese Daten von 
der übernehmenden Stelle zu berücksichtigen; die Regelung zur Ersatzbemessungsgrundlage 
findet insoweit keine Anwendung. Werden die Daten von der abgebenden auszahlenden Stelle 
erst zeitlich nach einer bereits abgerechneten Veräußerung übertragen, ist diese Abrechnung 
von der übernehmenden auszahlenden Stelle nicht zu korrigieren. 

Behandlung von Depotübertragungen bei Wertpapieren, die vor dem 1. Januar 2009 
angeschafft wurden 

189	 § 43a Absatz 2 Satz 3ff. EStG finden auch Anwendung bei Wertpapieren, die vor dem 
1. Januar 2009 angeschafft wurden. 

Weitergabe von Anschaffungsdaten im Emissionsgeschäft 

190	 Im Emissionsgeschäft begibt der Emittent bestimmte Wertpapiere (z. B. 
Inhaberschuldverschreibungen oder Genussscheine) und bietet diese im Rahmen eines 
öffentlichen Angebotes selbstständig, d. h., ohne Beteiligung der abwickelnden Bank, 
interessierten Anlegern an. Sodann beauftragt der Emittent ein Finanzdienstleistungs- oder 
Kreditinstitut mit der Verbriefung der zu begebenden Wertpapiere. Das insgesamt angebotene 
Emissionsvolumen wird daraufhin von dem Finanzdienstleistungs- oder Kreditinstitut „en 
bloc“ oder in Teilbeträgen verbrieft, bei einem Zentralverwahrer (z. B. Clearstream Banking) 
zugelassen und in ein Emissionsdepot des Emittenten eingebucht.  

Aus dem Emissionsdepot heraus werden dann Übertragungsaufträge erteilt, mit denen die 
jeweils gezeichneten Wertpapiere zu den entsprechenden Anlegern transportiert werden 
sollen. Alle notwendigen Anschaffungsdaten teilt der Emittent der begleitenden Bank 
gemeinsam mit den Übertragungsaufträgen mit, so dass die begleitende Bank der Depotbank 
des Anlegers die effektiv zugrunde zu legenden Anschaffungsdaten mitteilen kann. Sowohl 
Anschaffungspreise als auch Anschaffungszeitpunkte können dabei auf Basis des 
Emissionsprospektes oder auch der Zeichnungsscheine festgestellt werden. Die 
eingeschränkte Möglichkeit des Nachweises der Anschaffungsdaten nach § 43a Absatz 2 Satz 
3 EStG findet insoweit keine Anwendung, da die Richtigkeit der Anschaffungskosten auf 
Ebene der begleitenden Bank nachvollzogen werden kann. 

Depotüberträge aufgrund von Umstrukturierungen im Konzern und Geschäfts­
stellenveräußerungen - Übertragung von nicht ausgeglichenen Verlusten sowie nicht 
angerechneter ausländischer Quellensteuern 
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191	 Werden depotführende Unternehmensteile eines Kreditinstituts veräußert oder auf andere 
Konzerngesellschaften übertragen (Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolge), hat in diesen Fällen 
der Konzernumstrukturierungen und Veräußerungen einer Geschäftsstelle eines 
Kreditinstituts an ein anderes Kreditinstitut die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für den 
Kapitalertragsteuerabzug weiterhin nach den historischen Anschaffungsdaten zu erfolgen. Die 
Ersatzbemessungsgrundlage ist nicht anzuwenden. Eventuell erteilte Freistellungsaufträge 
oder NV-Bescheinigungen gelten weiter, sofern die Geschäftsbeziehungen zum übertragenden 
Institut aufgegeben werden. Weiterhin sind die nicht ausgeglichenen Verluste sowie die nicht 
angerechneten anrechenbaren ausländischen Quellensteuern zu berücksichtigen.  

192	 Entsprechendes gilt, wenn an der Umstrukturierung depotführende 

Kapitalanlagegesellschaften beteiligt sind. 


Übermittlung der Anschaffungsdaten bei Übertrag von einem ausländischen Institut 

193	 Nach dem Wortlaut des § 43a Absatz 2 Satz 5 EStG kann der Steuerpflichtige den Nachweis 
der Anschaffungsdaten bei Depotüberträgen von einem ausländischen Institut mit Sitz 
innerhalb der EU, des EWR oder eines anderen Vertragsstaates nach Art. 17 Abs. 2 Ziff. i der 
Richtlinie 2003/48/EG (Zinsrichtlinie) nur mittels Bescheinigung des ausländischen Instituts 
führen. Es ist jedoch nicht zu beanstanden, wenn bei Überträgen aus dem Ausland eine 
Übertragung der Daten auf elektronischem Wege erfolgt. Bei Depotüberträgen von einem 
ausländischen Institut mit Sitz außerhalb der vorgenannten Staaten ist nach § 43a Absatz 2 
Satz 6 EStG ein Nachweis der Anschaffungsdaten nicht zulässig und infolge dessen die 
Ersatzbemessungsgrundlage anzuwenden. 

b) Ersatzbemessungsgrundlage und Verluste (§ 43a Absatz 2 Satz 6 bis 7 EStG) 

194	 Die Korrektur des Kapitalertrags nach Anwendung einer Ersatzbemessungsgrundlage erfolgt 
grundsätzlich im Rahmen der Veranlagung nach § 32d Absatz 4 EStG (vgl. Rz. 145). Der 
Steuerpflichtige hat hierbei die entsprechenden Unterlagen vorzulegen, die zur Korrektur der 
steuerlichen Daten dieses Geschäftsvorfalls dienen. 

Beispiel: 

Der Steuerpflichtige weist die Anschaffungsdaten bei einem Geschäftsvorfall (Einlösung einer 
Anleihe), den das Kreditinstitut mit Ersatzbemessungsgrundlage (Gewinn 300 €) abgerechnet 
hat, in der Veranlagung nach (Gewinn 0 €). 
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Lösung: 

Die einbehaltene Kapitalertragsteuer wird erstattet. 

Abwandlung: 

Der Steuerpflichtige hat aus der Veräußerung von Anleihen außerdem Verluste in Höhe von 
500 € erzielt. Die Bank bescheinigt am Ende des Kalenderjahres Verluste in Höhe von 200 €. 
Der Steuerpflichtige weist die Anschaffungsdaten im Rahmen der Veranlagung nach, so dass 
er neben den von der Bank bescheinigten Verlusten in Höhe von 200 € weitere Verluste in 
Höhe von 300 € im Rahmen der Veranlagung mit Gewinnen aus Kapitaleinkünften 
verrechnen kann. 

Lösung: 

Erklärt der Steuerpflichtige keine weiteren Einkünfte aus Kapitalvermögen, wird zum 
Jahresende ein Verlust i. H. v. 500 € festgestellt (§ 20 Absatz 6 EStG). Kapitalertragsteuer 
wird nicht erstattet. 

195	 Ist bei einem als entgeltlich zu behandelnden Depotübertrag (§ 43 Absatz 1 Satz 4 EStG) 
keine Ersatzbemessungsgrundlage ermittelbar, weil weder die Anschaffungskosten bekannt 
sind noch ein Veräußerungspreis ermittelbar ist, hat in diesem Fall eine Meldung an das 
zuständige Finanzamt entsprechend § 44 Absatz 1 Satz 7 ff. EStG zu erfolgen. 

Behandlung von Leerverkäufen 

196	 Verfügt der Kunde über keinen Bestand und erteilt er einen Verkaufsauftrag (eigentlicher 

Leerverkauf), gilt Folgendes: 


Der Verkaufsauftrag muss sofort als Veräußerungsgeschäft abgewickelt werden. Da dem 
Veräußerungsgeschäft kein Depotbestand und somit auch keine Anschaffungskosten 
gegenüberstehen, ist der Verkauf mit der Ersatzbemessungsgrundlage abzurechnen (§ 43a 
Absatz 2 Satz 7 EStG). 

Deckt der Kunde sich anschließend mit entsprechenden Wertpapieren ein, hat das 
Kreditinstitut die hierfür angefallenen Anschaffungskosten nachträglich dem 
Veräußerungsgeschäft zuzuordnen. Im Rahmen der Kapitalertragsteueranmeldung ist die 
Erhebung der Kapitalertragsteuer insoweit zu korrigieren, als anstelle des Ansatzes der 
Ersatzbemessungsgrundlage der tatsächliche Veräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der 



Seite 68 

tatsächlichen Anschaffungskosten anzusetzen ist. Das Erfüllungsgeschäft (Lieferung der 
Wertpapiere) ist steuerlich nicht relevant. 

Kann die Zuordnung des späteren Eindeckungsgeschäfts zu dem vorangehenden 
Veräußerungsgeschäft ausnahmsweise nicht durch das Kreditinstitut vorgenommen werden 
oder unterbleibt die Zuordnung, weil das Eindeckungsgeschäft in einem späteren 
Kalenderjahr als der Leerverkauf erfolgt, wird das Erfüllungsgeschäft als entgeltlicher 
Depotübertrag (§ 43 Absatz 1 Satz 4 EStG) behandelt. Dabei wird als Ersatzwert für den 
Veräußerungserlös der Börsenkurs angesetzt. Die Zuordnung des Eindeckungsgeschäfts zu 
dem vorangehenden Veräußerungsgeschäft kann in diesem Fall vom Kunden in der 
Veranlagung vorgenommen werden (§ 32d Absatz 4 EStG). 

Nimmt das Kreditinstitut eine Zuordnung des Eindeckungsgeschäfts zu dem 
vorangegangenen Veräußerungsgeschäft im gleichen Kalenderjahr vor, ist im Rahmen der 
Kapitalertragsteueranmeldung die Erhebung der Kapitalertragsteuer insoweit zu korrigieren, 
als dass anstelle der Ersatzbemessungsgrundlage der Gewinn aus der Differenz zwischen dem 
Veräußerungserlös und den tatsächlichen Anschaffungskosten anzusetzen ist. 

197	 Erfolgt zunächst der Wertpapierkauf und anschließend der Wertpapierverkauf (so die 
Reihenfolge der Kaufverträge), wird aber die Kaufabrechnung nach der Verkaufsabrechnung 
verbucht (rein technisch bedingter Minusbestand) gilt Folgendes: 

Der Verkauf wird zunächst unter Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage (wegen 
fehlender Anschaffungsdaten) abgewickelt. Bei späterer Einbuchung der Anschaffungskosten 
erfolgt dann jedoch eine Korrekturabrechnung durch die Depotbank. 

c) 	 Übertragung nicht verbriefter Kapitalforderungen / Wertpapiere des Bundes und 
der Länder (§ 43a Absatz 2 Satz 8 EStG) 

198	 Werden nicht für einen marktmäßigen Handel bestimmte schuldbuchfähige Wertpapiere des 
Bundes, bei denen die rechnerisch angefallenen Zinsen ausgewiesen werden, auf einen 
anderen Gläubiger übertragen, ist als Einnahme aus der Veräußerung nach § 43a Absatz 2 
Satz 8 EStG der Börsenpreis zum Zeitpunkt der Übertragung anzusetzen. Als Börsenpreis gilt 
in allen Fällen der Übertragung der Wert der Kapitalforderung einschließlich der bis zum 
Übertragungszeitpunkt rechnerisch angefallenen und ausgewiesenen Zinsen. § 43a Absatz 2 
Satz 15 EStG ist nicht anzuwenden. 

199	 Die entsprechende Kapitalertragsteuer ist nach § 44 Absatz 1 Satz 7 EStG bei dem 
Steuerpflichtigen anzufordern. Nach § 43a Absatz 2 Satz 8 EStG hat die auszahlende Stelle 
bei Nichtzahlung eine Anzeige bei ihrem Betriebsstättenfinanzamt vorzunehmen. 
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200	 Wird bei den nicht für einen marktmäßigen Handel bestimmten schuldbuchfähigen 
Wertpapieren der Länder der rechnerisch angefallene Zins ebenfalls berechnet und 
ausgewiesen, gelten die Ausführungen zu den Wertpapieren des Bundes entsprechend. 
Andernfalls ist bei diesen Wertpapieren zwar bei ihrer Übertragung von der 
Veräußerungsfiktion des § 43 Absatz 1 Satz 4 EStG auszugehen, aber mangels einer 
vergleichbaren Bemessungsgrundlage kein Kapitalertragsteuerabzug vorzunehmen. Weiterhin 
ist beim Zessionar bei der Einlösung gemäß § 43a Absatz 2 Satz 15 EStG der 
Kapitalertragsteuerabzug nach dem vollen Kapitalertrag vorzunehmen. Die Ermittlung der 
tatsächlichen Bemessungsgrundlagen ist für den Zedenten und den Zessionar im Wege der 
Veranlagung vorzunehmen. 

2.	 Anrechnung ausländischer Quellensteuer (§ 43a Absatz 3 Satz 1 EStG) 

Anwendungsbereich, Verfahrensweise 

201	 Gemäß § 43a Absatz 3 Satz 1 EStG sind ausländische Steuern auf Kapitalerträge auf Ebene 
der Kreditinstitute nach Maßgabe des § 32d Absatz 5 EStG zu berücksichtigen. Danach ist bei 
jedem einzelnen ausländischen Kapitalertrag die jeweilige ausländische Steuer auf die 
deutsche Abgeltungsteuer anzurechnen, wobei gegebenenfalls die Anrechnungsregelungen 
nach den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen zu berücksichtigen sind. Die Anrechnung 
erfolgt unabhängig vom Beitrag in- oder ausländischer Kapitalerträge zum 
Abgeltungsteueraufkommen; sie ist begrenzt auf 25 %. 

202	 Die Anrechnung der ausländischen Steuer gem. § 32d Absatz 5 EStG ist nur für diejenigen 

Kapitalerträge durchzuführen, die den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzurechnen sind. 


Beispiel 1: 

Ausländische Dividende 100

Steuerberechnung: 

Abgeltungsteuer (25 %) 25

./. anrechenbare ausl. Steuer - 15

zu zahlende Abgeltungsteuer 10


Beispiel 2:

 Geschäftsvorfall Ertrag Abgeltungsteuer 	anrechenbare ausl. 
Steuer 

(1)	 Ausl. Div. Land 1 100 10 15 
(2)	 Ausl. Div. Land 2 200 0 50 
(3)	 Inl. Zinsertrag 300 75 ­

Summe 600 85 65 
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Steuerverprobung: 

Erträge insgesamt 600

Abgeltungsteuer (25 %) 150

./. anrechenbare ausl. Steuer - 65

Zu zahlende Abgeltungsteuer 85


Verluste mindern die abgeltungsteuerpflichtigen Erträge unabhängig davon, ob diese aus in- 
oder ausländischen Quellen stammen. Die Summe der anrechenbaren ausländischen Quel­
lensteuerbeträge ist auf die nach Verlustverrechnung verbleibende Abgeltungsteuerschuld 
anzurechnen. 

Beispiel 3: 

Geschäftsvorfälle (1) - (3) wie Beispiel 2, zusätzlich danach 
(4) Verlust aus Anleiheveräußerung 

Geschäftsvorfall Ertrag Verlusttopf Abgeltungsteuer 	anrechenbare ausl. 
Steuer 

(1) Ausl. Div. Land 1 100	 10 15 
(2)	 Ausl. Div. Land 2 200 0 50 
(3) Inl. Zinsertrag 300	 75 ­
(4)	 Veräußerungsverlust - 300 

Summe brutto 600 - 300 85 65
 Verlustverrechnung - 300 300
 Zwischensumme 300 0 85 65
 Steuererstattung - 75 

Endsumme 300 0 10 65 

Steuerverprobung: 

Erträge nach Verlustverrechnung 300

Abgeltungsteuer (25 %) 75

./. anrechenbare ausländische Steuer - 65

Verbleibende Abgeltungsteuerschuld 10

./. bereits gezahlte Abgeltungsteuer - 85

Erstattung - 75


203	 Auf die Abrechnungsperiode bezogen, ergibt sich hinsichtlich der Anrechnung ausländischer 
Steuern insgesamt kein Unterschied aus der Reihenfolge des Anfalls von Verlusten und Erträ­
gen. 

Beispiel 4: 

Wie Beispiel 3, aber zuerst Verlust aus Anleiheveräußerung 



Seite 71 

Geschäftsvorfall Ertrag Verlusttopf Abgeltungsteuer 	anrechenbare aus- 
ländische Steuer 

(0)	 Veräußerungsverlust - 300 - ­
(1)	 Ausl. Div. Land 1 100 (- 100) 0 15 
(2)	 Ausl. Div. Land 2 200 (- 200) 0 50 
(3)	 Inl. Zinsertrag 300 75 ­

Summe brutto 600 - 300 75 65
 Verlustverrechnung - 300 300
 Zwischensumme 300 0 75 65
 Steuererstattung - 65 

Endsumme 300 0 10 65 

Steuerverprobung: 

Erträge nach Verlustverrechnung 300

Abgeltungsteuer (25 %) 75

./. anrechenb. ausl. Steuer - 65

Verbl. Abgeltungsteuerschuld 10

./. bereits gez. Abgeltungsteuer - 75

Erstattung - 65


204	 Eine dem Grunde nach anzurechnende ausländische Steuer muss der Höhe nach nicht dem 
gesonderten Steuersatz von 25 % entsprechen. Eine Anrechnung über 25 % ist nicht möglich, 
mit der Konsequenz, dass der Empfänger dieses ausländischen Kapitalertrags insoweit 
endgültig belastet bleibt. Die Verrechnung eines derartigen Anrechnungsüberhangs mit der 
auf anderen Kapitalerträgen lastenden Abgeltungsteuer durch die Zahlstelle ist ebenso wenig 
möglich wie eine Erstattung ausländischer Quellensteuer. 

205	 Die Anwendung des Freistellungsauftrags hat die gleiche Wirkung wie die 
Verlustverrechnung. Die Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer wird unabhängig 
davon gemindert, ob es sich um in- oder ausländische Erträge handelt. Eine nach Ländern 
differenzierte Anwendung des Freistellungsauftrags und eine dahingehend eingeschränkte 
Anrechnung ausländischer Quellensteuer kommt - wie bei der Verlustverrechnung - nicht in 
Betracht. 

206	 Wenn nach Verlustverrechnung und Anwendung des Freistellungsauftrags die 
Abgeltungsteuer geringer ist als die anrechenbare ausländische Quellensteuer, so kann der 
Anrechnungsüberhang vom Kreditinstitut gesondert bescheinigt werden, damit der Kunde 
diesen gegebenenfalls mit anderweitig geschuldeter Abgeltungsteuer im Rahmen der 
Veranlagung verrechnen kann (Anwendungsfall des § 32d Absatz 4 EStG). Ist dies nicht 
möglich, verfällt die ausländische Steuer. 

207	 In der Veranlagung besteht nicht die Möglichkeit des Abzugs gemäß § 34c Absatz 2 EStG. 
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Anrechnung ausländischer Steuern in Nicht-DBA-Fällen 

208	 Da es vor allem in Nicht-DBA-Fällen fraglich ist, ob die abgezogene ausländische 
Quellensteuer eine der deutschen Einkommensteuer entsprechende Steuer darstellt, können 
die Kreditinstitute nicht von einer generellen Anrechenbarkeit von Quellensteuern (ausländi­
schen Steuern) auf Kapitalerträge ausgehen. Die gesetzlichen Voraussetzungen, nach denen 
eine Anrechnung ausländischer Steuern vorgenommen werden kann, müssen im Einzelfall 
vorliegen. Für die Prüfung, ob eine ausländische Steuer der deutschen Einkommensteuer 
entspricht, enthält Anhang 12 II des Einkommensteuerhandbuchs 2008 eine Übersicht. 

Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Steuerabzugsverfahren 

209	 Die Anrechnung fiktiver Quellensteuern ist im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs 
möglich, wenn die Anrechnung nach dem DBA nicht an besondere Voraussetzungen 
gebunden ist. Grundlage stellt hierzu die auf der Internetseite des steuerlichen Info-Centers 
des Bundeszentralamts für Steuern veröffentlichte Übersicht der Sätze der anrechenbaren 
ausländischen Quellensteuern dar (http://www.steuerliches-info­
center.de/de/003_menu_links/001_CC/0075_Anrechenbarkeit/05_anrechenbare-ausl-Q­
steuer_2009.pdf). Im Übrigen erfolgt die Anrechnung im Rahmen der Veranlagung durch das 
zuständige Finanzamt. 

Anrechnung ausländischer Quellensteuern bei Treuhandkonten, Nießbrauch- und 
Nachlasskonten 

210	 Da für die genannten Konten beim Steuerabzug grundsätzlich die für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen geltenden Regelungen angewendet werden (mit konten- oder 
nachlassbezogenen eigenen Verlustverrechnungskreisen), ist auch die Anrechnung 
ausländischer Quellensteuern bei Treuhandkonten, Nießbrauch- und Nachlasskonten möglich 
(zu Treuhandkonten vgl. Rz 152 bis 154). 

Anrechnung ausländischer Quellensteuer bei Ausschüttungen kanadischer Income Trusts 

211	 Für Zwecke des Kapitalertragsteuerverfahrens gelten die Ausschüttungen kanadischer Income 
Trusts als Einkünfte i. S. des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG. Eine Anrechnung der 
kanadischen Quellensteuer ist nicht vorzunehmen. Die tatsächliche Zurechnung der Erträge zu 
den einzelnen Einkunftsarten sowie die Anrechnung der Quellensteuer erfolgt im Rahmen 
einer Veranlagung zur Einkommensteuer. Entsprechendes gilt für vergleichbar konzipierte 
Trustgebilde anderer Staaten, bei denen eine eindeutige Zuordnung der Erträge zu einer 
Einkunftsart im Rahmen des Kapitalertragsteuerverfahrens schwierig ist. 

(http://www.steuerliches-info-
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3.	 Verlusttopf (§ 43a Absatz 3 Satz 2 bis 7 EStG) 

Führung eines Steuerverrechnungskontos mit Erstattungsmöglichkeit und Auskunft über den 
Stand des Steuerverrechnungskontos 

212	 Im Steuerabzugsverfahren hat das Kreditinstitut im Kalenderjahr negative Kapitalerträge 
einschließlich gezahlter Stückzinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen 
(§ 43a Absatz 3 Satz 2 EStG). Unterjährig kann das Kreditinstitut die Erträge allerdings nur in 
der Reihenfolge ihres Zuflusses abarbeiten. Dies kann zu einem unterschiedlichen 
Kapitalertragsteuerabzug führen, je nach Reihenfolge von positiven und negativen Erträgen. 

Um dem Erfordernis des Verlustausgleichs über das Kalenderjahr hinweg gerecht zu werden, 

kann das Kreditinstitut dem Steuerpflichtigen eine Steuergutschrift aus einer nachträglichen 

Verrechnung mit dem Verlusttopf erteilen. 

Der Ausgleich kann technisch über ein vom Kreditinstitut intern für jeden Steuerpflichtigen 

geführtes Steuerverrechnungskonto vorgenommen werden. 


Im Hinblick auf dieses Steuerverrechnungskonto und das skizzierte Ausgleichserfordernis 

wird nicht beanstandet, wenn das Kreditinstitut nicht nur am Ende des Kalenderjahres, 

sondern auch unterjährig (zu bestimmten Stichtagen oder auch täglich bzw. mit jedem neuen 

Geschäftsvorfall) einen Abgleich vornimmt und dem Steuerpflichtigen einen etwaigen sich 

ergebenden positiven Steuersaldo erstattet, der im Rahmen der jeweils nächsten 

Kapitalertragsteueranmeldung verrechnet wird. 


213	 Soweit inländische Dividenden durch eine Verlustverrechnung vom Steuerabzug freizustellen 
sind, ist bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2009 der zu erstattende Steuerbetrag im 
Rahmen der jeweils nächsten Kapitalertragsteueranmeldung (also über das jeweilige 
Betriebstättenfinanzamt) zu verrechnen. Entsprechendes gilt für die übrigen Kapitalerträge, 
bei denen die Abgeltungsteuer vom Emittenten der Wertpapiere einzubehalten ist. 

Verlustverrechnung nur für Konten und Depots des Privatvermögens 

214	 Die Verlustverrechnung ist bei natürlichen Personen nur für diejenigen Kapitalerträge 

durchzuführen, die den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen sind. 


215	 Bei betrieblichen und anderen nicht den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnenden 
privaten Konten und Depots kommt eine Verlustverrechnung nicht in Betracht. Negative 
Kapitalerträge, die anderen Einkunftsarten zuzuordnen sind, sind somit nicht verrechenbar mit 
positiven Kapitalerträgen des Privatvermögens und umgekehrt. 
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216	 Die Kreditinstitute dürfen hierbei auf die Angaben der Kunden vertrauen. Nur wenn dem 
Institut auf dieser Grundlage bekannt ist, dass es sich um ein betriebliches oder der 
Vermietung oder Verpachtung zugehörendes Konto oder Depot handelt, ist es in der Lage, die 
betreffenden Konten und Depots von der Verlustverrechnung auszuschließen. 

Verlustverrechnung bei Ehegatten für den Veranlagungszeitraum 2009 

217	 Bei Ehegatten sind bis zu drei allgemeine Verlusttöpfe und ggf. bis zu drei Aktientöpfe (vgl. 
Rzn. 228ff.) vorzuhalten (je ein Topf für Konten und Depots des Ehemannes, je ein Topf für 
Konten und Depots der Ehefrau, je ein Topf für Gemeinschaftskonten und -depots). Der 
gemeinsame Freistellungsauftrag (vgl. Rzn. 261ff.) gilt zwar für alle Konten und Depots, eine 
übergreifende Verlustverrechnung ist aber in 2009 noch nicht möglich. 

218	 Das Institut trägt am Jahresende bestehende Verlustüberhänge - getrennt nach den drei Töpfen 
- auf das nächste Jahr vor. Um für das abgelaufene Kalenderjahr eine übergreifende 
Verlustverrechnung zu erreichen, müssen die Ehegatten bis zum 15. Dezember des laufenden 
Jahres bei dem Kreditinstitut einen Antrag auf Ausstellung der Verlustbescheinigung (§ 43a 
Absatz 3 Satz 4 und 5 EStG) stellen und die Zusammenveranlagung einschließlich der 
jeweiligen Kapitalerträge wählen (§ 32d Absatz 4 EStG). 

Verlustverrechnung bei Ehegatten ab dem Veranlagungszeitraum 2010 

219	 Mit Wirkung ab dem Jahr 2010 haben die Kreditinstitute im Rahmen des 
Steuerabzugsverfahrens eine übergreifende Verlustverrechnung über alle beim Kreditinstitut 
geführten Konten und Depots der Ehegatten (Einzelkonten und –depots; Gemeinschaftskonten 
und –depots) vorzunehmen, wenn die Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag 
erteilt haben. Hinsichtlich der Erteilung und Änderung von Freistellungsaufträgen bei 
Ehegatten wird auf die Rzn. 256ff. verwiesen.  

Gemeinschaftskonten und -depots 

220	 Bei Gemeinschaftskonten und -depots natürlicher Personen wird der Verlusttopf für die 
jeweilige Gemeinschaft geführt (z. B. nichteheliche Lebensgemeinschaft, eingetragene 
Lebenspartnerschaft). Dies gilt auch für andere Personengemeinschaften (z. B. private 
Investmentclubs, Sparclubs etc.). 

221	 Die Verlustverrechnung ist unabhängig von einem Wechsel der Beteiligten (z. B. Ein- und 
Austritte bei Investmentclubs oder bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften) 
fortzuführen. Eine Aufteilung der Erträge und der Verluste oder sogar Zuordnung von 
Verlusttöpfen ist weder unterjährig noch zum Jahresende vorzunehmen. Wird eine 
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Verlustbescheinigung beantragt, wird diese für die (im Zeitpunkt der Erstellung aktuelle) 
Gemeinschaft ausgestellt. Sofern kein Antrag gestellt wird, hat das Institut einen 
Verlustüberhang auf das Folgejahr vorzutragen. 

Treuhandkonten und -depots, Wohnungseigentümergemeinschaften u. ä. 

222	 Bei Treuhandkonten, Nießbrauchkonten, Notaranderkonten, Mietkautionskonten und bei 
Wohnungseigentümergemeinschaften ist eine getrennte Verlustverrechnung (je Konto oder 
Depot) vorzunehmen unabhängig davon, ob der Treugeber bekannt ist und weitere Konten 
und Depots beim Kreditinstitut führt oder ob er dem Institut nicht bekannt ist. 

Schließen des Verlusttopfs bei Tod eines Kunden 

223	 Sobald ein Kreditinstitut vom Tod eines Kunden Kenntnis erlangt, hat es den Verlusttopf zu 
schließen. Entsprechendes gilt bei Gemeinschaftskonten von Ehegatten. Eine Abgrenzung der 
Erträge und Verluste zurück auf den Todestag ist nicht erforderlich.  

224	 Da die Verlustverrechnung bei anderen Gemeinschaftskonten oder 
Personengesellschaftskonten sowie -depots unabhängig vom Bestand der Gemeinschaft oder 
der Gesellschaft erfolgt, wird der Verlusttopf fortgeführt, wenn eine der beteiligten Personen 
stirbt und die Gemeinschaft oder Gesellschaft dann noch aus mindestens zwei Personen 
besteht. 

225	 Stirbt ein Ehegatte, wird der für ihn selbst geführte Verlusttopf geschlossen, der Verlusttopf 

für den anderen Ehegatten wird hingegen fortgeführt. 


Verlustverrechnung bei NV-Fällen 

226	 Verluste, die bis zum Widerruf einer NV-Bescheinigung aufgelaufen sind, können im 
Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs nicht berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt für 
nicht angerechnete Quellensteuer. 

227	 Die Kreditinstitute können im Hinblick auf die Veranlagung die angelaufenen Verluste in 
einem sog. fiktiven Verlusttopf berücksichtigen sowie die nicht angerechnete Quellensteuer 
dem Steuerpflichtigen jährlich bescheinigen. Mit Widerruf der NV-Bescheinigung sind die 
fiktiv geführten Verlusttöpfe zu schließen. Eine Übertragung auf das Folgejahr ist nicht 
zulässig. 
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Verrechnung von Aktienverlusten (Aktientopf) 

228	 Da Verluste aus Aktienverkäufen nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden 
dürfen (§ 43a Absatz 3 Satz 2 i. V. mit § 20 Absatz 6 Satz 5 EStG), muss ein zusätzlicher 
Verrechnungstopf eingerichtet werden. Verluste aus der Veräußerung von ADRs und GDRs 
sind in diesen Verlusttopf einzustellen (vgl. Rz. 123). Verluste aus Veräußerungen von 
Teilrechten und von Bezugsrechten auf Aktien sind ohne Einschränkung verrechenbar.  

229	 Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, die nicht durch entsprechende 
Aktienveräußerungsverluste ausgeglichen werden, können mit dem allgemeinen Verlusttopf 
verrechnet werden. Dies kann über das Steuerverrechnungskonto erfolgen (siehe Rz. 212ff.). 
Falls nach Verrechnung eines Aktienveräußerungsgewinns mit dem allgemeinen Verlusttopf 
im weiteren Verlauf des Jahres ein Aktienveräußerungsverlust realisiert wird, muss die 
Verlustverrechnung insoweit, um eine zeitnahe Verrechnung der Aktienverluste zu erreichen, 
wieder korrigiert und der Aktienverlust nachträglich mit dem Aktiengewinn verrechnet 
werden; der allgemeine Verlusttopf lebt also insoweit wieder auf. 

Berücksichtigung von Freistellungsaufträgen 

230	 Ein erteilter Freistellungsauftrag (vgl. Rz. 257ff.) ist erst auf den nach Verlustverrechnung 
verbleibenden abzugspflichtigen Ertrag anzuwenden. Ein Freistellungsauftrag wird somit erst 
nach Berücksichtigung des Verlustverrechnungstopfes angewendet („verbraucht“). Je nach 
Reihenfolge der Geschäfte kann diese Betrachtung dazu führen, dass ein ausgeführter 
Freistellungsauftrag bzw. der Freistellungsbetrag wieder auflebt, weil eine vorrangige 
Verrechnung von Verlusten die Ausführung des Freistellungsauftrages insoweit verhindert. 

Beispiel: 

Geschäfts- 
vorfall 

Ertrag/ 
Verlust 

Verlusttopf/ 
Aktienver­
äußerung 

Verlusttopf 
übrige 

zur Verfügung 
stehendes Frei­

stellungsvolumen 

Abgeltung­
steuer 

1.2.2009 
gezahlte 

Stückzinsen 
1.3.2009 

Zinszahlung 

1.4.2009 
Terminge­

schäft 

-100 

+900 

-500 

100 

0 

0 

801 

1 

501 
(aufgelebtes 

Freistellungs­
volumen) 

0 

0 

0 
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Hierdurch wird sichergestellt, dass der Sparer-Pauschbetrag nicht höher ist als die nach 
Maßgabe des § 20 Absatz 6 EStG verrechneten Kapitalerträge. Nicht verrechenbare 
Aktienverluste bleiben dabei unberücksichtigt. 

Erstattung bereits einbehaltener Kapitalertragteuer auf Grund der Erteilung eines 
gemeinsamen Freistellungsauftrages im Jahr der Eheschließung 

231	 Ehegatten, die unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, 
können entweder einen gemeinsamen Freistellungsauftrag oder Einzel-Freistellungsaufträge 
erteilen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag gilt sowohl für Gemeinschaftskonten als auch 
für Konten oder Depots, die auf den Namen nur eines Ehegatten geführt werden.  

232	 Eine rückwirkende Erstattung bereits einbehaltener Kapitalertragsteuer ist auch im Jahr der 

Eheschließung aufgrund eines gemeinsamen Freistellungsauftrages möglich. 


Verlustvortrag auf Folgejahr bzw. Ausstellung einer Verlustbescheinigung 

233	 Etwaige am Jahresende sich ergebende Verlustüberhänge im allgemeinen Verlusttopf und im 
Aktienverlusttopf sind getrennt auf das Folgejahr vorzutragen. Der Antrag auf die Erteilung 
der Verlustbescheinigung kann für beide Töpfe getrennt gestellt werden. 

234	 Nach dem Gesetzeswortlaut muss der Gläubiger den Antrag stellen (§ 43a Absatz 3 Satz 4 
EStG). Dies ist dahingehend auszulegen, dass der Konto- bzw. Depotinhaber (bei 
Gemeinschaftskonten/ -depots der Bevollmächtigte) den Antrag stellen kann (muss nicht der 
Gläubiger im steuerlichen Sinne sein, z. B. bei Treuhandkonto). Geht der Antrag nicht bis 
zum 15. Dezember des laufenden Jahres bei der auszahlenden Stelle ein, kann keine 
Bescheinigung erstellt werden. Eine Berücksichtigung der Verluste im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung ist nicht möglich. 

235	 Überträgt der Steuerpflichtige sein Depot vollständig auf ein anderes Institut, werden die 
Verluste nur auf Antrag übertragen. Voraussetzung ist, dass sämtliche von der auszahlenden 
Stelle verwahrten Wertpapiere übertragen werden. Auch eine getrennte Übertragung der 
Verluste aus Aktienveräußerungen sowie der Verluste aus anderen Veräußerungsgeschäften 
ist möglich. Ein Verlustübertrag ohne einen Übertrag von Wirtschaftsgütern ist nicht möglich. 

Vollständiger Depotübertrag auf mehrere Institute nach Beendigung der Kundenbeziehung 

236	 Es ist zulässig, den Aktientopf und den allgemeinen Verlusttopf jeweils auf unterschiedliche 

Institute zu übertragen. 
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Verlustbescheinigung beim Tod eines Kunden (§ 43a Absatz 3 Satz 4 EStG) 

237	 Sobald das Kreditinstitut vom Tod eines Kunden Kenntnis erlangt, werden die 

Verlustverrechnungstöpfe geschlossen. In diesen Fällen ist der an sich erforderliche Antrag 

auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung gemäß § 43a Absatz 3 Satz 4 EStG als gestellt 

anzusehen. 


Verlustbescheinigung bei Beendigung der Kundenbeziehung und bei 
Steuerausländereigenschaft 

238	 Bei Beendigung der Kundenbeziehung sind die in diesem Zeitpunkt noch vorhandenen 
Verlusttöpfe zu schließen und eine Verlustbescheinigung zum Jahresende zu erstellen, sofern 
kein Antrag auf Verlustmitteilung an das neue Kreditinstitut (§ 43a Absatz 3 Satz 6 EStG) 
gestellt wird. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde in den Status des Steuerausländers 
wechselt. Die Ausstellung der Bescheinigungen durch das Kreditinstitut erfolgt ohne Antrag. 

239	 Lebensversicherungsunternehmen können die Verlustbescheinigung ohne Antrag erteilen, 
wenn auf Grund der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und dem Steuerpflichtigen 
nicht damit zu rechnen ist, dass im nächsten Jahr positive Kapitalerträge von diesem 
Unternehmen für den Steuerpflichtigen anfallen. Ein derartiger Fall liegt insbesondere dann 
vor, wenn bei dem Versicherungsunternehmen nur ein Lebensversicherungsvertrag besteht, 
der durch Rückkauf beendet wird.  

Kein Verlusttopf bei Körperschaften (§ 43a Absatz 3 Satz 7 EStG) 

240	 Bei den Körperschaften ist - wie auch bei den Einkünften gemäß § 20 Absatz 8 EStG - kein 
Verlusttopf zu führen, da § 43a Absatz 3 EStG in diesen Fällen keine Anwendung findet. Die 
in § 43a Absatz 3 EStG enthaltenen Regelungen insbesondere zur Verlustverrechnung und zur 
- vereinfachten - Anrechnung ausländischer Steuern sind darauf ausgerichtet, durch eine 
zusammenfassende Betrachtung aller bei einem Kreditinstitut unterhaltenen Konten und 
Depots eines Steuerpflichtigen mit privaten Kapitalerträgen schon bei Erhebung der 
Kapitalertragsteuer die letztlich zutreffende Jahressteuer zu erheben, um den 
Abgeltungscharakter der Kapitalertragsteuer auf private Kapitalerträge in möglichst vielen 
Fällen sicherzustellen. Auch die Führung eines eingeschränkten Verlusttopfes - nur für 
gezahlte Stückzinsen und Zwischengewinne - ist nicht zulässig. 
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VI. 	 Entrichtung der Kapitalertragsteuer (§ 44 EStG) 

1.	 Zuflusszeitpunkt, auszahlende Stelle, Umfang des Steuerabzugs 

(§ 44 Absatz 1 EStG) 


a)	 Zufluss von Zinsen (§ 44 Absatz 1 Satz 2 EStG) 

241	 Zinsen fließen als regelmäßig wiederkehrende Einnahmen dem Steuerpflichtigen nach § 11 
Absatz 1 Satz 2 EStG in dem Jahr zu, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Die wirtschaftliche 
Zugehörigkeit bestimmt sich nach dem Jahr, in dem sie zahlbar, d. h. fällig sind, unabhängig 
davon, für welchen Zeitraum die Zinsen gezahlt werden oder wann die Gutschrift tatsächlich 
vorgenommen wird. Auch bei auf- und abgezinsten Kapitalforderungen ist für den Zufluss 
nicht der Zeitraum maßgebend, für den die Zinsen gezahlt werden, sondern der Zeitpunkt der 
Fälligkeit. 

242	 Bei Bundesschatzbriefen Typ B, bei denen der Zinslauf am 1. Januar beginnt, ist die 

Kapitalertragsteuer ebenfalls bei Fälligkeit, d. h. am 1. Januar, abzuziehen. 


b) 	 Umfang des Steuerabzugs (§ 44 Absatz 1 Satz 2 EStG) 

Vorschusszinsen bei Spareinlagen 

243	 Nach § 21 Absatz 4 der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute 
(RechKredV) können Sparbedingungen dem Kunden das Recht einräumen, über 
Spareinlagen, für die eine Kündigungsfrist von drei Monaten gilt, bis zu einem bestimmten 
Betrag, der jedoch pro Sparkonto und Kalendermonat 2.000 € nicht überschreiten darf, ohne 
Kündigung zu verfügen. Es bleibt den Kreditinstituten überlassen, in welcher Weise sie im 
Einzelfall auf Verfügungen vor Fälligkeit reagieren wollen. 

244	 Berechnen die Kreditinstitute das Entgelt für die vorzeitige Rückzahlung in der Form, dass 
die Vorschusszinsen weder den Betrag der insgesamt gutgeschriebenen Habenzinsen 
übersteigen, noch für einen längeren Zeitraum als 2 ½ Jahre berechnet werden, und bleibt die 
geleistete Spareinlage in jedem Fall unangetastet, kann die Kapitalertragsteuer von dem 
saldierten Zinsbetrag (Habenzinsen abzüglich Vorschusszinsen) erhoben werden. 

Kapitalertragsteuer bei Zinsen aus Kontokorrentkonten 

245	 Bei Zinsen aus Kontokorrentkonten ist die Kapitalertragsteuer nicht auf der Grundlage des 
Saldos am Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums, sondern von den einzelnen 
Habenzinsbeträgen vor der Saldierung zu erheben. 
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Umrechnung von Währungsbeträgen 

246	 Bei in Fremdwährung bezogenen Kapitalerträgen, z. B. aus Fremdwährungsanleihen und 
Fremdwährungskonten, ist sowohl für die Gutschrift als auch für die Kapitalertragsteuer der 
Devisenbriefkurs der jeweiligen Fremdwährung zugrunde zu legen, der am Tag des Zuflusses 
der Kapitalerträge gilt (zur Billigkeitsregelung bei sog. „Alt-Finanzinnovationen vgl. Rz. 56). 

c) 	 Auszahlende Stelle (§ 44 Absatz 1 Satz 3 und 4 EStG) 

Mehrstufige Verwahrung 

247	 Wertpapiere werden vielfach nicht unmittelbar von dem Kreditinstitut oder der anderen 
auszahlenden Stelle verwahrt, bei dem der Steuerpflichtige sein Depot unterhält, sondern auch 
- z. B. im Falle der Girosammelverwahrung - bei der Wertpapiersammelbank (Clearstream 
Banking AG) als Unterverwahrer. Auszahlende Stelle ist bei mehrstufiger Verwahrung die 
depotführende auszahlende Stelle, die als letzte auszahlende Stelle die Wertpapiere für den 
Steuerpflichtigen verwahrt und allein dessen individuellen Verhältnisse (z. B. 
Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung) berücksichtigen kann.  

Stillhalter- oder Termingeschäfte 

248	 Ist ein Kreditinstitut Partei eines Termingeschäfts, hat es in diesen Fällen hinsichtlich der 
Erträge, die aus diesem Geschäft auszahlt oder gutgeschrieben werden, Kapitalertragsteuer 
einzubehalten (vgl. § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG). 
Dies gilt entsprechend bei Stillhaltergeschäften. 

Wertpapierhandelsunternehmen und Wertpapierhandelsbank 

249	 Auszahlende Stelle i. S. des § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 EStG ist neben den inländischen 
Kreditinstituten und inländischen Finanzdienstleistungsinstituten das inländische 
Wertpaperhandelsunternehmen und die inländische Wertpapierhandelsbank. Zum Begriff der 
Wertpapierhandelsunternehmen und -banken vgl. § 1 Absatz 3d KWG. 

250	 Wertpapierhandelsunternehmen und -banken sowie Finanzdienstleistungsunternehmen, die 
einen Eigenhandel i. S. des § 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 4 KWG sowie Eigengeschäfte 
gemäß § 1 Absatz 1a Satz 2 KWG betreiben, führen insoweit keine Veräußerung i. S. des § 44 
Absatz 1 Satz 4 Nummer 1 EStG durch. 
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2. 	 Korrektur materieller Fehler beim Kapitalertragsteuerabzug 

(§ 44 Absatz 5 EStG) 


251	 Im Vorgriff auf eine gesetzliche Änderung sind Fehler beim Kapitalertragsteuerabzug nur mit 
Wirkung für die Zukunft, d. h. nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Bekanntwerdens des 
Fehlers zu berücksichtigen. Weist der Steuerpflichtige durch eine Bescheinigung der 
auszahlenden Stelle nach, dass sie die Korrektur nicht vorgenommen hat und auch nicht 
vornehmen wird, kann er die Korrektur nach § 32d Absatz 4 EStG geltend machen, vgl. 
Rz. 145. Hat die auszahlende Stelle den Fehler offensichtlich selbst zu vertreten, kann die 
auszahlende Stelle hiervon abweichend nach § 44b Absatz 5 Satz 1 EStG die Korrektur für 
die Vergangenheit durchführen (Storno). 

VII.	 Abstandnahme vom Steuerabzug (§ 44a EStG) 

1. 	 Freistellungsauftrag, NV-Bescheinigung (§ 44a Absatz 2 EStG) 

a)	 Ausstellung, Widerruf und Verwendung einer NV-Bescheinigung 

252	 Eine NV-Bescheinigung i. S. des § 44a Absatz 2 Satzes 1 Nummer 2 EStG ist auch in den 
Fällen des § 44a Absatz 1 Nummer 2 EStG nicht zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige 
voraussichtlich oder auf Antrag zur Einkommensteuer veranlagt wird. Daher ist eine NV-
Bescheinigung in allen Fällen eines festgestellten verbleibenden Verlustabzugs sowie in den 
Fällen, in denen eine Antragsveranlagung nach § 46 Absatz 2 Nummer 8 EStG in Betracht 
kommt, nicht zu erteilen. 

253	 Nach § 44a Absatz 2 Satz 2 und 3 EStG ist die NV-Bescheinigung unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs mit einer Geltungsdauer von höchstens drei Jahren auszustellen; sie muss am 
Schluss eines Kalenderjahres enden. 

254	 Der Widerruf einer NV-Bescheinigung dürfte in der Regel mit Wirkung ab Beginn des 
folgenden Kalenderjahres ausgesprochen werden. Sollte die Geltungsdauer in Widerrufsfällen 
ausnahmsweise während des Jahres enden und der Steuerpflichtige im Anschluss daran einen 
Freistellungsauftrag erteilen, muss im Hinblick auf das noch zur Verfügung stehende 
Freistellungsvolumen berücksichtigt werden, in welcher Höhe zuvor während des 
Kalenderjahres der Kapitalertragsteuerabzug unterblieben ist und etwaige Anträge auf 
Erstattung von Kapitalertragsteuer gestellt worden sind oder noch gestellt werden. 

255	 Wird dagegen neben einem Freistellungsauftrag oder nach dessen Widerruf eine NV-
Bescheinigung vorgelegt, ist es unerheblich, in welchem Umfang zuvor eine Abstandnahme 
vom Kapitalertragsteuerabzug vorgenommen wurde und Anträge auf Erstattung gestellt 
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worden sind. Nach Ablauf der Geltungsdauer oder Widerruf der NV-Bescheinigung lebt der 
erteilte Freistellungsauftrag wieder auf. 

256	 Es bestehen keine Bedenken, neben dem Original der NV-Bescheinigung auch eine amtlich 
beglaubigte Kopie für steuerliche Zwecke anzuerkennen. Gleiches gilt, wenn durch einen 
Mitarbeiter des zum Steuerabzug Verpflichteten oder eines anderen Kreditinstituts auf einer 
Kopie vermerkt wird, dass das Original der NV-Bescheinigung vorgelegen hat. 

b)	 Erteilung und Änderung von Freistellungsaufträgen 

257	 Jeder Freistellungsauftrag muss nach amtlich vorgeschriebenem Muster erteilt werden; vgl. 
Anlage 2. Das Muster sieht die Unterschrift des Kunden vor. Eine Vertretung ist zulässig. Der 
Freistellungsauftrag kann auch per Fax erteilt werden. Daneben ist die Erteilung im 
elektronischen Verfahren zulässig. In diesem Fall muss die Unterschrift durch eine 
elektronische Authentifizierung des Kunden z. B. in Form des banküblichen gesicherten 
PIN/TAN-Verfahrens ersetzt werden. Hierbei wird zur Identifikation die persönliche 
Identifikationsnummer (PIN) verwendet und die Unterschrift durch Eingabe der 
Transaktionsnummer (TAN) ersetzt. 

258	 Wird im Laufe des Kalenderjahres ein dem jeweiligen Kreditinstitut bereits erteilter 
Freistellungsauftrag geändert, handelt es sich insgesamt nur um einen Freistellungsauftrag. 
Wird der freizustellende Betrag herabgesetzt, muss das Kreditinstitut prüfen, inwieweit das 
bisherige Freistellungsvolumen bereits durch Abstandnahme vom Steuerabzug ausgeschöpft 
ist. Ein Unterschreiten des bereits freigestellten und ausgeschöpften Betrages ist nicht 
zulässig. Eine Erhöhung des freizustellenden Betrages darf ebenso wie die erstmalige 
Erteilung eines Freistellungsauftrages nur mit Wirkung für das Kalenderjahr, in dem der 
Antrag geändert wird, und spätere Kalenderjahre erfolgen. 

259	 Freistellungsaufträge können nur noch mit Wirkung zum Kalenderjahresende widerrufen oder 
befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im laufenden Kalenderjahr bereits 
ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Eine Beschränkung des Freistellungsauftrags auf 
einzelne Konten oder Depots desselben Kreditinstituts ist nicht möglich. 

260	 Jede Änderung muss nach amtlich vorgeschriebenem Muster vorgenommen werden. 

c) 	 Freistellungsaufträge bei Ehegatten 

261	 Ehegatten, die unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, 
haben ein gemeinsames Freistellungsvolumen (§ 20 Absatz 9 Satz 2 EStG) und können 
entweder einen gemeinsamen Freistellungsauftrag oder Einzel-Freistellungsaufträge erteilen. 
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Der gemeinsame Freistellungsauftrag gilt sowohl für Gemeinschaftskonten als auch für 
Konten oder Depots, die auf den Namen nur eines Ehegatten geführt werden. 

Beispiel: 

Die Ehegatten haben Einzel-Freistellungsaufträge über jeweils 801 € gestellt. 

Ehemann 	Ehefrau 
15.02. 	 Einnahme 10.000 € ./. 10.000 € 

Freistellungsauftrag 801 € 801 € 
Saldo 9.199 € ./. 10.000 € 

31.12. 	Verlustverrechnung entfällt entfällt 
Verbleiben 9.199 € ./. 10.000 € 
Verlustvortrag 0 € 	 ./. 10.000 € 

Der Freistellungsauftrag der Ehefrau hat sich nicht ausgewirkt, weil sie keine positiven 
Einkünfte erzielt hat. Der insoweit nicht ausgeschöpfte Sparer-Pauschbetrag kann im Rahmen 
der Veranlagung bei den Kapitaleinkünften des Ehemanns berücksichtigt werden. Der 
gesamte Verlust wird in den Verlusttopf der Ehefrau eingestellt und vom Kreditinstitut 
vorgetragen, sofern die Ehefrau keine Verlustbescheinigung beantragt. 

262	 Bei Erteilung und Änderung des Freistellungsauftrags im elektronischen Verfahren ist das 
amtlich vorgeschriebene Muster vom Kreditinstitut mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
erstgenannte Ehegatte als Auftraggeber gilt. Der Auftraggeber hat zu versichern, dass er für 
die Erteilung oder Änderung durch seinen Ehegatten bevollmächtigt wurde. Für die 
Versicherung hat das Kreditinstitut eine entsprechende Abfragemöglichkeit einzurichten. 
Nach der Dokumentation des Freistellungsauftrags beim Kreditinstitut erhält der vertretene 
Ehegatte sowohl eine gesonderte schriftliche Benachrichtigung, mit der er über die Erteilung 
oder Änderung durch den Auftraggeber informiert wird, als auch eine Kopie des 
Freistellungsauftrags. 

263	 Die Kreditinstitute können bei Entgegennahme eines gemeinsamen Freistellungsauftrags von 
Ehegatten auf die Richtigkeit der gemachten Angaben grundsätzlich vertrauen, sofern ihnen 
nichts Gegenteiliges bekannt ist; bei grob fahrlässiger Unkenntnis ergeben sich 
Haftungsfolgen. Die Kreditinstitute müssen jedoch darauf achten, dass der 
Freistellungsauftrag korrekt ausgefüllt ist; eine Vertretung ist zulässig. 

Haben Ehegatten bereits vor dem Zeitpunkt ihrer Eheschließung einzeln Freistellungsaufträge 
erteilt, kann der gemeinsame Freistellungsauftrag für den Veranlagungszeitraum der 
Eheschließung erteilt werden. In diesem Fall ist der Freistellungsauftrag mindestens in Höhe 
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der Summe der Kapitalerträge, die bereits aufgrund der von den Ehegatten einzeln erteilten 
Freistellungsaufträge vom Kapitalertragsteuerabzug freigestellt worden sind, zu erteilen. Die 
Summe der Kapitalerträge, die bereits aufgrund der einzeln erteilten Freistellungsaufträge 
vom Kapitalertragsteuerabzug freigestellt worden sind, wird von der auszahlenden Stelle auf 
das Freistellungsvolumen des gemeinsamen Freistellungsauftrags angerechnet. Eine 
(rückwirkende) Erstattung bereits einbehaltener Kapitalertragsteuer aufgrund des 
gemeinsamen Freistellungsauftrags ist zulässig. 

264	 Ehegatten, die unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt gelebt 
haben, haben im Jahr der Trennung noch ein gemeinsames Freistellungsvolumen (§ 20 
Absatz 9 Satz 2 EStG). Sie können daher für das Kalenderjahr der Trennung auch für die Zeit 
nach der Trennung gemeinsame Freistellungsaufträge erteilen. Dies gilt sowohl für 
Gemeinschaftskonten als auch für nur auf den Namen eines der Ehegatten geführten Konten 
oder Depots. 

265	 Für Kalenderjahre, die auf das Kalenderjahr der Trennung folgen, dürfen nur auf den 

einzelnen Ehegatten bezogene Freistellungsaufträge erteilt werden. 


d) 	 Gemeinsamer Freistellungsauftrag als Voraussetzung für die Verlustverrechnung 
gemäß § 43a Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 EStG 

266	 Für die - ab dem Kalenderjahr 2010 mögliche - ehegattenübergreifende Verlustverrechnung 
ist Voraussetzung, dass es sich um zusammen veranlagte Ehegatten handelt, die gegenüber 
dem Kreditinstitut einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilt haben.  

Zwar können Ehegatten zwischen Zusammenveranlagung und getrennter Veranlagung 
wählen. In welcher Form die Ehegatten dieses Wahlrecht ausüben, ist für das 
Steuerabzugsverfahren unbeachtlich. Erteilen Eheleute einen gemeinsamen 
Freistellungsauftrag - vgl. Anlage 2 - haben die Kreditinstitute die neue übergreifende 
Verlustverrechnung durchzuführen. 

267	 Ehegatten können auch einen gemeinsamen Freistellungsauftrag über 0 € erteilen. Dies ist 
erforderlich, wenn Ehegatten eine übergreifende Verlustverrechnung vom Kreditinstitut 
durchführen lassen möchten, ihr gemeinsames Freistellungsvolumen aber schon bei einem 
anderen Institut ausgeschöpft haben. 

268	 Haben Ehegatten vor 2010 einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilt, hat dieser

weiterhin Bestand und führt zu einer gemeinsamen Verlustverrechnung. 
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Getrennte Verlusttöpfe mit übergreifender Verrechnung nur am Jahresende 

269	 Die Kapitaleinkünfte sind unter Berücksichtigung des Freistellungsauftrags (vgl. Rz. 230 und 
261) zunächst getrennt zu ermitteln, d. h. wie bisher gesondert für die Einzelkonten und ­
depots des Ehemannes, der Ehefrau sowie für die Gemeinschaftskonten und -depots. Einmalig 
zum Jahresende erfolgt dann die Verrechnung bestehender Verlustüberhänge über einen 
Ausgleich der einzelnen Verlusttöpfe. Voraussetzung ist, dass am Jahresende ein 
gemeinschaftlich gestellter gültiger Freistellungsauftrag vorliegt. 

Beispiel 1: 

Die Ehegatten haben einen gemeinsamen Freistellungsauftrag von 0 € gestellt. 

Verlustverrechnung am Jahresende: 

Ehemann 	Ehefrau 
15.02. 	Einnahme 1.000 € 
20.03. 	 Verlust ./. 1.000 € 
28.06. 	Einnahme 500 € 


Summe 1.000 € ./. 500 € 

31.12. 	 Verlustverrechnung ./. 500 € 500 € 

Verbleiben 500 € 	 0 € 

270	 Eine fortlaufende Verlustverrechnung ist nicht zulässig. 

Beispiel 2: 

Ehemann 	Ehefrau 
15.02. 	Einnahme 1.000 € 
20.03. 	 Verlust ./. 1.000 € 
20.03 	 Verlustverrechnung ./. 1.000 € 1.000 € 


Zwischensumme 0 € 0 € 

28.06. 	Einnahme 500 € 

31.12. 	 Kapitalerträge 0 € 500 € 
Verbleiben 	 0 € 500 € 

Die Beispiele zeigen, dass nur die Verlustverrechnung am Jahresende zu nachvollziehbaren 
und plausiblen Ergebnissen führt (siehe Beispiel 1). Bei fortlaufender Verlustverrechnung 
(Beispiel 2) fällt hingegen Kapitalertragsteuer auf die von der Ehefrau am 28. Juni erzielte 
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Einnahme an, obwohl die Ehefrau  insgesamt in dem Jahr einen Verlust erzielt hat. Hier 
ergeben sich rein zufällig unterschiedlich hohe Kapitalerträge für die Ehegatten, je nachdem 
in welcher zeitlichen Reihenfolge positive und negative Erträge anfallen. Da die 
Kirchensteuer an die Kapitalertragsteuer anknüpft, ergeben sich zwangsläufig auch 
Zufallsergebnisse bei der Kirchensteuer, wenn z. B. nur ein Ehegatte Mitglied einer 
kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft ist oder wenn die Ehegatten 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften angehören. 

271	 Beenden die Ehegatten die gesamte Geschäftsbeziehung im Laufe des Kalenderjahres, können 
die Kreditinstitute eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung nicht mehr durchführen. 
Eine Verlustverrechnung am Jahresende setzt voraus, dass noch mindestens ein Konto bzw. 
Depot der Kunden geführt wird, um den erforderlichen Geldausgleich für die Erstattung der 
Kapitalertragsteuer vorzunehmen. 

272	 Sofern am Jahresende keine Geschäftsbeziehung mehr besteht, werden die Kreditinstitute die 
Verluste bzw. die gezahlte Kapitalertragsteuer in der jeweiligen Steuerbescheinigung für 
Ehemann, Ehefrau sowie für die Gemeinschaftskonten und -depots ausweisen, ohne dass eine 
übergreifende Verlustverrechnung stattfindet (zur automatischen Erstellung einer 
Verlustbescheinigung zum Jahresende bei Beendigung der Kundenbeziehung vgl. Rz. 234). 

Verrechnung von Verlusten aus Aktienveräußerungen 

273	 Bei der übergreifenden Verlustverrechnung werden zunächst der Aktienverlust und dann der 
allgemeine Verlust verrechnet. Dabei werden ausschließlich die am Jahresende vorhandenen 
„Verlustüberhänge“ - wie in Rz. 269 dargestellt - verrechnet. Es erfolgt keine umfassende 
Verrechnung von Aktienverlusten zwischen den Ehegatten mit der Folge, dass ggf. der 
allgemeine Verlusttopf wieder auflebt (anders als bei der zeitnahen Verlustverrechnung für 
die Einzelperson; vgl. Rz. 228). 
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Beispiel: 

Ehemann Ehefrau 
15.02. 
20.03. 
27.05. 
30.09. 
31.12. 

Aktiengewinn 
Aktienverlust 
allgemeiner Verlust 
allgemeiner Verlust 
Saldo je Ehegatte 

./. 100 € 

./. 100 € 

./. 100 € 
(Aktienverlust) 
./. 100 € (allgemeiner 
Verlust 

100 € 

. 

./. 50 € 
50 € 

31.12. Übergreifende 
Verlustverrechnung 
Verbleiben 

50 € 

./. 50 € 
(Aktienverlust) 
./. 100 € 
(allgemeiner 
Verlust) 

./.50 € 

0 € 

Die übergreifende Verlustverrechnung am Jahresende führt nicht dazu, dass der 
Aktiengewinn der Ehefrau in vollem Umfang mit dem Aktienverlust des Ehemannes 
verrechnet wird; die bereits erfolgte Verrechnung mit dem allgemeinen Verlusttopf in Höhe 
von 50 € bleibt vielmehr bestehen. Verrechnet wird nur der am Jahresende noch nicht 
verrechnete Aktiengewinn (im Beispiel 50). Ein Wiederaufleben von Verlusttöpfen kommt 
nicht in Betracht. 

Berücksichtigung des gemeinsamen Freistellungsauftrags 

274	 Im Rahmen der Veranlagung wird der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag auch dann gewährt, 
wenn nur ein Ehegatte positive Einkünfte aus Kapitalvermögen in dieser Höhe erzielt hat, die 
Ehegatten aber insgesamt einen Verlust aus Kapitalvermögen erzielt haben (vgl. zu § 20 
Absatz 4 EStG a. F.: R 20.3 Absatz 1 Satz 3 EStR 2008). 

275	 Für das Steuerabzugsverfahren folgt daraus, dass zuerst die Einkünfte der Ehegatten unter 
Berücksichtigung des gemeinsamen Freistellungsauftrags zu ermitteln sind und dann - wie 
nachstehend dargestellt - die danach noch bestehenden Verluste am Jahresende 
ehegattenübergreifend zu verrechnen sind. 
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Beispiel 1:


Die Ehegatten haben einen gemeinsamen Freistellungsauftrag in Höhe von 1.602 € erteilt. 


Ehegattenübergreifende Verlustverrechnung nach Berücksichtigung des 

Freistellungsauftrags: 

Ehemann Ehefrau 
Einnahme 10.000 € ./. 15.000 € 
Freistellungsauftrag ./. 1.602 € 
Saldo 8.398 € ./. 15.000 € 
Verlustverrechnung ./. 8.398 € 8.398 € 
verbleiben 0 € ./. 6.602 € 
Verlustvortrag 0 € ./. 6.602 € 

Eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung vor Berücksichtigung des 
Freistellungsauftrags erfolgt nicht. 

Beispiel 2:

 Ehemann Ehefrau 
Einnahme 10.000 € ./. 15.000 € 
Verlustverrechnung ./. 10. 000 € 10.000 € 
Verbleiben 0 € ./. 5.000 € 
Freistellungsauftrag 0 € 0 € 
verbleiben 0 € ./. 5.000 € 
Verlustvortrag 0 € ./. 5.000 € 

Die Beispiele zeigen, dass eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung vor 
Berücksichtigung von Freistellungsaufträgen (Beispiel 2) zu einer nicht zu rechtfertigenden 
Benachteiligung von Ehegatten gegenüber Einzelpersonen führen würde. Denn in dem 
Beispiel würde der Ehemann, obwohl er positive Einkünfte erzielt hatte, nicht in den Genuss 
des Sparer-Pauschbetrages kommen. 

Quellensteueranrechnung 

276	 Sofern ein gemeinsamer Freistellungsauftrag der Ehegatten vorliegt, hat die 
Quellensteueranrechnung gleichfalls ehegattenübergreifend zu erfolgen, um 
Veranlagungsfälle zu vermeiden. 
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Hierzu werden getrennte Quellensteuertöpfe geführt. Die übergreifende Anrechnung erfolgt 
im Rahmen der übergreifenden Verlustverrechnung am Jahresende. Eine bereits erfolgte 
Quellensteueranrechnung wird wieder rückgängig gemacht, wenn nach der übergreifenden 
Verlustverrechnung keiner der Ehegatten mit Kapitalertragsteuer belastet wird. 

Beispiel 1:

 Ehemann Ehefrau 
Saldo Kapitalerträge (inkl. ./. 1.000 € 5.000 € 
ausländischer Erträge) 
Verlustverrechnung 1.000 € ./. 1.000 € 
Kapitalerträge nach 0 € 4.000 € 
Verlustverrechnung 
nicht angerechnete 50 € 0 € 
Quellensteuer (vor 
Verlustverrechnung) 
Anrechnung Quellensteuer  50 € 
nach Verlustverrechnung 

Es wird die beim Ehemann angefallene Quellensteuer auf die von der Ehefrau gezahlte 
Kapitalertragsteuer angerechnet. 

Beispiel 2:

 Ehemann Ehefrau 
Saldo Kapitalerträge (inkl. 0 5.000 € 
ausländischer Erträge beim 
Ehemann) 
Verlustverrechnung - -
Kapitalerträge nach 0 € 5.000 € 
Verlustverrechnung 
nicht angerechnete 50 € 0 € 
Quellensteuer  
Anrechnung Quellensteuer 50 € 

Die beim Ehemann angerechnete Quellensteuer wird auf die von der Ehefrau gezahlte 
Quellensteuer angerechnet. Dies gilt auch, wenn eine ehegattenübergreifende 
Verlustverrechnung nicht durchgeführt wird. 
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Beispiel 3:

 Ehemann 	Ehefrau 
Saldo Kapitalerträge 1.000 € 	 ./. 1.000 € 
Verlustverrechnung ./. 1.000 € 	 1.000 € 
Kapitalerträge nach 0 € 	 0 € 
Verlustverrechnung 
angerechnete Quellensteuer 50 € 	 0 € 
vor Verlustverrechnung 
Anrechnung Quellensteuer 0 € 	 0 € 
nach Verlustverrechnung 

Die bereits erfolgte Quellensteuer-Anrechnung wird wieder rückgängig gemacht, da nach der 
übergreifenden Verlustverrechnung keiner der Ehegatten mit Kapitalertragsteuer belastet ist. 

Kirchensteuer 

277	 Die bereits abgeführte Kirchensteuer der Ehegatten wird durch die übergreifende Verlust- und 
Quellensteuerverrechnung beeinflusst. Die Kirchensteuer des einen Ehegatten wird somit 
durch den Verlust des anderen Ehegatten gemindert. 

e) NV-Bescheinigungen und Freistellungsaufträge nach dem Tod eines Ehegatten 

278	 Mit dem Tod eines Ehegatten entfällt die Wirkung eines gemeinsam erteilten 
Freistellungsauftrags für Gemeinschaftskonten der Ehegatten sowie Konten und Depots, die 
auf den Namen des Verstorbenen lauten. Da dem verwitweten Steuerpflichtigen im Todesjahr 
noch der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag zusteht, bleibt der gemeinsame 
Freistellungsauftrag allerdings bis zum Ende des laufenden Veranlagungszeitraums noch für 
solche Kapitalerträge wirksam, bei denen die alleinige Gläubigerstellung des Verwitweten 
feststeht; vgl. § 44a Absatz 6 EStG. Entsprechendes gilt für eine den Ehegatten erteilte NV-
Bescheinigung. 

279	 Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass der verwitwete Steuerpflichtige 
Freistellungsaufträge, die er gemeinsam mit dem verstorbenen Ehegatten erteilt hat, im 
Todesjahr ändert oder neue Freistellungsaufträge erstmals erteilt. In diesen Fällen sind 
anstelle der Unterschrift des verstorbenen Ehegatten Vorname, Name und Todestag des 
Verstorbenen einzutragen. Wird ein ursprünglich gemeinsam erteilter Freistellungsauftrag 
geändert, muss das Kreditinstitut prüfen, inwieweit das bisherige Freistellungsvolumen 
bereits durch Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug ausgeschöpft ist. Durch die 
Änderung darf der bereits freigestellte und ausgeschöpfte Betrag nicht unterschritten werden. 
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Ein Widerruf ist nur zum Jahresende möglich (vgl. Rz. 258). Für das auf das Todesjahr 
folgende Jahr dürfen unabhängig von der Gewährung des Splitting-Tarifs nur Einzel-
Freistellungsaufträge über den Sparer-Pauschbetrag des verwitweten Steuerpflichtigen, d. h. 
nur bis zur Höhe von insgesamt 801 € erteilt werden. 

f) 	NV-Bescheinigung und Freistellungsaufträge bei nicht steuerbefreiten 
Körperschaften 

Abstandnahme vom Steuerabzug 

280	 Unbeschränkt steuerpflichtigen und nicht steuerbefreiten Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen steht, wenn sie Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erzielen, nach § 8 Absatz 1 KStG der Sparer-Pauschbetrag von 801 € (§ 20 
Absatz 9 Satz 1 EStG) zu. Sie können mit dem gleichen Muster - vgl. Anlage 2 - wie es für 
natürliche Personen vorgesehen ist, einen Freistellungsauftrag erteilen, wenn das Konto auf 
ihren Namen lautet und soweit die Kapitalerträge den Sparer-Pauschbetrag nicht übersteigen. 
Bei ihnen kann im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs auch eine Verlustverrechnung 
sowie eine Quellensteueranrechnung durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
nichtrechtsfähige Vereine. 

281	 Die Regelung zum Freistellungsauftrag gilt nicht für Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. 

282	 Ein nichtrechtsfähiger Verein liegt vor, wenn die Personengruppe 

•	 einen gemeinsamen Zweck verfolgt, 
•	 einen Gesamtnamen führt, 
•	 unabhängig davon bestehen soll, ob neue Mitglieder aufgenommen werden oder 

bisherige Mitglieder ausscheiden, 
•	 einen für die Gesamtheit der Mitglieder handelnden Vorstand hat. 

283	 Das Kreditinstitut hat sich anhand einer Satzung der Personengruppe zu vergewissern, ob die 
genannten Wesensmerkmale gegeben sind. 

284	 Unbeschränkt steuerpflichtige und nicht steuerbefreite Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, denen der Freibetrag nach § 24 KStG zusteht 
und deren Einkommen den Freibetrag von 5.000 € nicht übersteigt, haben Anspruch auf 
Erteilung einer NV-Bescheinigung (Vordruck NV 3 B). 
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Erstattung von Kapitalertragsteuer 

285	 Im Anwendungsbereich des Teileinkünfteverfahrens bleiben Gewinnausschüttungen auf der 
Ebene der empfangenden nicht steuerbefreiten Körperschaft gemäß § 8b Absatz 1 KStG bei 
der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz. Eine Erstattung von Kapitalertragsteuer kann 
durch eine NV-Bescheinigung bewirkt werden. Eine NV-Bescheinigung kann nur für sog. 
kleine Körperschaften i. S. von § 24 KStG (NV-Bescheinigung NV 3 B) und für sog. 
Überzahler i. S. von § 44a Absatz 5 EStG (Bescheinigung NV 2 B) erteilt werden. Es ist 
jedoch nicht zu beanstanden, wenn in diesen Fällen eine Erstattung der Kapitalertragsteuer 
auch durch den Freistellungsauftrag durchgeführt wird.  

g) 	 Nicht der Körperschaftsteuer unterliegende Zusammenschlüsse 

Grundsatz 

286	 Ein nicht körperschaftsteuerpflichtiger Personenzusammenschluss (z. B. eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine Personenvereinigung, die nicht die in Rz. 281 beschriebenen 
Wesensmerkmale erfüllt) darf einen Freistellungsauftrag nicht erteilen. Die ihm zufließenden 
Kapitalerträge unterliegen der Kapitalertragsteuer nach den allgemeinen Grundsätzen. 

287	 Die Einnahmen aus Kapitalvermögen, die Gewinne und Verluste i. S. des § 20 Absatz 4 EStG 
und die anzurechnende Kapitalertragsteuer sind grundsätzlich nach § 180 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe a AO gesondert und einheitlich festzustellen. 

288	 Die Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung ist vom Geschäftsführer bzw. 

vom Vermögensverwalter abzugeben. Soweit ein Geschäftsführer oder Vermögensverwalter 

nicht vorhanden ist, kann sich das Finanzamt an jedes Mitglied oder jeden Gesellschafter 

halten. 


289	 Die gesondert und einheitlich festgestellten Besteuerungsgrundlagen werden bei der 
Einkommensteuerveranlagung des einzelnen Mitglieds oder Gesellschafters berücksichtigt. 
Dabei wird auch der Sparer-Pauschbetrag angesetzt. 

290	 Von einer gesonderten und einheitlichen Feststellung der Besteuerungsgrundlagen kann 
gemäß § 180 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO abgesehen werden, wenn es sich um einen Fall 
von geringer Bedeutung handelt. In diesen Fällen reicht es aus, dass der Geschäftsführer bzw. 
Vermögensverwalter (Kontoinhaber) die anteiligen Einnahmen aus Kapitalvermögen auf die 
Mitglieder oder Gesellschafter aufteilt und sie den Beteiligten mitteilt. Die Anrechnung der 
Kapitalertragsteuer bei den einzelnen Beteiligten ist nur zulässig, wenn neben der Mitteilung 
des Geschäftsführers bzw. Vermögensverwalters über die Aufteilung der Einnahmen und der 
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Kapitalertragsteuer eine Ablichtung der Steuerbescheinigung des Kreditinstituts vorgelegt 
wird. 

Vereinfachungsregel 

291	 Aus Vereinfachungsgründen ist es nicht zu beanstanden, wenn bei losen 
Personenzusammenschlüssen (z. B. Sparclubs, Schulklassen, Sportgruppen), die aus 
mindestens sieben Mitgliedern bestehen, wie folgt verfahren wird:  

Das Kreditinstitut kann vom Steuerabzug i. S. des § 43 Absatz 1 EStG Abstand nehmen, 
wenn 

•	 das Konto neben dem Namen des Kontoinhabers einen Zusatz enthält, der auf den Per­
sonenzusammenschluss hinweist (z. B. Sparclub XX, Klassenkonto der Realschule YY, 
Klasse 5 A), 

•	 die Kapitalerträge bei den einzelnen Guthaben des Personenzusammenschlusses im 
Kalenderjahr den Betrag von 10 €, vervielfältigt mit der Anzahl der Mitglieder, höchstens 
300 € im Kalenderjahr, nicht übersteigen und 

•	 Änderungen der Anzahl der Mitglieder dem Kreditinstitut zu Beginn eines Kalenderjahres 
mitgeteilt werden.  

292	 Die Verpflichtung zur Erstellung einer Steuerbescheinigung i. S. des § 45a Absatz 2 EStG ist 
hiervon unberührt. 

293	 Die Anwendung der Vereinfachungsregelung setzt grundsätzlich voraus, dass die insgesamt - 
d. h. auch bei Aufsplittung des Guthabens auf mehrere Konten und auch ggf. verteilt auf meh­
rere Kreditinstitute - zugeflossenen Kapitalerträge die genannten Grenzen im Kalenderjahr 
nicht übersteigen. 

294	 Ein „loser Personenzusammenschluss“ i. S. dieser Vereinfachungsregel ist z. B. nicht gegeben 
bei 

•	 Grundstücksgemeinschaften, 
•	 Erbengemeinschaften, 
•	 Wohnungseigentümergemeinschaften, 
•	 Mietern im Hinblick auf gemeinschaftliche Mietkautionskonten. 
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2. 	 NV-Bescheinigung bei steuerbefreiten Körperschaften und inländischen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 44a Absatz 4, 7 und 8 EStG) 

a) 	Abstandnahme 

295	 Für die vollständige Abstandnahme vom Steuerabzug nach § 44a Absatz 4 und 7 EStG und 
die teilweise Abstandnahme vom Steuerabzug nach § 44a Absatz 8 EStG ist grundsätzlich die 
Vorlage einer Bescheinigung (NV 2 B) erforderlich. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn 
dem Schuldner der Kapitalerträge oder der auszahlenden Stelle statt der Bescheinigung eine 
amtlich beglaubigte Kopie des zuletzt erteilten Freistellungsbescheides überlassen wird, der 
für einen nicht älter als fünf Jahre zurückliegenden Veranlagungszeitraum vor dem 
Veranlagungszeitraum des Zuflusses der Kapitalerträge erteilt worden ist. 

296	 Die Vorlage des Freistellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer 
ausgeschlossen ist, oder wenn sie in einem nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb 
gewerblicher Art anfallen. 

297	 Entsprechendes gilt, wenn eine amtlich beglaubigte Kopie der vorläufigen Bescheinigung des 
Finanzamts über die Gemeinnützigkeit überlassen wird, deren Gültigkeitsdauer nicht vor dem 
Veranlagungszeitraum des Zuflusses der Kapitalerträge endet. 

298	 Unterhalten steuerbefreite Körperschaften einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, bei dem 
die Freibeträge und Freigrenzen überschritten sind, sind sie jährlich zur Körperschaftsteuer zu 
veranlagen. In diesen Fällen ist die Steuerbefreiung für den steuerbegünstigten Bereich in 
Form einer Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid zu bescheinigen. Die Abstandnahme ist 
zulässig bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr folgt, für das der 
Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurde. Der Gläubiger der Kapitalerträge hat dem zum 
Steuerabzug Verpflichteten in Schriftform mitzuteilen, ob die Kapitalerträge im steuerfreien 
oder steuerpflichtigen Bereich angefallen sind. 

b) 	 Zinszahlungen an eine Personengesellschaft mit körperschaftsteuerbefreiten 
Gesellschaftern (§ 44a Absatz 4 Satz 1 EStG) 

299	 Ist für eine Personengesellschaft, an der zumindest ein Gesellschafter beteiligt ist, der von der 
Körperschaftsteuer befreit ist, Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 6, 7 
und 8 bis 12 sowie Satz 2 EStG einbehalten worden, kann die einbehaltene 
Kapitalertragsteuer an die körperschaftsteuerbefreiten Gesellschafter auf deren Antrag von 
dem für sie zuständigen Finanzamt erstattet werden.  
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c) 	Erstattung der Kapitalertragsteuer in besonderen Fällen 

300	 Ist die Kapitalertragsteuer bei Kapitalerträgen, die steuerbefreiten inländischen 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen oder inländischen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts zufließen, deswegen einbehalten worden, weil dem 
Schuldner der Kapitalerträge oder der auszahlenden Stelle die Bescheinigung nach § 44a 
Absatz 4 Satz 3 EStG nicht vorlag und der Schuldner oder die auszahlende Stelle von der 
Möglichkeit der Änderung der Steueranmeldung nach § 44b Absatz 5 EStG keinen Gebrauch 
macht, gilt Folgendes: 

Bei den genannten Einrichtungen ist die Körperschaftsteuer grundsätzlich durch den 
Steuerabzug vom Kapitalertrag abgegolten (§ 32 Absatz 1 KStG). Eine Veranlagung findet 
nicht statt. Zur Vermeidung von sachlichen Härten wird die Kapitalertragsteuer auf Antrag 
der betroffenen Organisation von dem für sie zuständigen Betriebsfinanzamt erstattet.  

3. 	 Identität von Kontoinhaber und Gläubiger der Kapitalerträge (§ 44a Absatz 6ff. 
EStG) 

301	 Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuerabzug ist u. a., dass Einlagen und Guthaben 
beim Zufluss von Einnahmen unter dem Namen des Gläubigers der Kapitalerträge bei der 
auszahlenden Stelle verwaltet werden. Die Abstandnahme setzt also Identität von Gläubiger 
und Kontoinhaber voraus. Auf die Verfügungsberechtigung kommt es nicht an; denn 
Gläubiger von Kapitalerträgen kann auch sein, wer nicht verfügungsberechtigt ist. 

Erstattung der Kapitalertragsteuer von Erträgen einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts aus Treuhandkonten und von Treuhandstiftungen 

302	 Bei Kapitalerträgen, die inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts über einen 
Treuhänder zufließen, sieht das geltende Recht keine Abstandnahme vom Steuerabzug und 
keine Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer vor. Eine Veranlagung zur 
Körperschaftsteuer findet nicht statt; die Körperschaftsteuer ist durch den Steuerabzug vom 
Kapitalertrag abgegolten (§ 32 KStG). 

Zur Vermeidung von sachlichen Härten wird zugelassen, dass die Kapitalertragsteuer auf 
Antrag der betroffenen Körperschaft in der gesetzlich zulässigen Höhe von dem für sie 
zuständigen Finanzamt erstattet wird. 

Entsprechendes gilt in den Fällen, in denen ein inländisches Kreditinstitut das Vermögen 
einer nichtrechtsfähigen Stiftung des privaten Rechts in Form eines Treuhanddepots verwaltet 
und bei der Stiftung die Voraussetzungen für eine Körperschaftsteuerbefreiung vorliegen. 
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4. 	 Ausstellung von Bescheinigungen und Verwendung von Kopien 

303	 Der Gläubiger der Kapitalerträge hat einen Anspruch auf Ausstellung der von ihm benötigten 
Anzahl von NV-Bescheinigungen sowie auf die Beglaubigung von Kopien des zuletzt 
erteilten Freistellungsbescheides, der vorläufigen Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit 
oder der Bescheinigung über die Steuerbefreiung für den steuerbefreiten Bereich.  

304	 Es bestehen keine Bedenken, neben dem Original der Bescheinigungen oder Bescheide auch 
eine amtlich beglaubigte Kopie für steuerliche Zwecke anzuerkennen. Gleiches gilt, wenn 
durch einen Mitarbeiter des zum Steuerabzug Verpflichteten oder eines anderen 
Kreditinstituts auf einer Kopie vermerkt wird, dass das Original der Bescheinigung oder des 
Freistellungsbescheides vorgelegen hat. 

5. 	 Gutschriften zugunsten von ausländischen Personengesellschaften 

305	 Gläubiger der Kapitalerträge bei einem auf den Namen einer Personengesellschaft geführten 
Konto sind die Gesellschafter. Von der Erhebung der Kapitalertragsteuer kann deshalb nur 
dann abgesehen werden, wenn es sich bei allen Gesellschaftern um Steuerausländer handelt. 

306	 Wird dagegen im Inland ein Konto geführt, das auf den Namen einer 

Personenhandelsgesellschaft lautet, die weder Sitz, Geschäftsleitung noch Betriebsstätte im


Inland hat, ist der Kapitalertragsteuereinbehalt wegen der Ausländereigenschaft nicht 

vorzunehmen.


VIII. Erstattung der Kapitalertragsteuer in besonderen Fällen (§ 44b Absatz 5 EStG) 

Erstattung bei zu Unrecht einbehaltener Kapitalertragsteuer 

307	 In den Fällen, in denen Kapitalertragsteuer ohne rechtliche Verpflichtung einbehalten und 
abgeführt worden ist (z. B. Nichtvorliegen einer beschränkten Steuerpflicht bei 
Zinseinkünften von Steuerausländern), geht das Erstattungsverfahren nach § 44b Absatz 5 
EStG dem Verfahren nach § 37 Absatz 2 AO vor. Da § 44b Absatz 5 EStG keine 
Verpflichtung für den Abzugsschuldner enthält, die ursprüngliche Steueranmeldung insoweit 
zu ändern oder bei der folgenden Steueranmeldung eine entsprechende Kürzung 
vorzunehmen, führt die ohne rechtlichen Grund einbehaltene Kapitalertragsteuer zu einem 
Steuererstattungsanspruch i. S. von § 37 Absatz 2 AO. Der Antrag auf Erstattung der 
Kapitalertragsteuer ist an das Betriebstättenfinanzamt der Stelle zu richten, die die 
Kapitalertragsteuer abgeführt hat. 
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308	 Die Erstattung der Kapitalertragsteuer an Steuerausländer ist jedoch ausgeschlossen, wenn es 
sich um sog. Tafelgeschäfte i. S. des § 44 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
EStG handelt. 

Erstattung in Treuhandfällen bei Steuerausländern 

309	 Bei Kapitalerträgen, die auf einem Treuhandkonto erzielt werden, ist mangels Identität von 
Gläubiger und Kontoinhaber eine Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug nicht 
zulässig. Dies gilt auch, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge ein Steuerausländer ist, der 
mit den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht der beschränkten Steuerpflicht unterliegt. Da 
die Einkünfte mangels Steuerpflicht nicht in eine Veranlagung einbezogen werden können, 
kommt eine Anrechnung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer im Rahmen einer 
Einkommensteuer-Veranlagung nicht in Betracht. Eine Erstattung nach § 50d Absatz 1 EStG 
ist ebenfalls nicht zulässig, weil die Kapitalerträge nicht auf Grund des § 43b EStG oder eines 
DBA vom Steuerabzug freizustellen sind. Der Steuerausländer hat vielmehr einen 
Erstattungsanspruch nach § 37 Absatz 2 AO. 

IX. 	 Anmeldung und Bescheinigung von Kapitalertragsteuer (§ 45a EStG) 

310	 Vgl. BMF-Schreiben vom 24. November 2008 (BStBl I S. 973), geändert durch BMF-

Schreiben vom 18.12.2009 (BStBl I S.…) 


X. 	 Sammelantragsverfahren für Freistellungsaufträge bei Warengenossenschaften 
etc. (§ 45b Absatz 1 EStG) 

311	 Im Vorgriff auf eine gesetzliche Änderung ist das Sammelantragsverfahren für 
Freistellungsaufträge bei Anträgen von Genossenschaften, die keine Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitute sind, für nach dem 31. Dezember 2009 zufließende 
Kapitalerträge weiterhin anzuwenden. Hierfür besteht auch weiterhin ein Bedürfnis, damit 
sich auch bei den Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 EStG 
das Freistellungsvolumen in Höhe des Sparer-Pauschbetrags zeitnah auswirkt und nicht allein 
zum Zweck der Anrechnung der Kapitalertragsteuer Einkünfte aus Kapitalvermögen in die 
Einkommensteuererklärung aufgenommen werden müssen oder allein zum Zwecke der 
Anrechnung und Erstattung eine Steuererklärung abgegeben werden muss. 

XI. 	 Kapitalertragsteuerabzug bei beschränkt steuerpflichtigen Einkünften aus 
Kapitalvermögen (§ 49 Absatz 1 Nummer 5 EStG) 

312	 Soweit die Einkünfte aus Kapitalvermögen der beschränkten Steuerpflicht unterliegen, 

können sie dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegen. Der beschränkten 
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Einkommensteuerpflicht unterliegen die in § 49 Absatz 1 Nummer 5 EStG aufgeführten 
Kapitaleinkünfte, die von natürlichen oder juristischen Personen ohne Sitz, Wohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland bezogen werden (§ 1 Absatz 4 EStG). Vom 
Kapitalertragsteuerabzug sind insbesondere Dividendenzahlungen eines inländischen 
Schuldners (z. B. bestimmter Körperschaften) betroffen. 

313	 Soweit bei Kapitaleinkünften die Voraussetzungen für eine beschränkte Steuerpflicht nicht 
vorliegen, ist von der auszahlenden Stelle für diese Einkünfte kein 
Kapitalertragsteuereinbehalt vorzunehmen. 

314	 Die Ausländereigenschaft eines Kunden kann anhand der Merkmale festgestellt werden, die 
vom Kreditinstitut im Zusammenhang mit der Legitimationsprüfung nach § 154 AO oder der 
Identifizierung nach § 2 GwG bei der Kontoeröffnung erhoben werden. Ist im Einzelfall 
unklar, ob der Kunde Steuerausländer ist, kann das Institut auf die von einer ausländischen 
Finanzbehörde ausgestellte Wohnsitzbescheinigung vertrauen und für den Steuerabzug davon 
ausgehen, dass im Inland nur eine beschränkte Steuerpflicht besteht. 

315	 Besitzt ein Steuerausländer Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die in einem inländischen 
Depot liegen, besteht im Falle der Veräußerung (§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e EStG) 
auch dann keine Verpflichtung zum Steuerabzug, wenn der Steuerausländer an der 
Kapitalgesellschaft zu mindestens 1 % beteiligt ist. 

XII. Anwendungsvorschriften zur Einführung einer Abgeltungsteuer (§ 52a EStG) 

1. Einbehalt der Kapitalertragsteuer bei bestehenden, bisher nicht dem Steuerabzug 
unterliegenden Beitragdepots und vergleichbaren Einrichtungen(§ 52a Absatz 1 
EStG) 

316	 Auch bei Erträgen aus Beitragsdepots, Parkdepots, Ablaufdepots oder 
Kapitalisierungsgeschäften, die vor dem 1. Januar 2007 abgeschlossen wurden, besteht nach 
Einführung der Abgeltungsteuer bei Versicherungsunternehmen gemäß § 52a Absatz 1 EStG 
eine Pflicht zum Einbehalt der Kapitalertragsteuer, soweit die Kapitalanlagen mit dem 
Einlagengeschäft bei Kreditinstituten vergleichbar sind. Es ist jedoch nicht zu beanstanden, 
wenn bei Beitragdepots, die vor dem 1. Januar 2007 abgeschlossen wurden, vom Steuerabzug 
Abstand genommen wird. 
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2. 	 Zeitliche Anwendung von § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 23 Absatz 1 
Nummer 2 EStG (§ 52a Absatz 10 Satz 1, Absatz 11 Satz 4 EStG) 

317	 § 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG a. F. ist letztmals auf private Veräußerungsgeschäfte 
mit Wertpapieren anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden. Der Begriff des 
Erwerbs beinhaltet den Tatbestand des „rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen 
Vertrags oder gleichstehenden Rechtsaktes“. 

Anschaffungszeitpunkt angedienter Wertpapiere in der Übergangszeit 2008/2009 

318	 Nach bisheriger Rechtslage gelten bei Umtausch- oder Aktienanleihen die Aktien zu dem 
Zeitpunkt als angeschafft, in dem die entsprechenden Ausübungsrechte (Umtauschanleihe) 
ausgeübt oder nach den Emissionsbedingungen der Anleihe feststeht, dass es zur Lieferung 
kommt (Aktienanleihe). 

Damit ist für die erhaltenen Aktien weiterhin § 23 EStG in der bis zum 31. Dezember 2008 
geltenden Fassung anzuwenden, auch wenn die Aktien, die als noch in 2008 angeschafft 
gelten, dem Steuerpflichtigen erst in 2009 zugehen. 

Der Steuerpflichtige erzielt aus der Anleihe - durch den Bezug der Aktien - Einkünfte i. S. des 
§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG. In diesen Fällen findet § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG 
keine Anwendung. 

3. 	 Übergangsregelung bei obligationsähnlichen Genussrechten und 

Gewinnobligationen (§ 52a Absatz 10 Satz 6 und 7 EStG) 


319	 Für die Veräußerung von obligationsähnlichen Genussrechten und Gewinnobligationen i. S. 
des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Satz 5 EStG in der bis 31. Dezember 2008 
anzuwendenden Fassung findet § 52a Absatz 10 Satz 6 EStG Anwendung. 

4. 	 Zertifikate (§ 52a Absatz 10 Satz 8 EStG) 

320	 Werden Zertifikate, bei denen weder eine Ertragszahlung noch eine Kapitalrückzahlung 
zugesagt wird, vor dem 1. Januar 2009 erworben und innerhalb der einjährigen Haltefrist 
eingelöst oder veräußert, findet § 23 EStG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden 
Fassung Anwendung. § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG ist insoweit ausgeschlossen. 

321	 Wird die Endfälligkeit eines nach dem 15. März 2007 angeschafften Risikozertifikats mit 
einer Haltedauer von über einem Jahr und einem Laufzeitende vor dem 1. Juli 2009 bei einem 
sich abzeichnenden Verlust hinausgeschoben, handelt es sich um eine missbräuchliche 
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rechtliche Gestaltung i. S. des § 42 AO. Als Rechtsfolge ist in derartigen Fällen bei einem 
Verlustgeschäft nicht von einer - steuerwirksamen - Endfälligkeit nach dem 30. Juni 2009 
auszugehen; vielmehr ist dieser Verlust - wie bei einer Endfälligkeit vor dem Stichtag 1. Juli 
2009 - einkommensteuerrechtlich ohne Bedeutung. 

5. 	 Depotgebühren für 2008, die in 2009 gezahlt werden (§ 52a Absatz 10 Satz 10 
EStG) 

322	 Werbungskosten sind in dem Jahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind 
(Abflussprinzip, § 11 Absatz 2 Satz 1 EStG). Werden Ausgaben in 2009 geleistet, fallen sie 
auch dann unter das Abzugsverbot des § 20 Absatz 9 EStG, wenn sie mit Kapitalerträgen der 
Vorjahre zusammenhängen. Hiervon unberührt ist die Regelung des § 11 Absatz 2 Satz 2 
EStG. 

323	 Zur Frage, wie die Aufwendungen für Depotgebühren und andere im Zusammenhang mit der 
Konto- und Depotführung regelmäßig wiederkehrende Leistungen (z. B. Kosten der 
Erträgnisaufstellung, nicht jedoch Schuldzinsen) beim Übergang zur Abgeltungsteuer Ende 
2008 zu berücksichtigen, gilt Folgendes: 

In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass Depotgebühren erst nach dem 10-Tage-Zeitraum 
für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben (§ 11 Absatz 2 Satz 2 EStG) dem Kunden belastet 
werden. Da ab dem 1. Januar 2009 die Werbungskosten nur in Höhe des Sparer-Pauschbetra­
ges gemäß § 20 Absatz 9 EStG pauschal berücksichtigt werden, wird aus Billigkeitsgründen 
der 10-Tage-Zeitraum bis zum 31. Januar 2009 verlängert. Aus Vereinfachungsgründen wird 
bei Zahlungen im Januar 2009 auch auf Zuordnung der einzelnen Werbungskosten im 
Rahmen des § 3c EStG verzichtet. 

XIII. Fundstellennachweis und Anwendungsregelung 

324	 Für die Anwendung einer Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne sind 
die Grundsätze dieses Schreibens auf Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2008 
zufließen und im Übrigen erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 

325	 Bei Sachverhalten, die unter die Regelung dieses Schreibens fallen, sind folgende BMF-
Schreiben nicht mehr anzuwenden: das BMF-Schreiben vom 1. März 1993 (BStBl I S. 276), 
das BMF-Schreiben vom 15. März 1994 (BStBl I S. 230), das BMF-Schreiben vom 
29. Mai 1995 (BStBl I S. 283), das BMF-Schreiben vom 27. November 2001 (BStBl I 
S. 986), das BMF-Schreiben vom 5. November 2002 (BStBl I S. 1346), das BMF-Schreiben 
vom 25. Oktober 2004 (BStBl I S. 1034), das BMF-Schreiben vom 20. Dezember 2005 
(BStBl 2006 I S. 8), das BMF-Schreiben vom 2. Juli 2008 (BStBl I S. 687) und das BMF­
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Schreiben vom 27. April 2009 - IV C 1 – S 2252/08/10003 – 2009/0202883 - (nicht im BStBl 
veröffentlicht).  

326	 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 
Wirtschaft und Verwaltung - Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Einkommen­
steuer - (http://www.bundesfinanzministerium.de/Einkommensteuer-.479.htm) zum 
Download bereit. 

Im Auftrag 
Gierlich 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

(http://www.bundesfinanzministerium.de/Einkommensteuer-.479.htm)


_________________________ 

______________________  _________________________ 

_______________ 
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           Anlage  1  
Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug 
gemäß § 43 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 EStG 

(Name/Firma - bei natürlichen Personen Vor- und Zuname, Geburtsdatum ) 

(Anschrift) 	 (Steuernummer – bei natürlichen Personen 
Identifikationsnummer, soweit erhalten) 

An die auszahlende Stelle/Kreditinstitut 

(Name/Firma) 

(Filiale X-Stadt) 

(Anschrift) 

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass die Kapitalerträge 

[] aus den Konten und Depots mit der Stammnummer….. 

[] aus den nachstehend oder in der Anlage angeführten Konten und Depots 

Konto- bzw. Depot- Nr……….. 
Konto- bzw. Depot- Nr……….. 
Konto- bzw. Depot- Nr……….. 
Konto- bzw. Depot- Nr……….. 
Konto- bzw. Depot- Nr……….. 

[] aus den mit Ihnen seit dem … abgeschlossenen Termin- und/oder Optionsgeschäften 

[] aus sonstigen nach dem ….. erworbenen Kapitalforderungen, auch wenn diese nicht 
konten- oder depotmäßig verbucht sind,  

zu den Betriebseinnahmen meines/unseres inländischen Betriebs gehören und der Steuerabzug 
bei Kapitalerträgen i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 8 - 12 sowie Satz 2 EStG 
nicht vorzunehmen ist. 

[] aus den mit Ihnen seit dem … abgeschlossenen Termin- und/oder Optionsgeschäften zu 
meinen/unseren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören und der Steuerabzug 
bei Kapitalerträgen i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 und 11 sowie Satz 2 EStG nicht 
vorzunehmen ist. 
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Werden von mir/uns im Rahmen meines/unseres inländischen Betriebs weitere betriebliche 
Konten/Depots eröffnet, Kapitalforderungen erworben oder Options- und/oder 
Termingeschäfte abgeschlossen, so können die Kapitalerträge bei der Eröffnung, dem Erwerb 
und dem Abschluss durch Bezugnahme auf diese Erklärung als vom Steuerabzug auf 
Kapitalerträge i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 8 - 12 sowie Satz 2 EStG 
freizustellende Erträge gekennzeichnet werden. Entsprechendes gilt beim Abschluss von 
Options- und/oder Termingeschäften im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. 

Diese Erklärung gilt ab dem …… bis zu einem möglichen Widerruf.  

Änderungen der Verhältnisse werden Ihnen umgehend mitgeteilt. 

(Unterschrift) 

Hinweise: 
1. Bei Kapitalerträgen i. S. des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 8 – 12 sowie Satz 2 EStG 
ist kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines 
inländischen Betriebs sind und der Gläubiger der Kapitalerträge oder die Personenmehrheit 
dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach dem vorliegenden Vordruck erklärt. 
Entsprechendes gilt für Erträge aus Options- und/oder Termingeschäften, die zu den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören. 

2. Bei Personenmehrheiten ist die Einkunftsqualifikation auf der Ebene der Personenmehrheit 
maßgeblich, nicht die abweichende Qualifikation bei einzelnen Beteiligten. 

3. Die auszahlende Stelle hat die vorliegende Erklärung zehn Jahre lang aufzubewahren. Die 
Frist beginnt am Ende des Jahres zu laufen, in dem die Erklärung der auszahlenden Stelle 
zugegangen ist. 

4. Die auszahlende Stelle übermittelt im Falle der Freistellung die Steuernummer bzw. bei 
natürlichen Personen die Identifikationsnummer (soweit erhalten), Vor- und Zuname des 
Gläubigers der Kapitalerträge sowie die Konto- oder Depotbezeichnung bzw. die sonstige 
Kennzeichnung des Geschäftsvorgangs an die Finanzverwaltung. Bei Personenmehrheiten 
treten die Firma oder vergleichbare Bezeichnungen an die Stelle des Vor- und Zunamens. 



_________________________________________    _____________________________________________ 

_________________________________________    _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ ______________________________________________ 

_________________________________________ ________________________________________________ 
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           Anlage  2  

Muster 

- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifende Verlustverrechnung - 


(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung) 

  (Name, abweichender Geburtsname, Vorname,   (Straße, Hausnummer) 
Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge) 

(ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname,  (Postleitzahl, Ort) 
 Geburtsdatum des Ehegatten) 

______________________________________________ 
(Datum) 

An 

(z. B. Kreditinstitut/Bausparkasse/Lebensversicherungsunternehmen/Bundes-/Landesschuldenverwaltung) 

  (Straße, Hausnummer) (Postleitzahl, Ort) 

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine / unsere*) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom 
Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu 
beantragen, und zwar 

  bis zu einem Betrag von ....................... € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute). 


  bis zur Höhe des für mich / uns*) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt  801 €/1. 602 €*). 

  über 0 €**). 

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01.XXXX bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung 

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns*) erhalten. 

bis zum 31.12.XXXX 

Die in dem Auftrag enthaltene Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines 
Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer 
Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozial­
leistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Ein­
kommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG). 

Ich versichere / Wir versichern*), dass mein / unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere 
Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 €/1. 602 €*) 
nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern*) außerdem, dass ich / wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten 
Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 €/1. 602 €*) im Kalenderjahr die Freistellung oder 
Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*). 

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Absatz 2, § 44 b Absatz 1 und § 45 d 
Absatz 1 EStG erhoben. 

 (Unterschrift)   (ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche ( r ) Vertreter) 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 
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**) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie 
bitte dieses Feld an.  

Der Höchstbetrag von 1 602 € gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die 
Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame 
Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen 
gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und 
Erträgen des anderen Ehegatten. Der gemeinsame Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem 
Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum 
Kalenderjahresende möglich. 


